
18. Beiblatt 

347!A.B. 

zu 373/J 

Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 7. April 1959 

Der Nachtragsbericht über die VÖEST 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

Die schriftliche Anfragebeantwortung des Vizeknnzlers Dr. P i t t e r man n 

auf eine Anfrage der Abg. E i beg ger und Genossen, betreffend den Bericht 

der Bunde,sregierung über die im VÖEST-Bericht noch nicht klargestellten Punkte, 
hat folgenden Wortlaut: 

Die Abgeordneten Eibegger 9 Aigner, Brauneis und Genossen haben am 18. FebrUctr 

1959 an mich die nachstehenden Anfragen gerichtet: 

1.) Hat die Bundesregierung diese Frage (den von der Bundesregierung vorzule" 

genden VÖEST-Bericht) in irgendeiner Form bereits behandelt? 

,2.) Hat die Bundesregierung den Entv-rurf eines solchen Berichtes bereits 

ausgearbeitet? 

3.) r;urden einzelne Beamte von einzelnen Mitgliedern der Bundesregierung 

persönlich beauftragt, nach einseit:igen Gesichtspunkten Material zusammenzu­

fassen? 

4.) Ist dem HerrnVizekanzler bekannt, ob die Bundesregierung die Ab~icht 

hat, der Volksvertretung den seit Juni ausständigen Bericht vorzulegen, oder 

ob weiterhin Bruchstücke und entstellte Details von einzelnen Regierungsmit­

gliedern der Presse weitergegeben werden? 

,Ich beehre mich, diese Fragen nachstehend zu beantworten. 

Vor b e m e r k u n g 

Am 17. Juli 1951 haben die Abgeordneten zum Nationalrat Grubhofer, Ing. Raal: 

und Genossen, einen Antrag betreffend Abänderung und Ergänzung des Rechnungshof­

gesetzes eingebracht. Dieser Antrag stand im Zusamr.wnhang mit der vorher durclc,~ 

geführten Nationalratsdebatte über den Einschaubericht des Rechnungshofs in dü; 

Gebarung der verstaatlichten Creditanstalto 

In den erläuternden Bemerkungen kamen die unterzeichneten Abgeordneten 

Grubhofer und lng. Raab zu nachstehenden Erkeniltnissen~ 

" •• ;. In diesem Zusammenhang ist insbesondere ccuch auf die Schwierigkeit zu 

verweisen, die in der Geschäftsbehandlung durch den Nationalrat entsteht 9 wenn 

nämlich der RechnungshofausschuB Gegenäußerungen überprüfter Stellon oinholt, r:o 

werden 'diese doch nur auf Umwegen allen übrmgen Abgeordneten und der Öffcmtlic}'­

keit bekannt. Dadurch kann es vorkommen, daß sich die überwiecende Mehrheit 

der Abgeordneten und die öffentlich~ Meinung an Hand des ihnen zunächst allein 

zukommenden Prüfun[j'sberichtes des Redhnungshofs ohne die notwendige GegenäuBervng 

deT überprüften Stellen ein falsches Bild von den tatsächlichen Vorkommnissen 

machen. 11 
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Und es heißt weiter: "Das Aufsichtsrecht über die Geschäftsführung verstaat­

lichter Unternehmungen steht 'den Aufsichtsräten zu, in vfelchen die Vertreter 

cer Republik Österreich die Mehrheit und damit die entscheidende Stimme besitzen. 

Gegenüber allen außenstehenden Organen ist jedoch das Betriebsgeheimnis durch 

den Rechnungshof unbedingt zu wahren. Die unterzeichneten Abgeordneten sind 

aber auch der Ansicht, daß es nicht zuträglich ist, die Einschauberichte 

des Rechnungshofes in wirtschaftliche Unternehmungen zu veröffentlichen. Der 

wenig Eingeweihte kann sich kein Bild über die engsten und ursächlichstenZu_ 

sammenhänge machen. .Daher gelangt er zu,Vorstellungen unobjektiver Art, , . 
elle 

dann auch in der Presse Eingang finden und eine Atmosphäre schaffen~ die der 

österreichischen Wirt schaft niemals 'nutzt, sondern nur schadet. •• ," 

Diese von den Abgeordneten Grubhofer und lng. Raab geforderte Rücksichtnahme 

auf die österreichische WirtSChaft im allgemeinen und auf den Ruf der betroffe­

nen Unternehmung im speziellen ist b(~i der Behandlung des Rechnungbhofborichtes 

über die VÖEST nicht beachtet worden. Glücklicherweise steht dank c1er Tüchtig­

keit der öffentlichen Verwaltung und der gesamten Belegschaft die VÖEST heute in 

Österreich wie im Ausland in einem Ansehen, daß ihr auch partedpolitische Ge-
I 

hässigkeit keinen nichtwiedergutzumachenden Schaden zufügen kann. Die inder 

VÖEST entwicke'l te Großtat österreichischen Forschungsgeistos , .das sogenannto 

L-D-Verfahren,' zur' Verbesserung wtmigor wertvollen Roheisens, hat sich in der 

\Vel t durchgesetzt und das Ansehen Österreichs und der österreichischen Forschung. wie 

. der österreichischen Arbeit neuerlich verstärkt. Die VÖES~ konnte als einor der 

yvenigen Betriebe infolge des starken Auftragstandes wieder zur Neuaufnahme von 

Arbeitskräften schreiten. Das ist mit ,dn Beweis dafür, daß deoS Vertrauen in die 

Leistungsfähigkeit der VÖEST im lnlanü wie im Ausland ungebrochen ist. Es konnte 

erfreulicherweise auch durch eine aus parteipolitischen Gründen entfaltete Aktion, 

.die an sich sowohl die wirtschaftliche Existenz des Unternehmens wie der dort 

beschäftigten Arbeiter, Techniker und Kaufleute hätte gefährden können, nicht er­

schüttert werden. Das entschuldigt ECllerdings nicht dECS pECrteipolitische 'IVlanöv'3r, 

das mit den eingangs angeführtem sch(inen Worten in einem so. krassen Widerspruch 

steht. 

Zur 1 .• Frage~ "Hat die Bundesrep;ierung diese Angelog'emhoi t in irgondeiner 

Form behandelt?" ist zu sagen: 

Der Herr BundeskECnzler hat erstmalig am 10.2.1959, 'also während meiner Abwe­

senheit'in den USA, das an die Bundesregierung gerichtete Ersuchen des National::: 

rates' vom 25, 6e, 1958 betreffend die. ')1Twi tere Aufklärung über den VÖEST-Bericht 

des Rechnungshofes auf die Tagesordnung des Ministerrates gesc~tzt., Gleichzeitic 

wurde durch den Horrn Bundeskanzler der Entwurf eines Berichtes an den N<1tional· 

rat vorgelegt, der in seinem Auftrag ohne vorherige Befragmig der Bunde'sregierung 
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ausgearbeitet wurde. Bis dahin war ehe Bundesregierung mit dieser AngelegenhGit 

nicht befßßt worden. Der Berichtsentwurf war vom 31.1.1959 datiert und hatte 

einen Umfang von 24 Seiten. Er vfUrde mir am 2.2 •. 1959 zur Kenntnis gGbrc::.cht. Da 

ich am 4.2.1959 nach den USA abreisen mußte und vorher noch eine Reihe von dring­

lichen Angelegenheiten im Zusammenhang mit moiner Reise zu besprechen waren, 

konnte ich den Entwurf nur flüchtig durchsehen. Es war aber trotzdem Grkenn .. bar t 

daß er tendenzIDi:is abgefaßt und die Grundregel jedes ordentlichen Untersuchungs­

verfahrens, das Prinzip des beiderseitigen Gehörs, gröblich außer acht gelassen 

worden war. 

Der Befassung der Ministerratssitzung vom 10.2.1959 mit dem Berichtsentwurf 

yvar ein Schreiben des Innenministers vom 4.2.1959 vorangegangen, mit welchem 

dieser den Bundeskanzler ersuchte, den Entwurf erst nach Rückkehr des Vizekanzlers 

in den Ministerrat zu bringen, da dieser auf sozialistischer Seite das einzige 

bisher mit dieser Angelegenheit befaßte ReGierungsmitglied gewesen sei • 

. In meinGr Vertretung legte der Bundesminister für Inneres Helmer der Mini­

sterratssitzung am 10.2.1959 eine kurze Stellungnahme zum Berichtsentwurf vor. 

Im Schlußkapitel dieser Stellungnahme wird gesagt: 

"Dieser vorläufigen Stellungnahme, die nur in groben Umrissen zum Entwurf 
erstellt werden konnte, wird eine detaillierte ausführliche Stellungnahme 
folgen, die sich mit allen unrichtigen Tatsachen und Behauptungen, sovrie 
ungerechtfertigten Wertungen des vorliegenden Entwurfes bef~ssen wird. 

Es wird daher 

ein Ministerkomitee mit dem Auftrag einzusetzen, zur Vorlage an den National .. 
rat einen reinen Tatsachenbericht' - ohne Vfertung in jeder Art - auszuarbei­
ten, wobei 2o11e Tatsachen aufzunehmen und die dC1ZU erforderlichen Lkten­
Unterlagen ßnzuschließen sind, die von einem Mitglied des Ministerkomitees für 
die Beurteilung des Sachverhaltes als relevant ßngesehen werden. 

Der Ministerrat nimmt zur Kenntnis, daß Bundesminister VJaldbrunner gegen die 
verantwortlichen Redakteure dreier periodischer Druckschriften Privatanklago' 

wegen Übertretung gegen die Sicherheit der Ehre eingebracht hat, wobei 
Gegenstand der einen Privatanklage die Bohauptune;; ist, daß durch den Rech­
nungshofbericht bekanntgewordene Unkorrektheiten bei der VÖEST auf Anordnun~ 
gen des ehemaligen Verstaatlichungsministeriums zurückzuführon seien, lind 
die zweite Privatanklage die Behauptung betrifft, Minister Waldbrunner hätte 
AuftraG zu Provisionsüberivoisungen gegeben. 

Der Ministerrat beschließt, alle Zeugen,die in dies,em Verfahren yerno~en 
werden so;1.1en, von ihrer Verschwiegenheitspflicht zu entbinden und dem Gericht 
auf dessen Ersuchen alle. für di0 Beurteilung des Sachverhaltes relevanten 
Aktenunterlagen zur Verfügung zu stellen." 

Der volle Vi ortlaut dieser kurz en Stellungn~hme zum zweiten Entwurf des Bundes­

kanzleramtes ist als Beilage I Bestancitoil dieser Anfragebeantwortung. Als 

Beilage Ir ist der zweite Berichtsentwu:::,f des BundeskanzleramtE::s angeschlossen, 

dem eine ausführliche Stellungn~hmo VO::1 sozialistischer Seite gegenijborgestü1lt ist.· 
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Im Ministerrat kam sodann der in folgendem Auszug aus dem Ministerrats­

protokoll ersichtliche Beschluß zustande" 

"Punkt 17 aus dem Beschlußprotokoll Ur. 108 vom 10. Feber 1959 (Pkt.6) de-,_' TO) 

Nach dem Bericht des Bundeskanzlers Z1. 1107/ -Prä/59 ,- ergänzt durch 
eine Stellungnahme des Bundesministers für Inneres nomine des VizekanzlGrs -
betreffend den Bericht der Bundesregierung an den Nationalrat bezüglich der iln 
seinerzeitigen VÖEST-Bericht des Rechnungshofes noch nicht klargestellten 
Punkte beschließt der Ministerrat die Einsetzung eines Ministerk~mitees, be­
stehend aus dem Bundeskanzler, Bundesminister Helmer (in Vertretung des Vizekarz­
lers und als Bundesminister für Inneres) sowie den Staatssekretären Grubhofer 
und Dr. Kroisky (während der Zeit der Vertretung des Vizekanz1ers durch Bundes· 
minister Helmer)." 

Das Ministerkomitee hat eine erste Sitzung am 19.2.1959 c,bgehalten, in Vle~­

eher die Sektionschefs Dr. Chaloupka und Dipl.-Ing. Schopf beauftragt v!urden, 

die Erstellung eines endgültigen Berichtes für die lmnde.sregierung vorzuboreitE'n. 

In Durchführung dieses Auftrages tagte ein Beamtenkomitee unter dem Vorsi-:~z 

des Sekt.Chef Dr. Chaloupka vom 26.2. bis 11.3.1959 in fast täglichen Sitzungen,. 

Bei diesen Verhandlungen ergaben sich über die Grundsätze des Verfahrens ver­

schiedene Auffassungen, sodaß ein einheitlicher Bericht nicht zustandekam. 

Diese Meinungsverschiedenheiten wurden clem Ministerkomitee zur Entscheidung 

vorgelegt. Die Sitzungen des Ministerkomitees vom 16.3. und 18.3 ..... brachten 

kein Ergebnis. 

Eine wesentliche Differenz in den Auffassungen bestand in grundsätzlicher 

Hinsicht vor aJlem in bezug auf die Heranziehung und Verwertung neuer Tatsachen 

und Beweise. Während sich die ÖVP auf den Standpunkt stellte, daß ausschließliGh 

die bend ts dem Rechnungshofbericht zugrunde liegenden Unterlagen zur I~larstel. 

lung der noch ungeklärt gebliebenen Punkte des Berichtes herangezogen worden 

sollten, vertrat die SPÖ-Seite die Auffassung, daß dem Auftrag des lifationalratt.,_ 

zur Untersuchung noch nicht klargestellt8r Punkte des VÖEST-Berichtes nur dann 

i:;ntsprochen werden könnte, wenn weitere zur KlarstellU11.G erforderliche Bevreismi·­

tel Berücksichtigung finden. Auch hinsichtlich der Einvürnahrne von Zeugen und 

. Auskunftspersonen divergierten die Auffassungen. So stellt sich c~ie ÖVP-Seitc 

auf den Standpunkt tl ••• daß von ergänz emden Erhebungen überhaupt Abstand genomw.:m 

·werden müsse, u. zw. nicht nur dann) wenn die vorhandenen Aktenuntürlagen zur 

Feststellung von Tatsschen nicht ausreichen, umsomehr, als vIichtige Zeugen wie 

Dip1.Ing. Falkenbach und Dr. Herzot;' gestorben sind und eine BefragunG' von zufiü: ig 

Überlebenden den Char.akter der Einseitigkeit hätte." (Aktennotiz des Sekt.Chef 

Chaloupka an das Ministerkomitee.) Mit dieser Begründune wandte sich die ÖVP-SG~_te 

z.B. gegen die Aufnahme eines vom Lei teJ..~ der Sektion V des se~n0rzeitigen BMfVuvB 

Sekt.Chef Dr. Steiner-Haldenstätt verfi.1ßten ausführlichen Schreibens an das BunCcs-

kanzleramt sowie gegen die Aufnahme e;inc-'l' von Sekt.Chef Dr. Steiner-Haldenstät.t 
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vor Gericht unter Vi ahrhei tspflicht abgelo·gten Zeugenaussage. In diesem vrird eine 

Darstellung der Vorgänge gegeben, vrelche das Aktenmaterial aus der Zeit von 

1950 bis 1952 ergänzt. Diese Darstellung ist desw8gen nesentlich, weil der Be­

richtsentwurf des Bundeskanzlers sich [mch mit der Frage bEschäftigt j inwiovreit 

das seinerzeitige BMfVuvB von den vom Rechnungshof bemängelten Geschäften der 

VÖEST Kenntnis hatte oder auf sio Einfluß genonmen hat ...: Gine Frage, die der 
en 

Rechnungshof nicht untersucht und in seir8~ Bericht überhaupt nicht behandelt 

hat. 

Die ÖVP erklärte bei den Verhandlung§m, daß Unterlagen, dio nach Fertig­

stellung des Rechnungsh9fberichtc;s ns.chgebrc:.cht wurdEm und daher ungeprüft 

seien, eine unrichtige Information des Ns.tions.lrates durch subjektive ÄußerunGon 

zur Folge haben würde. Hiezu v/ird festgestellt, daß in beiden ohne Mitwirkung 

der SPÖ-Seite abgefaßten Berichten Beilacen ::CUili R2chnungshofbericht, eHe selbst 

im Einschs.ubericht nicht s.ufGenommen wurden, eine ausführliche Erörterung fan­

den, obwohl sie von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet ebenfalls subjektive 

Äußerungen einzelner Personen darstellen (z.Bo Brief des Dr.Steiner-Hald8nstätt 

vom 12.9.1951) • Andererseits wurde dagO[·8n Z oB e ein nicht in den Unterlagen 

des Rechnungshofes onthal tenes Schreiben des 'TJalzstahlbt.ros als BewE:ismi ttel 

abgelehnt, trotzdem dieses Schreiben zur Aufklärung der beansts.ndeten Blech­

zuteilUng dionte und das Vl2.1zstahlbüro mit der Kontingentierung des Inlands­

absatzes der Blechproduktion befaßt war •. Mit der gleichen Begründung wurde 

auch die Heranziehung der Berichte des Österreichischen Institutes für \7irtschafts­

forschung abgelehnt, obvrohl diese Berichte bei der Beurteilung der Marktlage 

und der daraus sich ''ableitenden kommerziellen Entschlb.sse der VÖEST von entscb: . .:d-

dender Bedeutung waren. Nicht einmal die nachträglicbe Feststellung, seit 

wann die Fa. Lazarus-Grover als Vertreter der Österreichisch-L.lpino Montanges81l­

schl1ft für England arbeitete, wurde. zugelassen, In die gleiche Kategorie gehören· 

auch eine Reihe von Beweismitteln, welche si::h aus der Korrespndenz und den 

Aktenvermerken der VÖEST erceben. 

Der Auffassung der ÖVP, andere als in den Rechn11.l1gshofunterlQ{.:en bereits ·lor­

hs.ndene Beweismittel nicht anzuerkennen, steht eiri Auftrag des Herrn Bunc1eskam;­

lers Ing. Julius Raab vom 4.7.1958 entgegen, in dom er die IBV anwies, bei ver·, 

schiedenen verstaatlichten Unternehmungen zusätzliche Erhebungen übor Geschäftsbe­

ziehungen der Vertreter Grünwald, Grover und B0hmcml1 zu pflegen. Weiters vor­

fügte der Bundeskanzler mit Schreiben vom 23.9,1958, ZL 7964-Prä!S8, zur Er­

gänzung der Gingelangten Antworten YI"eitere ElJleoungcn durch die IBV. Diese Er·· . 

hebungen voranlaßte der Bundeskanzler ohr..e YJj ßS(':1. und Kcr.::tnis der Bunclesregie:::-ung. 
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Die SPÖ-Seite war. der Auffassung, daß die Bundesregierung dem Nationalrat 

keine Information vorenthalten darf und darum in d€Il Bericht alle Tatsachen und 

Beweise, aufzunehmen seien, die irgendeine Seite für relevant erachtet. Sie ist 

der Auffassung, daß durch Auslassung relevanter Tatsachen ein entstell i;os Bild e']t­

steht und der Nationalrat nur dar-':0,wenn ihm alle Tatsachen mitgetGilt werden, 

sich selbst ein richtiges Urteil bilden kann. 

Bei den Verhandlungen wurde von Seite der SPÖ verlangt, daß zur Bourteilung 

der Geschäfte mit den Vertretern Grünwald, Grover und Bohmann auch die geschäft­

lichen Beziehungen mit den übrigen (m. 40 Provisionsvertretern der VÖEST einer· 

Überprüfung unterzogen werden müßten; nur auf diese Weise könne ein objektives 

Bild darüber gewonnen werden, ob diese drei Vertreter bevorzugt behcmdel t vmrdert 

.Auch dieses Verlangen wurde von der ÖVP unter Berufung auf den Grundsatz, no.cht:c.g­

liehe Erhebungen zum Rechnungshofbericht nicht zuzulassen, abgelehnt" 

Die 2. Frage: "Hat die Bundesregierunh' den Entwurf eines solchen Berichte~. 

bereits aush'earbeitet?" wird durch die vorangehenden Ausführungen bereits negat~·· 

beantwortet. Zur näheren Erläuterung der Vorgänge nach der BeschluBfassun8; des 

Nationakrates am 25.6.1958 ist noch darzustellen: 

Im November 1958 hat nun der Herr Bundeskanzler einem Entwurf von ua. 40 Sc::.-ten 

vorgelegt und vorgeschlagen, daß di2seT Entwurf dem Ministerrat vorGelegt ·wird. Die­

ser Enhvurf vrar in mehrmonatlicher Arbeit ohne Heranziehung meiner }'erson oder 

einGs anderen sozialistischen Ministers 01.1Ur eines ihrer Mitarbeiter verfaßt 

worden. Er war einseitig und ein Versuch) durch aus dem ZusammenhElI'.g gerissene 

Zitate und i~neinanderfügen ein entstolltos Bild des Sachverhaltes zu geben. 

Ich erklärte dahGr, daß der Entwurf studiert und eine Stellungnahme hiozu 

m:sgearbeitet .werden müsse •. 

Ende November 1958. fand über Einlad1mg des Herrn Sektionschefs Dr.Chaloupka 

eine Besprechung statt, an v/eIcher als Vertreter der IBV Dr. Igler und Sektionsc.'f 

DipLlng. Schopf une. von meinem Büro Dr. Zeleny teilnehmen. Am 3.12.1958 fand Üi 

dieser Angelegenheit eine weitere Besprechung beim·Herrn Bundeskanz18r statt.· 

. Dieser v8rlcmgte eine Stellungnahme zu dem Entwurf innerhcclb von 10 s:'aC'en. Sek­

tionschef Dipl.lng. Schopf wies auf die Unmöglichkeit hin, innerhalb cieser 

kurzen Frist zu einem umfangreichen Bericht J in dem· eine Reihe von ilktenuntorlcccc:1 

zitiert waren, Stellung zu nehmen, vlährenc1 am Entwurf selbst 5 Monccte lang gear!), 

tet worden war, ohne daß ihm Gelegenheit' cegGben worden war, an den ·'i,'orarbeiten 

teilzunehmen. 

In einem Schreiben vom 11".12.1958 an Sektionschef Dr. Chaloupkc. ::::-larakteri­

sierteSektionschef DipLlng. Schopf den Entwurf ,üe folgtg 
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"Der vorgelegte: Entwurf gibt meiner MeinunG nach ein vollkommen 'unrichtigeß 
Bild von den tatsächlichen Vorgängen. Dies ist vor allem darauf zurückzu­
führen, daß aus einzelnc:m Urkunden Exzerpte gemacht. wl-U'den, welche aus dem 
Zusammenhang gelöst geeignet sind, ein entstelltes Bild von den Vorgängen zu 
geben. Dazu kommt, daß die Auswahl der Unterlagen, welche bei Abfassung des 
Entwurfes verwendet wurden, überhaupt jedem., der mit der Materie nicht ver­
traut ist, keine Vorstellung über die ·wirtschaftlichen Zuso,mmenhänge zu gebc3n 
vermögen, sodaß auch die Motive bestimmter Entscheidungen und Maßnahmen aus 
dem Bericht nicht entnommen werden können, da man ohne Kenntnis der Zusammen­
hänge geradezu zu unrichtigen Beurteilungen und falschen Schlüssen gelangen 
muß." 

Wenige r.I'age später übermittelte Sektionschef Dipl.lng. Schopf S8ktionschef 

Ilr. Chaloupka eine vorläufige Stellungnahme von ca. 75 Seiten, zu vJelcher am 

17.12.1958 ein ~achtrag I erfolgte. 

Der vom Herrn Bundeskanzler vorgelegte Entwurf und die im Auftrag des Herrn 

Vizekanzlers verfaßte Stellungnahme samt Nachtrag hätten nun gemeinsam erörtert 

und ein gemeinsamer Entwurf für den Ministerrat ausgearbeitet werden müssen. Di2s 

ist jedoch nicht c'eschehen, sondern ist am 2.2.1959 ein zweiter Entwurf vom Bun­

deskanzleramt - datiert vom 31.1.1959 - vorgelegt worden, zu dessen Erstellung 

gleichfalls weder ich noch ein sozialistischer IHnister oder einer der Mitarbeit\;' 

herangezogen worden war (siehe Beantwortung des ersten Anfragepunktes). 

Zur 3. Frageg "V{urden einzelne Beamto 1.00::1 .§'i::1zelnen Mitgliedern der Bundes-· 

regierung porsönlich beauftragt, nach einsei tir::en Gesichtspunkten Material zusam,,­

menzufassen?" ist zu sageng 

Dafür, wie der Entwurf zustandegekommen ist~ ist auch cho,rakteristisch, daß 

zu den Vorarbeiten ein Beamter des Rechnungshofes herangezogen wurde, unter desscJ~ 

Leitung die Einschau bei der VÖEST curchgeführt sowie jener Tätigkeitsbericht des 

Rechnungshofes erstellt vlurde, dessen unklare Punkte über All:ftrag des National ... 

rates die Bundesregierung zu klären hätte,. Dazu kommt, daß dieser Beamte ohne 

YfissGn und Zustimmung des Rechnungshofes vom BUEdeskanzleramt in Anspruch gemommcl 

wurde, ein Verhalten, d2.s meines Erachtens einen Eingriff in die Rechte des NaticiJ.2.l.,. 

rates do,rstellt, dem o,llein der Rechnungshof untersteht. 

Aus dem Entvrurf W:;~'lt auch hervor, daß der Herr Bunc1eskanz ler im Ilez ember1958 

eine ergänzende Überprüfung der VÖEST durch den Rechnungshof v~ranlaßt hat, ohne· 

zu beachten, daß c~ieses Recht nur dem National:cat zusteht. Die Regierung hat die~>­

bezüglich keine verfassungsmäßige Kompetenz, noch weniger aber der Bundeskanzler 

allein, der von seinem Schritt nicht eimlal die sozialistischen Mitglieder der· 

Regierung verständigte. 
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25. Beiblatt Beiblatt zur P3rle,mentskorrespondenz. 7. April 1959 

Die Unzulässigkeit der Einschaltung eines Beamten des Rechnungshofes wird 

durch den nachstehemden, auszugsweise wiedergegebenem Briefwechsel zwischen den 

Herrn Bundeske,nzlcr und dem Herrn Präsidenten des Rechnungshofes illustriert. 

Aus dem Schreiben des Herrn Bundeskanzlers c'oD den Präsidenten des Rechnun~;s-

hofes vom 24.12.1958: 

" ••• Wie Ihnen bekannt ist, hat der Nationalrat die BundesrcG'.~erung beauf­
tragt, im Zusammenhang mit dem Rechnungshofbericht über die VOEST die noch 
nicht klo'rG'estellton Punkte zu untersuchen und darüber dem Parlament zu 
berichten. . 
Ich habe in diesem Zusammenhang bei Ihnen die diesbezüglichen Akten angefor­
dert und Herrn Ministerialrat Dkfm.Dr. Josef Marschall als Auskunttsperson 
über diese Akten im Sinne des Artikels 22 B.VG~ herangezogen." 

Aus dem Antwortschreiben des Herrn Präsidenten des Rechnungshofes an den 

Bundeskanzler vom 28.1.1959: 

H ••• Ich bestätige den Erhalt Ihres Schreiben vom 24. Dezember 1958, 
Z. 11. 214-Prä/58, botreffend die Heranziehung des Ministerialrates 
Dkfm. Dr. Josef Marschall, als Auskunftsperson über die VÖEST.,.Akten des Rech­
nungshofes, die der Bundesregierung zugemittelt wurden. 
Nach meiner Meinung hätte der Genannte die Pflicht gehabt, mir seine Bei­
ziehung zu melden; ich ,v erde ihn deshalb zur Verantwortung ziehen. ll 

Zu Frage 4: !lIst dem Herrn Vizekanzler bekannt, ob die Bundesreßierung diQ. 

Absicht hat, der Volksvertretung den seit Juni ausständigen Bericht vorzulegen, 

oder ob weiterhin Bruchstücke und entstellte Details. von einzelnen Regierungsm~i­

gliedern der Presse weitergegeben werc1en?Verweise ich auf meine Beantwortungndec~ 

ersten drei Fragen. Danach besteht bei den SPÖ-Mitgliedern der Bunc1esregicrunc der 

eindeutige Wille, einen objektiven Tatsc:cchenbericht zu erstellen, der es dem na­

tionalrat überläßt, Wertungen und BeurteilUDG'en vorzunehmen, sowie Schlußfolge· 

rungen zu ziehen. 

Aus meiner obigen Do'rstellung goht jedoch hervor, c18,ß die ÖVP - Seite nich-[; 

gewillt war, elie zu der vom Nationalrat gewünschten Klärung' des SachvGrhaltes ur.­

erläßlichen, zusätzlichen To,ts[~chen und Beweise in den Bericht aufzunGhmen, wo ... 

d~ITch die Erstellung eines sachlichen und objektiven Berichtes, dem die ganze 

Bundesregierung ihre Zustimmung hätte geben können,'verhihdert wurde. 

-.-.-.-.-
(Die Beilagen I und 11 zu dieser Anfraeebeantwortung veröffentlichen wir gleich­
falls im Wortlc:wt in unSerer heutigen Ausgabe. Das der OriginalEmfragebeantwortung 
beigefügte Urkunden- und Aktenmaterio,l, welches zur Abfassung des J'erichtes venrün­
det wurde, können wir so wie bei der ersten Anfragebeantwortung wegen des zu groSen 
Umfanges der Ausgabon nicht im vlortlaut veröffentlichen.) 

-.-.-.-.-
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Anlage II/1 Bei b18"tt zur parlamcm tskorrespondenz 7. April 1959 

A n m e.r k u n g,e n 

zum euwernebmlichen Bericht 

Zu Eid ei tung 

I 

Sekt.Chef Schopf schlägt vor, den Absatz durch Aufnahmo nachstehender 

W.orte zu ergänz8n: 

"Vnn der VÖEST zur Verfügung gestellte Kl'lrrespondenz sowie ein Schreiben 

des Sekt.Chef StGiner-Haldenstätt vom 10.12.1958.;1 

Sekt. Chef CheIoupka vertritt demgegenÜber die) Heinung, dass die vorgenann­

ton Unterlag8n ne"ch Fertig:stellung des RechnuY'~'shofberi&tes an den NEctionalrat 

beigefügt wurden und daherungeprüft sind, also möglicherwei se eine unricht ige 

Information des NatlonEtlrates dUl~ch subjektive AUSSGy,mgen zur Fol,,;e haben 1.'IÜr­

don. Der Bundesregierung stehen überdies nlcht jone Befugnisse zu, wie sie dem 

R0chnungshof oder einem Untersuclmngsrichter zukommen. Es mus s daher von ,neuer­

lichen Erhebungen mangels, Möglichkeit , deren Ergebnisse wirksam überprüfen zu 

können, abgesehen und der BeriatIt Clussc'hliessl ich auf jene Unterlagen gestützt 

w0rden, die aus der damali:::en Zeit stammen und amtlicher Natur oder bereits 

runtlich WerpTÜft sind. 

II 

.§.ekt.Chef SchoEf verlangt die Aufnahme eines woiteren Absatzes wie folgt~ 

"Von ergänzenden Erheb ngen, insbesondere von einer Befrsgung der betei­

ligten Personen wurde Abstand Genommen, auch wenn die vorhandenen Aktenunterla­

gen zur Fests tellung von 'l'atsEchen nlch t ausrei chten." 

Sekt. Chef Chaloupka schlägt vor, den Absatz wie folgt zu formulieren: 

"Von ergänzenden Erhebungen durch Befragung der beteiligtem Personen wurde 

Abstand genommen.!! 

Vc:.r allem musste weg'en der unter I angeführten Gründe von ergänzenden Erhe, 

bungen überhaupt Abstand genommen werden, und zwar nicht nur dann, wenn die vor· 

handenen Aktenunterlagen zur Feststellung von Tatsachen nicht ausreichten, Uffi­

somnhr als wichtige Zeug'en wie I)ipl.Ing;F~tlkenbach und Dr.H. gestorben sind und 

eine Befragung von zufällig Überlebenden den Charakter dGr Einsei tigkeit hät tOr 

Sokt. Chef Chaloupka verlangt die Aufnahme nachfolgenden Absatzes: 

"Es war festzustellen, inwieweit die Einschaltung besti mmter Prlrsonen als 

Provisionär auf ein unmit tel bares Interesse des Unternehmens zurückzuführen une 

somit handelsüblich war oder ob dle se auf 8ln8 von elrl8r anderen Stelle ausgehcc-::de 

Interve,ntionstätigkeit bzw o auf Überlegungen der VÖES1' zurückzuführen ist, die 

nicht iusschli essl ich den Vorteil der Firma im Auge hD,-tten." 
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Anlage rI/2 Beiblstt zur Parla.~lGdskorrespondenz 7. April 1959 

Zu I A 

IV 

Sekt.Ch~f Schopf verlangt die Aufmhricc; folg2nd88 Absatzes: 

"Herr Oliver J.Grover, der vor 1938 don Namen otto Grossmann führte, WQr 

bis zum 12.2.J934 leitender Funktionär der Arbeiterbank in Wien. Nach dem 

12.2.1934 wUrde er seiner Funktion enthoben und war ebenso wie andere Funktionä:ce 
. . 

'der Arbeiterbenk,unter ihnen der spätere Bundespräsident Dr. Renner, EÜne )3.ei t-. 

leng inHaft. Im Zusammenhang mit der NS-·Machtergreifung war Grover genötigt, 

Österreich zu verlassen. une' erwarb später di e USA-Staatsbürgersche .. ft. Er gehört 
I 

'zwelfellQs zum Krei s der poli ti,sch Verfolgten. II 

Sekt.,Chef Chaloupka ist gegen die Aufnahme dieses Absatzes, vieil der In­

haI t desselben durch keine geprüften Unterlag;en belegt. ist (Hinwei s o,uI Anmer­

kung I) und darüber hinaus dJ.. e Frage, weT zum Kreis der politisch Verfolgten 

gehört, durch Gesetze genau geregel t ist und ohne geprüfte Unterlagen daher die 

Behauptung, dass Grover zu dj.esem Kreis ge.:~ört, nicht Qufrecht erll8.lten werden 

kenn und ausserdem dieser Umstand die im Bericht dargelegten Vorgänge rocht 

rechtfertiGcn ·würde. Zum Ausgleich des erlittenen Schadens der politisch Ver­

folgten h2.t der österreicbische Staat entspreche:nde Gesetze geschaffen und ma­

terielle Hilfe gcleültet, Vom Standpunkt· del' Gerochtigkeit muss os verurteilt 

werd8n, einzelnen ungerechtfertigte Vorteile zu Lasten verstaatlicbter Gesell­

schc'.ften olnzuräum0n. 

V 

,Sekt .Chof S"C'ho-pf verlangt ?-io L.ufn"ohElo folgendon i...bsatzos~ 

".:i.nfang 1951 J als seine Gcschäftsb oziohungon mit c10r VÖEST bogannen, war er 

borC!i ts Vortreter dor Llpine für dio USiL .L' .. '8 einem Schreib on dos ehemalige, 

ö ffont lichen Verwal t ers Hutteror do:::- .LUpino l':Tontangosollschaft V011 26.9 .~95,( 

an die IBV goht hervor~ dass Grovo:,:, s5.011 boi dor Llpino um dio Vortretung 

untor Hinvvois auf seine jahrelangon orworbcJEon Kenntnisse der Verhältnisse 

sovvie unter Berufung auf don Umstand bmvor"Jon habe, dass er aus rassischen 

Gründen emigrieren musste" Er war ])irektor Huttorer aus seiner Tätigkeit 

in clorZoit dElr orsten Ropublik in leitendo:::::, Stellung boi dor Lrb()iterbank . 

~i.G. b okannt • .Lius oinem liiloi toron Schreib on de.r .Llpine Montangesollschaft 

'. an (lio IBVv;m 1.10 .• 1958, das von denb,,"::i.clun ö ffontlichon Vorwalte rn 

Obcroggor und Knoll gezoichnot ist,· güht, hCTvor, dass "dio Betrauung des 

Herrn OJiverJ .Gr,ovar mit der Vertretung' in .L..morika über ausdrücklichen 

Wunsch uncl über Int 8rvontion dos damaL.g(;.c. =:"J.nc1ospräsiclenten Dr"Kar1 Renner 

orfolgt .ist.· ])r •. RonnoTwar Vorgeso-czto:::- do'): Horrn Grovo,r zur Zeit, . als be:_· 

in. dur Lrb oi torbank ·t iit ig waren" H 

., . 
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Anlage 11/3 Boiblatt zur Par18~ontskorres~ondenz 7. April 1959 

§okt .Chef Chaloupka ist gegen die Lu fnahme diesos Lbsatzos, da der Inhalt 

sich Guf die Erhobungen der IIlV aus dem Jahro 1958 stützt. Da Sekt .Chef 

Chaloupka clon Standpunkt vertri tt, dass dio Ergebnisse diosor Erhobungen 

auch im übrigon Iloricht nicht Yleiter vorwertet werdon sollen (Stroichung 

Kal)itol 111 J)9 ist auch die J,ufnahme dieses l ... bsatzos nicht möglich. 

VI 

Sekt oChef Schopf verlangt dio ,Au·fnahme dor iJTorte: 

"Der Vortreter der ..t:..lpine für die US..t:... lI 

SektAChef Chaloupka ist gegen die L.ufnabme diosorY!orto, weil durch gG­

prüfte Unt erlagen nicht orvlioson ist, dass Herr Grovor zum Zeitpunkt soinor 

Vorsprache boi Herrn Bundesminister 'l7aldbrunnor bereits einon Vortrotungsvor-· 

trag mit dar L.lpinofür USA vorher abgOschloGson hatta. 

Sekt. Chef Bchopf verlangt die l ... ufnahmo folgendon j,bsat zos: 

nIn der Folgo war Sokt.Chof Dr.Stoiner-Haldünstätt allein ait dor Angolegen­

hoit befasst, Bundesminister Dipl.-Ing.\!aldbrunner hat sich nicht ein oinzi­

ges Mal erkundigt, wID.e die .Lngelegenhoit Grovor vorläuft! und nie im Zusammen­

hang mit Grovor der Sektion V einon .Luftrag ürtoilt oder auf ihre diesbezüg­

liche Tätigkeit einen Einfluss genommen .. Sekt.Chof Dr.Stoinor-Haldcmstätt hn'; 

die Entschlüsse in dieser Ango1egenhoit aus eigenom gofasst, weil er von 

ihror sachlichen Richtigkeit überzeugt -rmr. Sofern or an1äss1ich seiner wöchcmt­

lichon Berichto an soinon Bundosminister gelegontlich auch das von Grover 

vorgeschlagene Projekt berührte, ist nie seitens des Bundesministers eine 

Einflussnabr,le a'uf die Führung der J ... ngelegenhorit orfolgt." 

,'':skiz.",--Chof Chaloupka lehnt die j~ufnahl.:le cLioses i'~bsatzes ab, YJei1 das Sch:l.'ei­

ben dos ohoElcdigen Sekt .Chefu St oiner-Haldenstätt erst nach Konntnisnabme 

dos 1. Borich-csentvlUrfes zur l~nfrage des Nationalrates 20m 10.12.1958 als per" .. 

sänliche Rechtfertigung verfasst 1irurde. Es hnndel t sich also ULl eine subj ekt:ivo 

'r.'ic;clorgabe nach 8 Jnhron, dio '\;icl.ersprucho zu delll. vorhandenon 1~ktenmateria1 

enthält ~ Sie ist clahor, wio unter I angoführt, ungoprüft und in diesem :Sericll-!; 

nicht ,aufnohmbar, ohno möglicherweiso eine unrichtige Information dem 

Nationalrat zu übermitteln. 

VII 20 

Sold .Chef Chaloupka vorlangt dia .Lufnabme folgenden Ab satzes: 

HÜber eine Ilosprechung 20m 26.4.1951 hält ·der Lkt dos IlKA-ZERP 

Z1..60902l·,·3/51 fest ~ Seitens dar ECl~ könne Hilfe für ein Geschäft, das ihrem 

EElpf:Lnden nach verlustbringon~ sein müsste, nicht gogeben wordon. \!ört1ich 

,heisst esg liDie Haltung der EeL. liess koinen Zweifel aufkommen, dass die 
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Lnlage 11/4 B oib la tt zur Parlamontskorros pondonz 7. l~pril 1959 

Unt orstützung nur dann gowährt YJordon nirc1, YIOnn die GmvEthr dafür gegebon ist, 

dass SOYJohl dor Einkauf dor Kohle als auch dor Verkauf des St ahlroheisens 

zu don boston zu erroichonc1enBedingungen orfolge." Über den Verlauf der 

Vorhandlungen, die Ende Lpril stattü,::lden, führte dor Vortreter der VÖEST 

in einern .L.ktonvormerk mit folgendorn Inhalt an~ "Besprechungen nit Grover 

haben stattg.ofundon. Er b ohauptot, diG ECll. habe den Nichi:abs ch1uss des Grovor­

geschäftes fnllen gelassen, was ihm S~einor-Haldenstätt nitgotoilt habe. 

Stcinor-Haldonstätt bestätigte dies telophonisch." L.us clon vlOi toron 1 ... us­

führungen des 1...ktenvormorkos goht' horvor, dass diese Boh8uptung nicht zu­

troff'o un( dio VÖEST dahor vorläufig YJoi t oro Vorhandlungo:1. mit Grovor ab­

lohnte (Boilage 52/1/Nr.8 zum Einschauboricht dosRH)o 

Sekt .Chef Schopf ist gegon dio Lufnahme .. 

VII b 
--~-

SektoChef Scho~ vorlangt die Lufnah~G dos 1...bsatzes~ 

"Dor BundGsminister für VuvB hat in seinem Vortrag an don Minist errat am 

8.6 0 1951 folgendes erklärt; In Befolgung des Luftragos (BeschlllsS des 

Ministerrates vorn 13.3~1951) übor moino \7eisung 8 weitere L.ufträge eingehoH.n 

S2kt c,Chof _ Cha.loupka ist gegen dio L.ufnahme dieses iib Sgtz os an dieser 

Stollo 9 weil dadurch ein falschor Eindruck Gntstehen kÖl1.nte 9 als ob das 

I::Iinisterium sofort nach dorn Minist Grrat vorn 13.3.1951 diu LClg'oboto eingeholt 

hatte, währond aus don Lktcnunterlago11. horvorcoht, dass das IEinisterium orst 

am 15 ~5 .1951, also 2 Monat 0 spätor nach dorn Hinist erratsbesc ~cl.luss die Ein­

holung von Konkurrenzoffe:rten froigogobon hat. Der I1b satz geh:jrt auch zei tlioh 

n~'ch dorn Schreiben des Bundesministeriums vorn 30.5e1951, also auf die nächste 

Seito dos einvornehmlichen Borichtes o 

VII c 

Sekt "Chef Chaloup~ verlangt die Imfnahmo dos ll.bsat.zos: 

IiIn dor gloichen Besprochung gab der Vortreter des Bundoskanzlerarntos-ZERP 

bokarmt ~ I' c <'. c,. 9 dass er auf Grund von Telophongesprächon, die er am 

Dionstag, den 8.5. mit Sektionschof DroStoinor-Haldenstätt führte, vorbrin­

gen sol19 dass das BMfVuvB I Soktionschef ])r~St oiner-Haldonstätt, an dom L.b.,.. 

schluss einGs Kompensationsgosch;ciftos, YJelchos Gegenstand der laufenden Be­

ratungen bit der ECA ':.'ion war, besonderos Interesso hätte. Sekt ionschef 

Stoinor- Haldonstätt umriss soine Luffassung dahingehend, dgss Horr Groyor, 

dor (las Komponsat:Lo;:;sgoschäft - os soJl sich um sehr gute Bodingungen hande::i..'1. 

b croi ts seit längvroI' Zoit vorgolGgt hat und dass dio ..L!Jgol ogonhoi t nunrr,c hr 

zum L.b schluss goJ_angen mus s." 

.e.9kt .,Qhof ~GJ:.1.2.E.:f ist gegen dü, .Aufnahmc dioses 1...bsatzos .. 
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Anlage 11/5 ,Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 7. April 1959 

VII d 

Sekt. Chef Schopf verlangt die Aufnahme des Absatzes: 

"Wie aus dem'Aktenvermerk des Leiters der Verkaufsabteilung der VÖEST Direktor' 

Lukesch vom 12. Mai 1952 hervorgeht, wurde Grover von der Verkaufsa~teilung oer 

VÖEST zu Besprechungen nach England eingeladen und hat hei dem Verkauf von 

60.000 to Roheisen zu günstigeren Bedingungen für die VÖEST mitgewirkt. vor 

allem auch dadurch, dass er, auch von der Ausübung eines ihm von der VÖEST ge" 

währten Optionsrechtes keinen Gebrauch machte. Die VÖEST hat aus seiner Mit­

wirkung einen Mehrerlös von 600.000'ß erzielt." 

Sekt" Chef Chaloupka verlangt anstelle des von Sekt. Chef Schopf vorge-

schlagenen Absatzes folgende Fassung~ 

"Abschliessend ist noch zu bemerken, dass Grover für seine Tätigkeit im 

Zusammenhang mit der Versorgung des 3. Hochofens eine Anerkennungsprovis'_on 

von 650.000 S aus dem Titel zweier B:xportgeschäfte, die jedoch ohne sehj 

Mitwirkung zu Stande gekommen waren, erhielt." 

Sekt. Chef Chaloupka begründet dieses Verlangen damit, ,dass in dem von Sekt.~1ef 

Schopf zitierten Aktenvermerk vom 12. 5. 1952 (Beilage 14 a) auf S. 3 ausdrüc'c­

lich festgehalten wird, dass Grover an sich für das gegenständliche Geschäft 

keinen direkten Provisionsanspruch hat, die Provisionsauszahlung aber aus der, 

im Absatz von Sekt. Chef Schopf angeführten Gründen bewilligt wurde. Demgeger; 

über geht aber aus dem Aktenvermerk der Ahteilung Verkauf und Export der VÖES'}l 

vom 10. 20 1952 (Beilage 14 h) hervor, dass Grover als Entschädigung für das 
, . 

Nichtzustandekommen des vorgeschlagenen Kohle-Roheisen-Austausohgeschäftes e::",'.e 

Option auf 20.000 to Rohersen für USA erhielt. (Hier erhebt sich schon die F:L:.ge., 

warum allein Grover so eine Entschädigung e rhiel t., während alle anderen Biets.­

in demselben Geschäft unberüoksichtigt blieben.) Grover War jedoch nicht in o.'.<r 

Lage; in USA zu verkaufen, worau:f die VÖEST ihn ermächtigte, dieses Roheisen Y13ch 

England umzuleiten. Aber auch damit kam er nicht zum Zug" da die ,A. ohne Mit~ 

wirkung von Grover und VÖEST die Bewilligung für die Umleitung dieses neschäLe,s 

von der ECA Washington erhielt. Wie Beilage 14 c (Aktenvermerk der VÖEST vom 

29. 2. 1952) zeigt, hatte Grover gar nicht die Möglichkeit, den Abschluss dio2es. 

Geschäftes zu stören und daher, auch nicht an der Erzielung eines höheren Prei.'es 

mitzuwi~ken. Da hiemit die Schlussfolgerung des herauszunehmenden Absat~es n:.ht 

richtig ist, dass nämlich Grover an der Erzielung eines lVIehrerlöses mitgewirk, 

hat, ist aus diesem Titel auch eine Provisionszahlung,wie der Rechnungshofbe. 

richt feststellt, nicht gerechtfertigt. 

Da weiters Sekt. Chef Schopf aus seinem ersten Vorschlag zur einvernehm· 

lichen Fassung, S. 4., die Berechtigung einer Provisionszahlung für das nicht 

zustandegekommene Roheisengeschäft von 20.000 to wegen der im Aktenvermerk 
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Anlage 11/6 Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 7. April 1959 

0,0)' Rechtsabteilung der VÖEST vom 9. 1. 19 52, letz~er Absatz j festgehaltenen 

Begründung der Nichtprovisionspflichtigkei t fallen liess und sami t die gesamt,,,, 

650. OOOS Provisionsauszahlung an Grover sich als nicht gerechtfertigt erwief ',' 

vertritt Sekt, Chef Chaioupka den eingangs vorgeschlagenen Ersatz des heraus<:: 

, nehmenden Absatzes. (Beilage 14 d 14 10 ) 

,Zu IjB 

VIII_ ( _ 

Sekt, Chef Schopf schlägt die Aufnahme folgenden Absatzes vor~ 

i'Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass diese organisatorischon ]\jIassnahmen au: 

Widerstand stiesseu." ,(Brief vom 20. 9, 1951, VÖEST an BMfVuvB.) 

Sekt, Ch~f Chaloupka~ Über d'en Grund des Widerstandes ' gibt der 1. Absa-:;-

des Schreibens der VÖEST vom 20. 9, 1951 an das BMfVuvB folgendermassen Aufsc'c;.ssg 

"Wir haben Ihr Schreiben vom 12. 9. 1951 betreffend Auslandsvertretungen erhE", ::n 

und ~ind sehr überrascht, dass unsere Bestrebungen, Auslandsvertretungen anzu 

bahnen bzw. entsprechende Verträge abzuschliessen s einzustellen sind. Wir möc,<,n 

nicht,verfehlen, ausdrucklieh darauf hinzuweisen, dass dadurch ein erhebliche 

Rückgang im Auftragsstand naturgemäss zu erwarten ist." 

IX 

Sekt. Chef Chaioupka schlägt die Aufnahme folgenden Absatzes vor~ 

"Der Rechnungshof bemerkt dazu in seinem Einschaubericht auf Seite ';0: Trotz 

seiner, 00 a. unseriösen Handlungsweise hat die VÖEST ihre Geschäftsbeziehune 

mit'Grover aufrechterhalten, diesem sogar die Vertretung für USA übertragen, 

ihm verschiedentlich ungerechtfertigte Provisionen ausbezahlt." 

x 
~ekt. Chef Ch~loupka verlangt die Aufnahme folgender Ergänzung: 

"Diese Weisung wurde von Sekt. Chef Steiner-Haldenstätt (Sektionschefakt ) pe' 

sönlich erte;i.l t~ obwohl der zuständige Referent als Antwort auf rlas oben ange 

führte Schreiben der VÖEST vom 22. 5. 1951 die Vorlage des neuen Vertragstex+ 

mi t der Firma Do verlangte und somit eine Verlängerung diese,,,:, Vertrages in A1..l,: 

sicht nahm. Dieser Entwurf kam jedoch laut handschriftlichem Vermerk nach Rüc 

sprache des Referenten mit Sekt. Chef Steiner-Haldenstätt nicht zur Absendunt" 

, .§~~gpef Schopf erhebt gegen die Aufnahme dieser Ergänzung deshalb Eh 

wendung, weil sie' für die, Darstellung bedeutungslos seL 
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Anlage 11/7 Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 7. April 1959 

XI 

Sekt. Chef Schopf verlangt die Aufnahme folgenden Absatzes~ 

"Die Alpine-Montan hat in einem Schreiben an das BMfVuvB vom 12. 9. 1951 fol­

gendes festgehalten~ 

Um ein Auseinanderfliessen der Verkaufsinteressen de]~ Kommerzeisen erzeu· . 

genden verstaatlichten Betriebe (Alpine und VÖEST) zu v8rmeiden, wurde schon 

vor :Monaten zwischen den beiden Unternehmungen ein Gentlemen-Agreement dahinge­

hend getroffen, dass vor Vergabe von Auslandsvertretungen~ die prinzipiell nur 

gemeinsam und in einer Hand erfolgen sollen,ein Einvernehmen zu pflegen ist. 

Wir müssen die Feststellung machen. dass von Seiten del' VÖBST gerade in 

allerletzter Zeit auf dem Gebiete der Bestellung von Auslandsvertretun6en ohne 

vorheriges Einvernehmen mit uns Verhandlungen eingeleitet werden. von denen zu 

befürchten ist, dass sie präjudi~~iellen Charakter tragen könJlorL So erfahren ',1I)ir J 

dass diesbezüglich bereits in Belgrad, in Paris und vermutlich in London Ver­

handlungen geführt werden und möglicherweise Vereinbarungen getroffen werden, von 

deren Inhalt wir bestenfalls nachträglich in Kenntnis gesetzt worden ••• 

Da wir bei derbesteheaden Atmosphäre es nicht für opportun halten .. zur 

Abstellung dieser Eigenmächtigkeitendi~ Initiative zu ergroife~, bitten wir, 

dass von seiten des Ministeriums möglichst sofort eine VJeisung an Linz ergeht s 

wonach sich die VÖEST jeder selbständigen Verhandlun& die zur ~estellung von 
!) 

Auslandsvertretern führen kann, zu enthalten hat. Die VÖEST sollte gleichzei t"'g 

angewiesen werden, über alle bereits bisher auf diesem G8b~Let 6eführten Verhand­

lungen und Abmachungen der Alpine sofort offiziell schriftlich g6naue Kenntnis 

zu geben. 

Wir halten uns im Interesse einer gedeihlichen, gemeinsamen Entwicklung 

beider Unternehmungen zu dem hiemi t beim :i.Hnistorium unte:::'Tlommenen Schritt fü:: 

verpflichtet ••• ,) " 

'Sekt. Chef Chaloupka bemerkt demgegen:iber, dass dieser Brief sich' nicht 

mit dem USA-Geschäft Grovers speZiell beschäftigt, sondern allgemein mit Aus­

landsvertretungen! sodass er es als richtiger ansieht, nur die Kurzfassung des 

Gegenvorschlages zum Bundeskanzler,-Entwurf (Seite 15 rechtfl oben) aufzunehmen. 

Diese lautet~ 

"Aus dem Schreiben des ehemaligen öffentlichen Verwal tel'::, der Alpine, 

Dir. Hutterer, an das BMfVuvB vom 1,2. 90 1951 ist ersichtliGh, dass er sich 

darüber beschwerte~ dass die VÖEST die Vereinbarung vom 2C!, 9, 1951 über die 

Zusammenlegung der Auslandsvertretungen nicht einhalte. Es Wl;:_F::le ein Einschrei t,en 

des Ministeriums verlangt~f! 
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XII 

Se~ct.·· Chef Schopf verlangt die Aufnahme des Absatzes: 

"Aus dem Akt des BMfVuvB., Zl. 79.075-VI aus 1951 (Beilag3 13 f~ Votum und 

Bericht an den Minister vom 27. 10. 1951 und Aktenvermerk vom 14. 9. 1951) gebt 

hervo r, dass die anfänglich~ Abneigung der VÖEST gegen die Bestellung eines ge·· 

meinsamen Vertreters für USA auf ein Missverständnis zurückzuführen war J weil 

die VÖEST der Auffassung war, dass die gemeinsamen Vertreter sich nicht nur auf 

Roheisen- und Hüttenprodukte, sondern auch auf Finalerzeugnisse und chemische 

Produkte erstrecken sollten. Nach Aufklärung dieses Missverständnisses Wurde 

seitens Alpine und VÖEST einvernehmlich festgestellt 9 dass keine Meinungsv~r..., 

schiedenhe"it bestehet und ein gemeinsamer Vertretungsvertrag mit Grover abgesch:.ios­

sen." 

Sekt. Chef Chaloupk~ verlangt dazu folgenden Zusatz: 

"Von diesem Missverständnis (lediglich Finalprodukte betreffend)., das hier ge­

kl:ärtwurde! wird der D.-Vertreter nicht berührt .. denn dieser War nur auf Rohej_sen 

ahgestell t J sodass aus diesem Grunde (der Aufklärung (les f4is sverständnisses) d~.~~ 

Auswechslung D.-Grover nicht notwendig ware Darüber hinaus hätte, Wenn eine ge 

meinsame Vertretung Alpine - VÖEST in USA beabsichtigt war, auch die gemeinsame 

Bestellung des Alpine-Vertreters, das ist die Firma D. J erfolgen müssen, wenn 

die Feststellung der VÖEST in ihrem Schreiben vom 24. 10. 1951 an das BMfVuvB., 

Z1. 80.41)7, in Zusammenhang mit de~ Aktenvermerk der VÖEST vom 100 10. 1951., 

Zeiohen KJ)/VEj 4557/Hr/So., berücksichtigt worden wäre. Im vorzitierten Schreihe~' 

an das BMfVuvB heisst es nämlich: 

" ••• • Wir haben auf Grund von Berichten des Herrn Grover die Option mehrma:'!' 

verlängert, ohne bis heute Bestellungel1. von Endverbrauchern erhalten zu haben.,· " 

Die letzten Berichte von Grover lassen erkennen, dass der bisher erzielte Preü' 

von 65 j5 fob für ihn zu erreichen, Schwierigkeiten bereiten •••. 11 

Im vorzitierten Aktenvermerk der VÖEST vom 10. 10. 1951 heisst es: 

" ••• ' • • Option Grover (20.000 to) als Ersatz für Unkosten Tausch-Geschäft 

US-Kohle gegen Roheisen., Preis 65,60 US-Dollar .. ••• D. Festverkauf 9.000 to 

braucht noch 20.000 tc." 

XIII 

Sekt. Chef Sohopfverlangt die Aufnahme des Ahsatzesg 

11Der Angabe~ Grover hätte kein Roheisen :irl den USA abgesetzt~ steht ein Aktenv8/·,· 

merk der VÖES'r vom 2. 7. 1957 gegenüber J aus dem hervorgeht! dass die VÖEST. aus . , 

der Vertretertätigkeit der Firma Grover fü~ das Gebiet der USA Lieferungen insgu' 

samt im Umfang von rd. 224.000 Dollar und hfl. 29 s 345 (d. s. rund 6,514,000.ÖS) 

~etätigt hat. Die Firma Grover hat hiefür Provisionen in der Höhe von 
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4n 519 Dollar und 558 hfl. (d. s. insgesamt 122,,162 ÖS) erhalten. Aus dem gleichen 

Aktenvermerk ist ferner zu entnehmen 3 dass die Provisionssätze für die ameri,­

kanische Vertretungs firma Dn beachtlich höber waren, als die der Firma Grovel 

zugestandenen Sätze." 

Sekt~ Chef Chaloup~~ stellt dazu fest, dass, da dieser Aktenvermerk im 

Original nicht auffindbar ist~ auch keine Zahl des BMfVuvB bekannt ist und es 

sich daher um eine ungeprüfte Unterlage handeln kann, die Aufnahme llieses Ab­

satzes nicht möglich erscheint (Hinweis zu Anmerkung I). Darüber hinaus steht 

dieser Aktenvermerk im Widerspruch zu den Feststellungen des Rechnungshof­

Einschauberichtes S. 86, woraus hervorgeht. dass D. weniger als 1 % Provision 

erhalten hat. 

XIV 

Sekt. Chef Sc~:.opf verlangt Aufnahme des l).bsatzes~ 

"Aus den Unterlagen des Rechnungshofes (Beilage) geht hervor. dass Grover in 

San Franzisko und Vaduz wohnhaft war und ein Büro in Wien unterhielt." 

Sekt. Chef Chaloupka verlangt dazu als Ergänzung die Aufnahme des Absatzc~~ 

Demgegenüber ist zu erwähnen, dass die F:.rma D~ ihren Sitz in USA hat und wie 

Dir. M., Geschäftsführer der Eisenholding Ges. m, b. Ho in einem Schreiben an 

das BlVIfVuvB vom ••. ; .•• , Akt" Z1. 0 ..... c bestätigt, ein Roheisenfachmann ist. 

Üherdies bemerkt die VÖEST in ihrer Antwort (8, 89) auf den RechnungshofbericDt 

zu der Betrauung Grovers mit der Vertretung für USAg 

"In Anerkennung dessen, dass sich Herr Grover zum Unterschied vom damalig,-m 

Vertreter der VÖEST in USA intensiv. Wenn auch erfolglos, um d.ie rohstoffmäss::::=;e 

Sicherung der Inbetriebnahme des 3. Hochofens bemühte, wurde ihm ah 1. 1. 195:' 

die Vertretung in USA übertragen." 

Aus dieser Erklärung der VÖEST geht hervor, dass Grover die Vertretung 

für USA wegen seiner erfolglosen Einschal tl,mg im Kohle.··Roheisen-Geschäft über 

tragen wurde, nicht aber wegen der Zusammenlegung der Verkaufsorganisationen 

der Alpine und VÖEST J wie dies in versch:iedenen Ausführungen dieses Kapitels 

als Argumentierung des BMfVuvB wiedergegeben wurde. 
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Zu I/C 

xv 

Sokt.Chef Chaloupka vGrlangt die l~ufnahme des .b.bsatzes: 

"J)azu berichtet der Rochnungshof auf Seite 85 seines Einschaub orichtes: 

UnvorstiincUich scheint die Verlängerung der ursprünglich mit 31.12.1953 

voroinbarten Vertragsdauer um 3 Jahro, Tvodurch sich dio VÖEST bis Ende 1956 

gobunden und auch dor Möglichkeit einer .Änderung cles Vertrngos hinsichtlich 

der Höhe der Provision in Bezug auf die Umsatzgrösse otc.begeben hatte." 

'Sekt.Chef SCl!.oj2! ist gegen die Lufnabmo diesos Absatzes. 

XVI 

Sekt.Chef Schopf verlangt die l~ufnahme dos J...bsatzesg 

I1Aus dem .b.ktonvormork der VÖEST vöm 3e12e195l, ZahlK:V-li./JJr"R/Zo., welcher 

sich auf dio Umleitung ei;nes'USll.-Geschäftes nach England bezieht, ist aus 

einer Äussorung Sekt.Chef J)roSteinor-Haldenstätts ersichtlich~ dass das 

Ministerium nicht die Absieht hatte, auf die Gescllnäftsgo'stion der VÖEST 

im einzelnen Einfluss zu nemlon .. ll 

Sekt .. Chef Chaloupka verlangt dazu die .L.ufnahme folgenden Absatz es s 

"J)or zitierte Aktenvermerk betrifft oin Ersuchen um Intorvention der Firma 

I ... -R. (damals noch Konkurrent von L" und Grov;:lr), die von Sekt.,Chef Steiner­

Haldenstätt abgolehnt vvurde~ Anclerorsoits aber ist aus don Massnahmen dos 

BMfVuvB zu ,ilbschni tt Ta ersiehtl ich 9 dass Sckt~ Ohef Stüinor-Haldenstätt üb er 

Luftrag seines Ministers Grovers Pläne überprüfte und ihn nit der VÖEST 

bekannt gemacht hat .. 'J)er erste Kontakt der VÖEST mit Grover kam so über das 

l':Iinisterium bzwc> über don Minister zustando" .Auf Grund diesor Einführung war 

der VÖEST bekannt, dass Grover beim M:'nistorium eine nicht unterschätzbaro 

Stü tze und Hilfe genieslSt" 11 

XVII 

Sekt .. Chef Schopf verlangt dis .L.ufnahmo fo 19ondon lÜrsat zos: 

flHingogen ergibt sich aus der Unt crlagenzusammonstellung des Rechnungs­

hofes Nr.:;t.22, Ziff.ll bis 33 über diu Zeit ,vom 17.8.1951 bis 30.5.1952: 

a) dass am 28. und 30.11.1951 Besprochungen m7ischen der VÖEST und Vertreter., 

der lu v/ogen Umlü'i tung der Rohoisen..lioforungon von USA nach Englä.nd 

stattfanden (.1:..V der VÖEST vom 2.8.11..1951 KV/L/5059/A undlS. vom 3.12.1951' 

KV/.1:../J)r.R(Beilagon 15 und 16)& 
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b) L.us dell 1ktonvermerkep. dor VÖEST vom 4.2.1952 und 29.2.1952 geht hervor, 
mlt 

.dass im Zusammenhang jStahlroheisenlief.orungen an England Besprechungen 

u.a.mit Vertretern der ]3. stattgefundon haben und auf die 1...usübung 

einer dor1.... eingeräumten Option über 20.000 to Stahlrohoison vorwiesen 

wurdo (Beilagen 18 und 19). 

c) Forner behandelt das Schreibon dos Herrn Grovor an die VÖEST vom 21.4.1952 

·und das Schreiben der VÖEST an L. vom 20.5.1952 gleichfalls die Durchführung 

und Provisionsfostsetzung nach Lieferungon von Stahlroheisen an die B. 

(Beilagen 20 und 20b)." 

Sokt.Chef Chaloupka ist gogen die Aufnhame dieses Absatzes/und zwar 

m'.s folgenden Gründen: 

Die Beilage 15 handelt von der Firma A,zu oiner Zeit, als sie noch 

nicht mit Grover liiert war. Das gleiche gilt für Beilage 16. Beide Untor­

lagen haben druler mit dem hier zu beleuchtenden Fall nichts zu tun, es soi 

cloim, dass man daraus entnimmt, dass die Umloi tung des Roheisens von Amerika 

nach England ohne Grover oder L. erfolgt ist. Die Beilage 18 behandelt die Um-

lai tung von für die usA bestimmtem Rohoison nach England, dio wie vorerwähr/c, 
I 

ohne Mithilfe von Grovor oder L. zustande gokommen ist. Boilage 19 zeigt dh' 

Bemühungen dGS M.B. im Int eresso der VÖEST, 2,b or nicht solcho des Horrn 

Grover. 1..us Beilage 20 ist zu Gntnehmen, dass nicht Grover, sondern.L.. die 

Zustirr1'TI.ung für die Umloitung des Roheisens erreicht hat. SchlL~sslich behanc~olt 

die Beilage 20 b das Geschäft üb er 60.000 to Roheisen und den Vertrotungsver­

trag rüt L., ohne abor hiefür eine wirtschaftlicho Begründung zu geben. Dia 

vorbehandelten Unterlagen geben daher keinon L.ufschluss über dio Sinnes­

änderung der VOEST, ~io sich noch am l7.8~1951 gegen dio Einschaltung eines 

Vortroters wehrte, am 30.5.1952 aber einen Vertrag mit Grov~r-L. abschloss, 

worauf sich clio 1..nfrago im Rechnungshofausschuss _ bezog. 

XVIII 

Sokt.Chef Chaloupka verlangt die .llu.fnahlllo dos folgenden l .. bsatzos: 

HIrn Eins chaub ericht des Rechnungshofes auf S oito 85 vlird fostgestoll t, dass 

os zneifellos zweckmässigor geweson -wäre, ähillich wio in Italion und \,70st­

doutschland VÖEST-Geschäftsstellon zu errichten, doren Kosten wenigor als 

1/10 des L.usgabenbetragos für don Vertretungsvortrag L.-Grovor betragen hät".(.'. 

Ni t - Rücksicht darauf, dass der gesamte Rohstoffeinkauf der Britischen Eison-·· 

und Stahlindustrie von dor :s. besorgt vvurde und diese auch nach dorEntstaat" 

lichung cliose l~ufgabe beibehielt, Vlar es nach Ansicht des Rechnungshofes übe .~­

flüssig, für das Englandgeschäft einen Vertroter einzuschalten. Ebenso war 

die Ab z\7oigung einüs Teilos dor Provision für Grover nach Ansicht dos Rechm:lgs­

hofos livirtschaftlich nicht gorechtfertigt (S .85. Einschauboricht des Rech­

nungshofes, lotzter Absatz).n-
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Sekt .Chef Schopf vorlangt- die L.ufnahmo dos l~bsatzc s: 

. !lDcr":.-ochsel in der '::'uffassung der VÖEST üb or Diroktvertretung bZYl. Ein­

schaltung oines Z"üschenhäncllers wird oinorscit sauf dio Konjunkturabschvlt~ch':Lng 

auf don 'Coltmärkton, anderorsoits auf don J:..ufstieg dor Roheisonproduktion 

dor VÖE8T zurückgeführt. Entsprechende Prognosen finden sich in don Monats~ 

berichten C~()S Österroichischon Institutes für T.-irtschaftsforschung des 

Jahres 1952. So wird ira Heft 3, Seite 70 ausgeführt ~ " •••• Überschüsse an Stuhl 

boginnen sich abzuzeichnen. tl .Luf Seite 71finc1et sich eine il.ufzoichnung, in 

\701chor von oinem allgomeinen Konjunktur-Rückgang gosprochen ,,7ird, da die 

Hochkonjunktur VOI!l Jahro 1950 1951 ondgültig vorbei soi. ~7oitors wircl 

festgestellt, dass sich bereits ornste L.npassungssch'l'liorigkoiton voraussehen 

lassen, wonn die Rüstungsausgaben zurückgehen." 

Sekt.Chof Chaloupka ist gegen dio ~ufnahme dieses ~bsatzes, da dio zu­

vor \7iodergegebeno Behauptung über den GruncL dos \7echsels in dor Jmffassung 

dor VÖEST nirgonds untorlagonmäs'sig zu finden ist und nicht einmal in der 

. .i~ntYlort dar ~ÖE8T zu diesol' Unt orlago (8.116 - 117) als l~rgumo~t vorgebracht 

\'lUrdo. Zur Richtigstellung odor obon angeführten Zitate muss ausserdem beruck·­

sichtigt wordon, d'lsS der Export nach England damals doch in orster Linie 

,aus Rohcisen und nicht aus Stahl bestand. Im Hoft 3/1952 des Österroichische:Cl 

Inst~tutes für -::irtschaftsforschung ist auf Seite 89 (also nach dor zitier­

ten 8.70) übordios ausgoführt: IIErhöht habon sich dio Exporte von Roheisen 

und Stahl (n2ch England) , dia zum Teil noch imI!lor günstige libsatzI!löglichkei­

ton vorfinden." 

Sekt .Chef Schopf verlangt Vloi tors dio .llufnahmo clos l~bsat Z es: 

"In einer Rückschau über dia Ent-rJicklung dos ll. Qua.rta1s eTos Jahros 1951 wirt 

in Hoft 4/l952e.uf Seite 100 ausgeführt, dass einorsoits während dieses Zeit-­

raumes die Roheisen- und Rohstahl-Erzeugung gestiegen soi, ffi1derorseits dio 

Exportpreise für eUiL"opäischos Rohoisell woiter nachliossen, die Marktlage 

zum Imufornarkt tendiere und im Hinblick auf clie gogobene Stahlkapazität eine 

Vorsch1ochtorung der Exportaussichten zu orwarten sei." 

Sekt. Chef Chaloupka ist gagen die l~ufnßhme diesos .llbsatzes, da aus don 

späteren ~usführungGn des vorervvähntell Heftes Nr.4/1952 auf Seite 112 (also 

nach S.lOO) hervorgeht, dass einige Transaktionen von Eisen gegen Kohle von 

USA nach England umgel.oi tet wurcl..on •. Es ist daraus zu ersohon, dass der Bedarf 

iri E';gland keineswegs abnahm. 
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Sekt .Chof Schopf vorlangtvJeit Grs die l ... ufnahmo des Lbsatz es= 

"lmf Soi to 136 dor Mai-Nummer di.eses Institut es wird orläut ert, dass die 

Quropäischoll Eison- und Stahlmärktü durch siw~ondo Preise und stoigende 

Konkurrenz bei einem. vollkommenen Desinteressement der USA gekennzeichnot 

sind uncl eHo einzelnen stahlorzeugonden Länder einnndor in schärfstem 'Jott­

bm7erb unte;rbieten vriirden. ',-:ei tors wird ein neuerlichos grösseres Rohoison­

geschäft der VÖEST mit England herausgestrichen und dabei fostgestell t, das::: 

trotz Inbetriebnahno der nauon Breitbandstr3.sse und des neuen StahhJorkes 

mur die Hälfte des 1..usstossos von Rohoisen im I:nil.A1id ve:r.'arbei tot \7orden köm:' 

und daher der Export einem vJiclitigen Faktor bilde ~ n 

Sekt.Chef Chaloupka ist gegen die 1J.ufnnhmo (lieses Lbsatzos, da in der­

selben MaL.Hummer dos Institutes andererseits durch das Herausstreichen des 

nouerlichen grösseren Roheisengoschäftes der VÖEST rai-t Englancl zum Lusdruck 

gebracht wird, dass eine Vorschlochterung cler Lufnahmefähigkci t des ongliscLll 

Marktes nicht oingetreton und auch kaum zu orwart on is t~ . Die tatsächliche EJ.~·!.·c. 

nicklung hat diese Meinung bestätigt .• 

Sokt.Chef Schopf verlangt die Aufnahme clos l ... bsatzos~ 

"ZU deLl gleichen Ergebnis gelangt die NIarktuntersuchung der Internationalen 

Rohvl8.renkonforenz, vJOlche im Frühjnhr 1952 c1io üborstc'1.gerton Bedarfsschät Z1.. 

gon korrigierte, V-Jas in woitorer Folgo zu oinom Vorfall der freien Preiso 

führte, so dass die amtlichon Notiorungen b~Jroits im ll.pril 1952 untorschri-l:;-1 '~". 

wUl'cle:g.. " 

Sekt.Chof ChalouJ?ka bomerkt hiezu, dass die Korrektur der güsteigorton 

Boclarfsschätzung sich auf Grund der tatsächlichem El'lti7icklung als unrichtig 

erYlieson hat. Hinsichtlich dor Froisreguliorung 8uch bei Vorfall der freien 

Praise wird auf dns Schreibon der VÖEST vom 17.8.1951 (Boilage 76/1 des 

Rechnungshof os) hingev-Jiosen, nus dom hervorgoht, dass di 8 VÖEST am direkten 

Kontakt nli-l:; der B. fo:sthalton wollte, weil os ihr Uea. auch möglich war, 

ohno Zwischonhändlor die Preise vorteilhaft für die VÖEST zu regeln. 

Sokt.Chof Schopf verlangt dia Lufnahmo des Absatzesg 

"So sankon die ouropäischen ExportpreisG auf dom Stnhl- und Kohlonsoktor 

um 20 bis 25 % trotz oinos nahezu zwöi Monate andauernclon Streikes der Stah:: 

uno. Kohlonarboiter in clen USL., der einen beträchtlichon Produktionsausfall 

zur Folge hatte (sieho Seite 209, Hoft 7 der :rdonatsboTichto des Österr. 

Inst itutos für ~-~irtschaftsforschung)" 11 
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Sekt .Chef Chaloupka ist gegon die .L.ufnah.l,le dieses Lbsatzos, da für den 

Vortrag mit Grovor und L., der im Mai 1952 abgeschlo 8son laordon ist, Üb er­

lcgungon dos ',,'irtschaftsforschungsinstitutos nus Hoft 7 (erschionon im 

L.ugust 1952) doch nicht von Einfluss gewosen sein könnon, Yvie när111ich dieso 

De,rst ellung beabsichtigt. 

Sekt .Chef Schopf vorlangt wei tors die .L.ufnahmo einos Ilb satz os: 

"MittLrvveilo hat die VÖEST in London oino eigene Niodorlassung gegründot, 

dor der Absatz der VÖEST-Produkto obliegt. 

Diese Geschäftsstello dar VÖEST ist orst seit dom 1.1.1957 tätig. Sio 

hat bis houte koine 1ivosüntlichen Geschäfta nuf dom Englandmarkt abschliossen 

könnon. " 

Sekt.Chof Chaloupka bemerkt hiezu, dass bereits im Jahre 1956, also 
. vertraten 

noch zu oinor Zoit, als Grovor und L. die VÖEST ln England ' , kein 

Rohstahlgeschäft mohr abgoschlosson \?ordQn ist. Dor IvInrkt in'England ist 

aber nicht nur mit Rohstahl
l 

sondern auch mit Roheisen seit Lbflauün der über­

hitzton Konjunktur '(Beginn im Jahre 1957) gc:siHtigt. Um ein einseitiges Urteil 

zu verneiden, hätten die Gründe, die weitere Kaufo.bschlüsse nicht mehr 

ermöglichen, lückonlos behandelt worden müssen, denn Ursachon hiefür könnten 

nicht nur unrichtiges Ergebnis der Marktforschung, zu hoho Proise, unzureichü':L­

dü Qualität der Produkto, schlechte Verkaufstaktik der VÖEST, sondern auch 

Strukturändürungon dos englischon Markt GS se il'l~ Schliess lieh hat sich der 

RolL;isonabsatz der VÖEST niuht bloss nach Bngland, ~onclorn auch nach anderon 

Ländern wesGntlich reduziert, wie die derzoi tigen trotz Stillogung dos Hoch-­

ofens ganz (morrn gestiegenen Rohoisenvorräte der VÖEST zeigen. 

Sokt .Chof Chaloupka schlägt di 0 L.ufnabmo folgenden Lb satzos vor: 

IlDazu führt der Nachtragsbericht dos Recr..nunGshofes 8n das Parlament in 

TZ 71 aus ~ 

U~:lgoachtot dossen hat die VÖEST ihro Geschäftsb oziehungon mit diesGm Partnor 

aufrücht 01'118..1 ton, ihm sogar die Vertrotung für ein u'oorsoeland üb ertragon, 

v'Jrschiodontlich v,C)rmei'dbaro Provisionen nusbozahlt uncl soiner Beteiligung 

an don Provisionsoinnahmon des VertrGtors für oin europäisches Gebiet 

zuge stimmt. 11 

347/AB VIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)22 von 103

www.parlament.gv.at



Zu Anlage Ir/15 Beiblatt zur Parlamon!skorrespondenz 7. April 1959 

Zu Ir/D 

XIX 

Sekt.Chef Schopf verlangt die Aufnahme des l~bsatzes~ flBei Berücksichtigung 

dieses Zeitraumes (1951 - 1956) verschieben sich die Importanteile der ge­

nannten Kohlenexportfirmen. Der j~nt8il der von· Grünwald vertretenen Firma 

vermindert sich von 47 auf 35 %, jener der Firma C. (Vertreterg H.-S.) erhöht 

sich auf 30 %.h 
Sekt.Chef Chaloupka~ Demgegenüber ist festzuhalten, daß Frau Grünwald 

erstmalig am 8.11.1954 als Vertreterin der Firma Sp. aufscheint. Es ist daher 

selbstverständlich, daß nur der Zeitraum, in dem sie als VertrE''-''·~rin bei der 

VÖEST auftrat, zur Grundlage der gegenSändlichen Darstellung genommen werden 

kan ... "1. Von 1954 an orhält Frau Grünwald für die Sll. tatsächlich 47 % der l~uf­

träge für USA-Kohle. Dieser Prozentsatz wurde in der Antwort der VÖEST bestät~J 

Der Kohlenbezug von 1951 bis 1953 ist für die Behandlung des unGeklärten Falles 

Grünwald vollkommen bedeutungslos, da damals nicht Grünwald, sondern die St., 

Vertreter der Fa. Sp. war. Die Firma Co und H. sind nicht Gegenstand dieser 

Untersuchung. 

XX 

Sekt.Chef Schopf verlangt die L.ufnahme folgender Absätze~ IIDie Firma Sp. 

hat über die St. bereits 1953 rund 10.000 to Kohlen, das sind 20 % bei einer 

Gesamtjahres1ieferur~ von 50.000 to, und im Jahre 1954 30.000 to, das sind 10.8 ( 

bei einer Gesamtlieferung von 278.000 to/an die VÖES~ vermittelt. 

Der Prozentsatz der von der Firma Sp., getätigten Kohlenlieferungen an die 

VÖEST stieg im Jahre 1955 auf 56.9 % und verminderte sich im Jahre 1956 auf 

37 %. 1955 betrug der perzentuelle Anteil der Lieferungen der Firma Sp. an den 

Gesamtlieferungen etwa 57 %. 1956 fiel er auf 37 %, um dann nc~ch der vom Rech­

nungshof erwähnt on geschlossenen Offertlegung im Jahre 1957 e.uf 45 % anzusteig p ; 

1958 fiel der Anteil auf 30 %. Aus der beigeschlossenen Aufstellung sind die 

jeweiligen Bezüge der beiden wichtigsten Kohlenlieferanten, Sp. und C., zu 

ers8hen. 11 

Sekt.Chef Chalöupka stellt demgegenüber zunächst fest, daß die Ziffern der 

beigeschlossenen i~ufstellung,soweit sie die Jahre 1957 und 1958 betreffen, 

vom Rechnungshof nicht überprüft wurden und daher auch nicht zur objektiven Be­

urteilung durch den Nationalrat herangezogen werden können. Er stellt weiters 

fest, daß Frau Grünwald orstmalig am 280 1L 1954 als Vertret,srin der Fa.Sp. auf­

scheint. Es fällt daher aus der beügelegtcYl Aufstellung auf? daß seit diesem 

Zeitpunkt sprungartig sich die absoluten Bezüge der Fa. Sp. von 30.000 to vor 1.. 
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Anlage II/l~ Beiblatt zur Parlamentskorres;pondenz 7. April 1959 

Bestellung der ~rau Griinwald auf 544r 200 to nach der :Bestellung erhöht haben 

und der perzentuelle Anteil der Fa. Sp. an len gesamten Kohlenbezügen der VÖEE:~" 

sich Ebenfalls sprungartig von 10,% auf 5i) % erhöhte. Weiters muss festgehalten 

werden~ dass ab 16. 7. 1956 die verschlossene Offertlegung eingeführt wurde, Ci 

welchem Zeitpunkt die Frau Grünwald nicht mehr die Möglichkeit gehabt hat, mir,l.e­

stens um' 1 Tag nach Eintreffen aller anderen Offerte das Anbot der Fa. Sp. vor 

zulegen. 

Unter diesem Gesichtspunkt bekommt das Absinken des perzentuellen Anteile: 

der Fa. Sp,' an den Gesamtkohlenbezügen der VÖEST von 57 % im Jahre 1955 auf 37 % 
des Jahres 1956 eine besondere Eejeutung~ da die verschlossene Offert1egung im 

2. Halbjahr 1956 sich in diesem Sinne auswirkte. Dazu stellte der Rechnungshof 

in S:3inem Einschaubericht fest, dass erst nach Einführung de,r verschlossenen Oi' ert­

legung am 16. 7. 1956 (d. i. nach Beginn der Einschau durch den Rechnungshof) 

die Preise der von Frau Grünwald vertretenen Firma mehr den Höchstanboten zulaen" 

wobei die Genannte in einem Fall e'in Telegramm vorwies, das sie ermächtigte" 

nötigenfalls einen Preisnachlass zu gewähren. 

XXI 

Sekt. Chef Schopf verlangt die Aufnahme des Absatzesg 

ITDie VÖEST hatte jedoch keinerlei Einflussnahme darauf ausgeübt." 

Sekt. Chef Chaloupka ist gegen die Aufnahme dieses Satzes, da ein HinweL 

für die Richtigkeit dieser :Behauptung nicht vorhanden ist. 

XXII 

Sekt. Chef Schopf verlangt die Aufnahme des weiteren Satzes~ 

"Auch hat sie (die VÖEST) an die Vertreter keinerlei Provisionen bezahlt. Die 

Vertreterfirmen hatten lediglich einen Provisionsanspruch gegenüber ihren aus­

ländisohen Auftraggebern." 

Sekt. Chef Chaloupka~ Demgegenüber ist zu bemerken, dass, wie bereits varD 1.S­

geführt 6 der Frau Grünwald dielV.[öglichkeit gegeben wurde, ihr Offert um einen 

Tag später als ihre Konkurrenz vorzulegen, was die Ursache dafür war, dass sie 

für ihre Auftragsgeberih 1955 besonders hohe Aufträge erzielte und. dadurch sie 

selbst wieder entsprechend hohe Provisionen erhielt. Die Entscheidung für den 2,­

schlag der Aufträge der VÖEST traf ausschliesslich der für die kommerziellen 

Angelegenheiten zuständige öffentliche Werwal ter Hi tzlnger. 

, I 
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L\.III 

Sekt. Chef Schopf verlangt die Aufnahme des Absatzes~ 

;:Über die Herstellung der Kontakte zwischen VÖESTund Griinwald gab Sekt. Chef 

])r o Steiner-Haldenstätt in einem Presseprozess vor dem Strafbezirksgericht 

Wien am 19. 1. 1959 zu 3 U 2074/58, unter Wahrheitspflicht als Zeuge vernommen, 

Nachstehendes ang 

])ie im Abs. 86 (des Rechnungshofberichtes betreffend VÖEST) genannte 

"Wiener Vertreterin" ist eine gewisse Frau Grünwald, die zu zwei Anlässen in 

mein Büro kam. ])as muss 1951/1952 gewesen sein. 

Zuerst erklärte sie. sie interessiere sich für ein Aluminiumgeschäft in 

Ranshofenv Ich verwies sie sohin an das rliener Büro 9,er Aluminiumwerke Ranshofen. 

])aszweite Mal wollte sie ein Geschäft mit ])rehbänken nach Amerika auf­

ziehen. Ich vergewisserte mich zuerst durch eine Anfrage beim Geb. Sekr. V. der 

VÖEST, ob von dort aus uberhaupt ein Interesse an einem solc~en Geschäft bestün­

de. ])ies wurde .für den Fall der Seriösität des Vertreters bejaht! da bis nu~ 

keine solche Vertretung in den USA bestand. ])araufhin habe ich sie direkt an die 

VÖEST veI'\viesen. 

Was dann weiter dort geschah! ob es zu einem Vertragsabschluss kam, weiss 

ich nicht. ])as Ministerium hat sich nicht so intensiv mit der Geschäftsführung 

der einzelnen verstaatlichten Betriebe beschäftigt. ])ie gegenständliohe Ange~ 

legenheit War zu geringwertig." 

Sekt. Chef. Chaloupka" ist gegen die Aufnahme dieser Zeugenaussage. da in 

dieser ])arstellung die Fragestellung an ,Sekt. Chef Steiner-Haldenstätt vor 

Gericht nicht enthalten ist, sodass über die Vollständigkeit der zitierten Aus­

sage auf Grund des vorhandenen Aktenmaterials des Rechnungshofes kein Bild ge·· 

wonnen werden kann. 

Zusammenfassung der Be~üge von US-Kohle ab dem 
Beginn der Lieferungen (Juni 51 ). bis Ende 19 58. 

Firma~ 1951 1952 1923 19~4 19:25 19~h . 19:21 1958 in to in ~ 

Spe '-~- 10.2 30.- 544.2 571.- 705.1 373~~ 2.234.4 
20.1% 10.8% 56.9% 37 .• 4% 45.2% 30.7% 35· ~ 1;0 

C. 109.6 171.8 40.3 87.9 272.4 519.3 445.' 295.1 1.942.-
39.4 % 33.7% 79.9% 31.6% 28.5% 34.0% 28~6'10 . 01.. 30·5% 24.3;0 
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Zu II/E 

XXIV 

SG~hof Schopf verlangt die Aufnahme dos Absatzos: 

IIDio Ylnitoro Goschäftsentv-dcklung in don Jahren 1953 bis 1954 zeigt auch, c1o.ss 

die von Frau Grünwald dar VÖEST gobrachton Geschäfte mit Belgien ungofähr 

den 20-fachon Umfang der Geschäfte hatton, \7010ho die Firma Pr. während 'dios2s 

Zeitraumes solbst bringen konnte. Diose Geschäfte br2chton der VÖEST von 1953 

bis 1957 Gowinno von 24,5 Mill.S. 

Der Verkauf für Belgien stellt sich vlio folgt dar: In Schilling: 

Pr. 
Grünwald 

Pl~. 

Grünwald 

Pr. 
Grünvlald 

1952 

12.158.000.-

1954 

5.975.000.-
54.592.000.- . 

60.567.000.-

1956 

2.492.000.-
43.325.000.-

45.817.000.-

1953 

6.058.000.-
22.302.000.-

28.360.000.- . 

1955 

6.352.000.-
22.070.000.-

28.422.000.-

1957 

56.270.000.-

Dor clurchschnittliche Anteil des Bruttoorlöses der Firma Pf.( Griinwald) 

für Bolgion beträgt in don Jahren 1952 bis 1956 81.15 %. Betrachtet man' 

jodoch don Zeitraum ab 195~, in dem zum erston Malo die Firma Pf. eingoschaltot 

wurde, so orgibt sich der prozentuelle l ... nteil bis 1956 mit 87.2 %. 
Im Zeitraum 1953 bis 1957 wurden an die Ph. 73.13.3 to c011s, bei donen 

ein Bruttoerlös von 198.560.164 S bei r:erksselbstkos ten von 169.323.322 Sund 

oinem Erlös von 24.415.695 S goliefort." 

Sekt.Chef Chaloupka ist g8gen die Imfnahme dieses Lbsatzes und begründet 

dies wio folgt: 

Dom Akt dos Rechnungshofes Zl.5212-11/58, in dom über die Dovisoneigenschaft 

der Frau Griinwald bzw. der Pf. Erhebungen gopflogen werden, ist eine Luf­

stellung beigolegt gewosen,. wobai os offen bleibt, ob diose ,Untorlage auf 

ihren zahlenmässigen Inhalt geprüft vlUrde .. Die vorgeschlagenen Absätze geban 

dieses ungeprüfte Zahlonmaterial wieder, sodass die ~ufnahme in eineneinver­

nehmlichen Bericht nicht möglich ist. 
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Überdies ist zum Geschäft der Frau Grünwald zu bemerken, dass der Abschluss" 

den (lie VÖEST schäm 1 Jahr vorher beabsichti~te. einzig und allein an de'r Prois­

frage scheiterte .. Die Preiskonzession, die· dann über Frau Grünwald gemacht wtorde 

und zum Geschäftsabschluss über sie führte, hing °in erster Linie von der Zust:m·· 

mung de.r VÖEST ab. Diese Preiskonzession hätte die VÖEST auch im direkten Ver" 

kehr bewilligen können, schon deshalb, weil sie mit der Firma Ph. loch bereitE 

vor Grl1nwald den direkten Kontakt hatte. Offensichtlich war es aber nicht nur die 

VÖEST selbSt, sondern auch der, belgisehe Vertreter der VÖEST, der ebenfalls beroeits. 

einen direkten Kontakt mit der Ph. hatte 3 der an der Preisfrage scheitoerte. Hätte 

dieser Vertreter die gleichen Zugeständnisse bieten dürfen wie Frau Grünwaldo, ° so 

. wäre er sicher letzten Endes auch in dieses Geschäft gekommen. Unter diesem Geo 

sichtspunkt sind die indem von Sekt. Chef Schopf verlangten Absatz wiedergegeo, 

benen Zahlen zu betrachten. 

Zu 111jF 

XXV 

Sekt. Chef Sohopf verlangt die Aufnahme folgender Ausführungen~ 

"Dem hält die VÖEST entgegen, dass die Produktion der Werke an Walzwaren, insb.,­

sondere an EIeehen sprunghaft,gestiegen sei, sodass der steigende Eedarf des 

Handels immer mehr und mehr erfüllt werden konnte. Diese Tatsache ermöglichte 

auch, 10 bis 15 Handelsfirmen" die 1954 noch keine Bezüge aufweisen konnten, .rrH 

. Anlaufkontingenten zu bet·e:i.len., Zu den 10 bis 15 vorgenannten Firmen gehörte u:J.ter 

anderem die Firoa "Donau-Eisenhandels-Gesellschaft". Unter anderem hat die im 

Einschaubericht des Rechnungshofes erwähnte Firma R.!I die im Jahre 1954 noch k~;ine 

Zuteilung hatte, in ,den Jahren 1956 bis 1957 mehr bezogen als die Firma "Donau, 

Eisenhandel". Aus dem Schreiben des Walzstahlbüros an die VÖEST vom 9. 12. 195:; 

geht hervor, dass vom Gesichtspunkt der Kontingentierung durch das Walzstahlbü'o 

ke,ine Einwendung gegen das Ausmass der Belieferung der "Donau-Eisenhandel" bes"oeht.· 

Es bestehen keine gesetzlichen Vorschriften, welche das Ausmass der 1nlandsbe·o 

li~ferung einzelner Firmen regeln. Die von der VÖEST erzielten Inlandspreise s .nd 

bei allEm Firmen gleich. Es ist nicht verständlioh, was der. RechnunöSshof vom G 

sichtspunkt einer Prüfung der Gebarung so bemängelt hat." 

Sekt. Chef Chaloupka ist aus folgenden Gründen gegen die Aufnahme dieser 

Ausführungen~ 

1Nie Herr Sekt. Chef Schopf selbst bei den yerhandlung~n bekannt-gab, hat er beo. 

der 'VÖEST veranlasst, dass diese sich an das 1;7. wendet, um die in vorwtehenden 

Ausführungen niedergelegten Auskünfte zu bekommen. An dem We ist die VÖEST wie 

auch anJ.ere Walzwerke beteiligt., Das Schreiben vom 9. 12. 1958 des IN, an die V(1iiST, 

347/AB VIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 27 von 103

www.parlament.gv.at



""5 

Anl'age 11/20 Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 

das diesen Aus,führungen zugrund~pelegt ist, beginnt mit den Worten~ "Auf aus­

(lrücklicheQ Ersuchen Ihrer werten Geschäftsleitung •.. ". Es handelt sich daher 

,,'um eine ungeprüfte Unterlage, die nachträglich von der VÖEST beigebracht wurde 

und daher nicht geeignet ist" in einen objektiven Bericht an den Nationalrat 

.aufgenommen zu werden (s.' auch Anmerkung I). Dazu wird weiters festgestellt, dass 

: ',~iein den von Herrn Sekt. Chef Schopf verlangten AusfJ.hrungen auf 6estell te Be· 

hauptung, das:;; die Firma R. im Jahre 1954 noch keine Zuteilun6 hatte, nicht de';'. 

Tatsachen entspricht. Im Einschaubericht des Rechnungshofes, S.65, ist zu er· 

.sehen, dass der Blechbezug der Firma R. im Jahre 1954" sowei t er über den Eise:,:·-

'hof. 'erfolgte, 388.000 S betrug (s.auch Anmerkung XXXV). 

XXVI 
. Sekt. Chef Schopf verlangt (li e Aufnahme folgenden Absatzes: 

"Es.sir,td keine Anhaltspunkte dafür gegebel1J dass die VÖEST <1a"l:on gewusst hCl,t, 

dass die Firma Donau-Eisenhandel die für das Inland bezo6enen Bleche ins Ausla~},d 

exportieren würde~ Die Firma Donau-Eisenhandel bezog die Bleche als inländischer 

,Händler. " 

Sekt. Chef Chaloupka ist gegen die Aufnahme dieses AbsRtzes, da die Krit;~k 

,des Rechnungshofes trotzdem' zu Recht besteht, da die VÖEST durch eine besonder~1 

begünstigte Zuteilung an die Firma Bohmann dieser den unerlaubten Export ermög., 

:Licht~. Die Pflicht der VÖEST ist es~ der inländischen Fertigun6sindustrie ,bil.i..:.· 

ges Vormaterial in ausreichender Menge zu liefern. In Zeiten der überhöhten Nachfra­

ge, die 'sich im Jahre 1954 und in den folgenden Jahren insofern zeigte. als die 

österreichischen Verbraucher gezwungen waren, teureres Auslandsblech zu impor.· 

tieren, wäre es die Pflicht der VÖBST gewesen, nur jene Händler zu beliefern, hei 

welchen die lli[ö61ichkeit einer unerlaubten Verbringuhg ins Ausland nicht ge6eber 

war (s. S. 71 - 72 Gegenäusserung des RH)~ 

'XX'VII 

'Sekt. Chef 'Schopf verlangt die Aufnahme des Absatzes: 

"Auf, Grund dervo;senommenen Kontingentierung konnte die VÖEST jedoch nur die­

"je:i1:ige Menge export.ieren, die für den Inlandbedarf nicht benötigt wurde." 

, Sekt. Chef Chaloupka ist gegen die Aufnahme dieses Absatzes~ da der Ein­

schaubericht des Rechnungshofes auf S", 64 demgegenüber ausführt~ 

"So wurde u. a. (~er Firma Donau".Eisenhandel" Dipl.-Ing. :Bohmann~ VVien I., 

. Canovagasse 5, die, im Jahre 1954 nichts bezogen hatte' und de:c' von der Kontinger~,", 

!l.btei~ ung des Blechverkaufes keinerlei :Bezugsrechte eingeräumt waren, auf Anord· 

nungder Geschäftsleitung im Jah.re 1956 rund 800 t Grobbleche Zl.-:m In1andspreis,"on 

2.7.00 S'je to abgegeben." 
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Diese Kritik wurde in der Gegenäusserung der VÖEST 3 S.'9 3
1 
nicht bestritteIl s 

ist dahe.r vollinhaltlich gültig. Hätte die VÖEST die .Firma Bohmann nicht bei der 

Blechzuteilung begünstigt, so wäre diese nicht in der Lage gewesen, die kaufver~ 

tragswidrigen Exporte durchzuführen. 
, 

XXVIII 

Sekt. Chef Schopf verlangt die Aufnahme folgenden Absatzes~ 

"Die Firma Donau-Eisenhandel hat höchstens ca. 1 3/4 % der gesamten von der 

VÖEST an inländische Firmen verkauften Bleche geliefert erhalten. 

Wie aus dem Schreiben desvV. an die VÖEST vom 5. 12. 1958 hervorgeht, wurden 

alle inländischen Firmen, die Bleche bezogen. zu wiederholten Malen darauf auf···, 

merksam gemacht, dass die gelieferten Bleche ausschliesslich für den Inlandsbedarf 

bestimmt sind und nicht exportiert werden dürfen o Die VÖEST lj.atta jedoch .ei 

keiner der inländischen Firmen eine Überprüfungsmöglichkeit, ob die für das Inland 

gelieferten Bleche nicht exportiert werden. Die diesbezügliche Kontrollmöglich. 

kei t stand nur dem Bundesministerium für Handel und Vv:j.ejeraufbau bei Erteilune?,' 

der Exportbewilligung zu (Beilage 34). 
Die vomösterreichischen Handel mit Bewilligung 'les Bundesministeriums fü:­

Handel und Wiederaufbau durohgeführten Exporte betrugen 

1954 
1955 
1956 
1957 

4.000 to 
8.400 to 
8.000 to 

13.500 to. 

Von dieser Menge exportierte die Firma Donau_Eisenhandel im Jahre 1?5'· 
3017 % und im Jahre 1957 2.5 '/0. Hingegen hat die Firma H. in den Jahren 1956 
und 1957 ca. 80 % dieser Mengen exportiert. Die von ihr exportierten Mengen 

decken sich ungefähr mit jenen Blechmen6'en, welche H. über die Firma E. bezogo 

. Die Firma E. ist eine zum Alpine-Konzern gehörige Handelsfirma. eUe für InlandE"~ 

zwecke die an H. gelieferten Bleche von der VÖEST zu Inlandspreisen bezog." 

Sekte Chef Chaloupka ist gegen die Aufnahme dieser Ausführungen, da der 

Inhal t aus dem unter Bemerkung XXV behandel ten Brief des W .. an die VÖEST vom 

9. 120 1958 stammt und daher ungeprüft ist. Darüber hinaus itt zu bemerken; dass 

für die Belieferung H. durch die Firma E. der ehemalige kaufmännische Direktor 

des Alpine··Konzerns. Dir. Hutterer. verantwortlich war. 

347/AB VIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 29 von 103

www.parlament.gv.at



.. 
/ 

Anlage 11/22 Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 7" April 195~ 

XXIX 

Sekt. Chef Schopf verlangt die Aufnahme folg~nden AbsatzGsg 

"Zum Zwecke der vom Nationalrat gewünschten Untersuchung der noch ung~klärtEin 

Punkte müsste neben den geringfügigen Fällen wie Donau-Eisenhandel die Belieferung 

der Firma E. bzw. H. untersucht werden." 

Sekt. Chef Chaloupka ist gegen die Aufnahllle dieses Absatzes~ da der Auftrag 

des Nationalrates wie folgt lautet ~ 

"Die Bundesregierung wird aufgefordert~ die im VÖEST-Bericht noch nicht klarge­

stell ten Punkte zu untersuchen und darüber ehestens dem Parlament e'inen Bericht 

zu erstatten." In der Debatte des Rechnungshofes wurde bekanntlich bloss der 

Blechbezug Bohmanns und nicht jener der beiden anderen Firmen als ungeklärt be­

zeichnet. H. dürfte seine Bleche nicht von der VÖEST, sondern von der FirmaE. 

bezogen haben~ die~ wie bereits erwähnt, zum Aufgabengebiet des ehemaligen 

Dir. Hutterer der Alpine gehörte. Über diese Firma hat jedoch der Rechnungshof 

im Jahre 1958 nicht dem Nationalrat berichtet. 

xxx 
Sekt. Chef Schopf verlangt die Aufnahme des Absatzes~ 

, , 

"Im übrigen muss festgehalten werden, dass diese 'Ausfuhren mit Exportbewilligun-

gen~ die das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau ausgestellt hat, also 

den gesetzlichen Vorschriften entsprechend, durchgeführt wurden~" 

Sekt. Chef Chaloupka ist gegen die Aufnahme dieses Absatzes, da keine ge~ 
~ '. 

prüften Unterlagen vorliegen, die beweisen s dass diese Ausfuhren mit Exportbewil-

ligungen des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau durchgeführt wurden c 

Aber auch für den Fall, dass eine Exportbewilligung seitens des Bundesministeriums 

für 'Handel und Wiederaufbau erteilt worden ist, dürfte Bohmann anlässlich des 

Ansuchens kaum erwähnt habens dass er das Blechs das er exportieren will, von jer 

VÖEST nur unter der ausdrücklichen Verpflichtung erhielt, es dem inlänJ.ischen Ver­

brauch zuzuführen. 

XXXI 

Sekt. Chef Chaloupka ist für die Aufnahme folgenden Absatzes~ 
"Zur Erklärung der VÖEST, dass die überhöhten Anforderungen der Firma Donau­
Eieenhandelohnehin stark gekürzt worden sind, bemerkte der RH, dass anderen 
Grossabnehmern und Handelsfirmen, die länger im Geschäftsverkehr mit der,C-ÖEST 
standen und ebenfalls einen weitaus höheren Bedarf anmeldeten, viel geringere 
Mengen zugeteil t wurden, obwohl bei diesen' die Möglichkeit einer kau'fvertrags­
widrigen Ausfuhr nicht anzunehmen war. 

Diese starke Beteiligung der Firma Bohmann mit Blechen ist jedenfalls auf-, 
fallend, die wirtschaftlichen Gründe, die die kaufmännische Direktion der VÖEST 
veranlasst haben, die Firma Bohinann günstiger als die übrigen Abnehmer zu belie- ' 
fern, konntEn aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen nicht festgestell t we: den. 11 

Sekt. Chef Schopf ist,gegen die Aufnahme dieser Absätze, 
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.L~nlELßD Ir/23 Beiblatt zur Parlamentskorrospondopz 7. Lpri1 1959 

Zu IV _ .. _-
XX]CII 

Sold .Chef Schopf verlangt die Lufnahmo nachst ~hendon Ä~)satzes: 

"Nach dem l.,Jännor 1954 botrugon c.lio Lieferungen der VÖEST an die Firma 

Schäcke & Co. nur 4420 S, dioLieferungen Hitzingers & Co •. an die VÖEST 

nur 1972 S~ S oitens der Firma Schäcke 8c Co. -rmrdo an die VÖEST seitdem 

14.4.1953 nichts geliefert." 

Sekt.Chef Chaloupka ist gegen die l:i.ufl1ELhme dieses Absatzos, weil das 

Datum 14.4.1953, seit dem seitens der Firma Schäcke & Co. an dio VÖEST 

nichts mehr geliefert '.vordan sein soll, aus c1.er Beilage 38 hürvorgoht, dass 

der .L.ktenvormcrk der VÖEST das Datum 29.3.1957 trägt, dem Rechnungshof 

bei seiner Prüfung nicht vorgelogen ist und dahor oine ungopTÜfto Unterlage 

darstellt. 

Es muss auch auf die Unvollständigkeit der obigen Lngaben vorwiesen 

vIerden. Es werden nämlich nicht dio Lieforungon der VÖEST bzw. ihror Vorkau?s­

gcsellschaf~on an Hitzingor & Co. ab 1.1.1954 erwähnt, die oinen weit 

höhoren Umsatz. aufweisem als dio in dom von Sokt.Chof Schopf vorgeschlagene:: 

.L.bsatz genam'lton BotrEige, woboi es sich vor allem um eHe bogünstigto Zutei­

lung von Blüchcn handolt. Die in diesem L.bsatz erwähnton Lieferungon v-mrden 

in (ler Rochnungshofein:3Chau in Imboimacht der geringfügigen Natur üb erhaupt 

nicht orwähnt" Kritisiert wurden l:)diglich; die VOlll 1.1.1954 bis Endo 1957 

bezogenen Bloche dieser boidon Privatfirmün, vwil sie bei der Zutoilung 

übc:rmässig bogünstigt wurden. Bekanntlich war Blech zu diosOl' Zeit eine 

b :sondero Mangelware. Ein Teil dor Fertigungsindustrie war s ognr gezwungel1.~ 

Bloch auS dem 11usland zu b osonclors üb orhöhton Preisen oinzuführen. Es ist k~",)_n 

anzunohmon, (lass dia beiden Firmen im gluichon .L.usmas s bo günstigt worclen 

wären, wonn Dip1.-Ing. Hitzingor nicht öfi'ontlichor Vorwal tor dor VÖEST 

gGWO rdel1. vläre. 

Xy..xIII 

Sokt .Che f Schopf verlangt CLio L.ufnahme fo 1genc10n .L.rrsat zes: 

flDio Lioferungen von Bloch an CLie Firme. Hitz inger. & Co. - insgesamt wurder: 

von 1952 - 1957 ca. 175 to gclicfc;rt - .::rfolgton zum j 01iJoiligdn inländische· 

}3c;zugsprois .lt 

Sokt.ChofChaloupka ist gogen dia l.ufnahme diesos .L.bsatzes, da für die.: 

vorangeführton 175 to koino geprüfton Untorl2.gen vorhandon sind unCL auch 

CLio':":orte "(Lass die Lieferungen zu inländischen Be zugspreison erfolgten" 
I 

oinc Behauptung ist, die nicht einmal in dar i..nh70rt der VÖEST aufscheint, 

also durch koine Unt crlago bewiesen ist ~ 
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l..nlago U/24 
XXXIV 

Beiblatt zur Parlamentskorrospondenz 

Sekt .. Chof Schopf verlangt dia l~ufnahme clos l~bsatzes ~ 

7. April 1959 

"])ie Firma Hitzinger ~ Co. vOI'l;-vondete die Bloche für die Produktion von .i a1'on, 

die zum Toil für don Export bostimmt ,"aren. Bloche YlUrden im Inland :r1ur von 

dcr VÖEST 0rzougt" tI 

Sekt .Chof Chaloupka ist gegen die Lufnahmc diesos l~bsatzos, \7oil er im 

1. Satz durch kein,} gepr'Lifte Unterlage belegt orschoint und der 2. Satz nicht 

stimmt, vloil Bleche im Inland nicht l1-ur von der VÖEST erzGugtwerden. 

Sekt.Chef Schopf verlangt clie .L..ufnahmo folgenden l~bsatzos: "1..uch bei 

ancloren Unt':"Tl1ohmungon stiegen eho Blochbozüc'e an 9 so z.B. bozog diG Firma 

R. boi Eisenhof Bleche in '.7ort von 388.000 S im Jahre 1954 und im TIert 

von 1,100.000 S im Jahre 1956 (Eins chaubcricht dos Rechnungshofes S .65)." 

Sokt.Chef Chaloupka ist.gogen die L.ufnahmo dioses Absatzes, da die 

VÖEST auf Seito 95 ihror J...ntwort auf don Einschauboricht dos RH ausführt, 

c1Gß der angoführto Umsatz dos Jnhros 1954 in der Höho von 388.000 S nur eircon 

. klüin,:;n Toil ihrer .Aufträge, nämlich nur sO\7oi t sie übo.r den EiseMof er­

folgten, darstellt, während die übrigen mon::::;cn 'bei o.nclorlm YTerksgrossistm 

bezogon wurden, sodaß der tatsächliche Umsatz beroits 1954 wesentlich höho~ 

uar und dahor dio von Sekt.Chof Schopf angeführte Umsatzsteig(,rung von 195L~ 

auf 1956 nicht den Tatsachen entspricht. Im übrigen iS.t Hitzingor an dor 

Firma Hitzingor & CO o und nicht cn der Firma R. beteiligt. Mit Rücksicht 

auf den unter III/F orwähnton besondors empfindlichen Blochmangol, der zu 

oiner strongon Kontingontiorungführtol und auf den Z,n:mg dor F()rtigungsin­

dustrie, tourüs Bloch zu importioron, b oc1outot di e Zut.oilung an eHo Firma 

Hit zingor & Co ~ in der 3-fachon Höhe des burocht igte n lmspruchüs oine b OSOl~-

da rc) Be giins t igung ... 

.xXXVI 

S okt .Chef Schopf vorlangt eU 0 L.ufnahmü des l~bsatzGs: "Dio VÖEST büto)-t, 

daß ;:~ies auch in andoron FälL::n gos chohen ist. 11 

SGkt.Chef Chaloupka ist gegon die i:..ufnahmo dieses Lbsatzes, or schlägt 

die FormulL:;rung Vlio folgt vor; 

"Dio VÖEST betont bo zUglieh der Vorzugs zinsen, daß dias auch andorv-v~r~s 

1) ci kurzen Zoi träumon nicht gohandhabt würde (T z 45 , Seit 0 7 des Nachtrags"" 

borichtos dos Rechnungshofes).H 

DiQ Firma Hi tzingür ble ibt ihro Rechnungen abor nicht bloß für kurze 

Zd t, sondern übor einon längorem Zeitraum schulclig (S. 32 Einschauboricht 

des Rechnungshofes).,. 
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Anlage ,11/25 Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 7 • April 195' 

XXXVII 

Sekt. Chef Chaloupka verlangt die Aufnahme des Absatzes~ 

"Es muss festgehalten werden, dass sie ohne ausdrückliche Genehmigung verboten 

waren. Diese Vorschrift des Verwal tergesetzes ist nämlich. vJie auch von Dipl.-Ing. 

Hi tzinger in seiner Antwort an den Rechnungshof zugegeben wird. zum Schutz gegen 

mögliche Korruptionsfälle aufgestellt worden und zwingend gehalten." 

Sekt. Chef Schopf ist gegen die Aufnahme dieses Absatzes. 

XXXVIII 

Sekt. Chef Schopf verlangt die Aufnahme folgenden Absatzes~ 

"Die Tatsache, dass Ing. Hitzinger auch Gesellschafter der Firma H:itzinger & Cele 

sowie Schäcke & Co. war, War zum Zeitpunkt seiner Bestellung als öffentlicher Ver­

.walter bekannt." 

Sekt. Chef Chaloupka ist gegen die Aufnahme dieses l"bsatzes, weil diese Be 

hauptung aktenmässig nicht beweisbar istn Weder in einem Bestellungsakt des 

. BMfVuvB noch in den Rechnungshofakten ist ersichtlich, dass zum Zeitpunkt der Be,­

. stellung Hitzingers zum öffentlichen Verwalter die Tatsache bekannt.war. dass er 

auch Gesellschafter der Firma Hitzinger & Co. sowie Schäcke & Co. war. Sollte 

aber dem Ministerium dies trotz Fehlen aktenmässiger Unterlagen bekannt geWef::sH 

sein, so war das Ministerium höchstens darüber informiert. dass dieVÖEST mit 

diesen beiden Gesellschaften einen Jahresumsatz von rund 8.000 S (vor ~estellUl:g 

Hi tzingers zum öffentlichen Verwalter) abwickelte., aber keineswegs einen solchE;.'l 

, über 80o.oce S (innerhalb von 9· Monaten nach der Bestellung des Genannten). 

XXXIX 

Sekt. Chef Schopf verlangt die Aufnahme des Absatzes~ 

"Hitzinger & Co. sowie Schäcke & Co. erzeugen Elektromaschinen und Elektrowarer 

und handeln mit Waren verschiedener Art; Waschmaschinen, Radioapparate, Staub­

sauger und dergI. mehr. Keine dieser Produkte fällt in das Erzeugungsprogramm 

der VÖEST." 

Sekt. Chef Chaloupka ist gegen die Aufnahme dieses Absatzes, da die FragE'.; 

ob das Produktionsprogramm bzw. das Programm der Firma Hitzinger & Co-. und Sehe cke 

& Co. sich mit dem Erzeugungsprogramm der VÖEST überschneiden .. nicht massgeblicl 

ist. Ivlassgeblich. ist vielmehr, dass der Handel mit diesen WarEm Kontaktmöglichk>: .. · .. 

ten mit Firmen gibt, die sich um Aufträge bei der VÖEST bemühen (Akt des RH, 

Zl. 300-11/1958). 
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Anlage II/2h Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 

XL 
Zu V 

Sekt. Chef Ch~loupka verlangt die Aufnahme folgenden Absatzes: 

"Im Zuge der Untersuchung zeigte es sich~ dass' beim ehemaligen BMfVuvB nicht alle 

Schriftstü~ke protokolliert worden sind. Für die Berichtsabfassung standen bloss 

die Akten zur Verfügung, die nach Auflösung der Sektion V des gen~nnten Ministe­

riums vom BKA (Aktenlagerstelle verstaatlichte Betriebe) übernommen wurden. Mit 

Rücksicht·darauf.! dass dem BKA aber nur protokollierte Stücke übergeben wurden.> 

konnte nicht das gesamte Material über die zu klärenden Vürg~nge ausgewertet 

werden. " 

Sekt .. Chef Schopf ist gegen die Aufnahme dieses Absatzes. 

XLI 

Sekt. Chef Schopf verlangt die Aufnahme folgenden Absatzesg 

"In welcher Weise bei den übrigen auf Provisionsbasis getiitigten Geschäften etwa 

40 Vertretungen bei der VÖEST s die aus der angeschlossenen Liste.ersichtlich sind, 

Einflüsse eine Rolle gespielt haben .. wurde nicht geprüft. I! 

Sekt. Chef Chaloupka ist gegen diese Fassung,' weil die A:!!lzahl 40 aus keiner 

geprüften Unterlage hervorgeht und ausserdem hiefür kein Auftrag des National.·· 

rates ergangen ist. Denn dieser lautet: 

IIDie Bundesregierung wird aufgefordert.. die im VÖEST-Bericht noch nicht klar­

. gestellten Punkte zu untersuchen und darüber ehestens dem Parlament einen Bericht 

zu erstatten." 

Die angeblich 40 Fälle sind im VÖEST-Bericht nicht enthalten .. daher auch 

nicht ~u untersuchen. 

XLII 

Sekt. Chef Chaloupka verlangt die Aufnahme folgenden Absatzes: 

"Es fällLt auf, dass die als PJ:'ovisionäre bei deJ:' VÖEST eingeschalteten Personen 

auf GJ:'Und von Beziehungen als UnterpJ:'ovisionäre in Ex-- und ImpoJ:'tgeschäfte ver.· 

staatlichtel' Bet:iebe eingeschaltet wurden .. wobei diese Zwischenschaltung in den 

untersmhiedlichsten Branchen eJ:'folgte. Auch die im AuftJ:'ag der BundesregieJ:'ung 

von Jer IBV durchgeführte Anfrage bei den wichtigsten verstaatlichten Unterneh-.­

mungen hat das Brgebnis gezeitigt .. dass insbesondere die beiden Namen Grover UTld 

Grünwald immeJ:' wieder in gJ:'Undverschiedenen Geschäften aufscheinen." 

Sekt. Chef Schopf ist gegen die Aufnahme dieses Absatzes. weil er eine 

SchlussfolgeruniS darstellt und daher nicht aufnehmbar ist< 

-.-.-.-.-.-.-.-
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BeiJa ge 1/1 Beiblatt zurParlamentskorrespondenz 

S tel 1 u n g nah m e 

zu dem vom Herrn Bundeskanzler dem Ministerrat vorge­

legten Entvrurf für einen Bericht der Bundesregierung 

in Angelegenheit des Vcestberichtes. 

7. April 1959 

Dem vom Herrn Bundeskanzler vorgelegten Entvrurf kann aus folgenden Grün­

den nicht zugestimmt werden: 

I. 

Der Nationalrat hat am 25. VI. 1958 den Tätigkeitsbericht des Rechnungs= 

hofes zur Kenntnis genommen und im Zusammenhang damit die Regierung aufgefor= 

dert, die im Voestbericht noch nicht klargestellten Punkte zu untersuchen und 

ihm darüber ehestens zu berichten. 

Die Regierung ist bisher nicht damit befaßt worden, wie die vom National= 

rat gewünschte Untersuchung vorgenalllillen werden 8011. . 

Im November 1958 hat der Herr Bundeskanzler dem Herrn Vizekanzler 

einen Entwurf von ca. 40 Seiten voygelegt und vorgeschlagen, daß dieser Ent= 

wurf dem Ministerrat vorgelegt wird. Dieser Entvrorf war in mehrmonatlicher 

. Arbeit ohne Heranziehung des Vizekanzlers odey eines anderen sozialistischen 

Ministers oder eines ihrer Mitarbeiter verfaßt worden. Er war einseitig und 

ein Versuch, durch aus de~ Zusammenhang gerissene Zitate und P~einanderfügungen 

ein entstelltes Bild des Sachverhaltes zu geben. 

Herr Vizekanzler Dr. Pittermann erklärte daher; daß der Entwurf studiert 

, und eine Stellungnahme hiezu ausgearbeitet werden müsse, 

Ende November 1958 fand über Einladung des Herrn Sektionschefs Dr.Chaloupka 

eine Besprechung statt, an welcher als Vertreter dor IBV Dr. Igler und Sektions~ 

chef Schopf und vom Büro des Vizekanzlers Dr, Zeleny teilnahmen. Am 3. XII. 1958 
. fand in dieser Angelegenheit eine weitere BeSIJrechung beim Herrn Bundeskanzler 

statt. Dieser verlangte eine Stellungnahme zu dem Entwurf innerhalb von 10 Tager.c 

Sektionschef Dipl. -Ing. Schopf wies auf die Unmöglichkeit hin, innerhalb die=· 

ser kurzen Frist zu einem umfangreichen Bericht 5 in dem eine Reihe von Akten= 

unterlagen zitiert waren, Stellung zu nehmen, w&~rend am Entwurf selbst 5 Monate 

lang gearbeitet worden war, ohne daß ihm Gelegenheit gegeben worden war, an den 

Vorarbeiten teilzunehmen. 

In einem Schreiben vom 11, XII. 1958 an Sektionschef Dr. Chaloupka charak= 

terisierte Sektionschef DipL-Ing. Schopf den Entvvurfi'de folgt: 

IrDer vorgelegte Entwurf gibt meiner Meinung ne.eh ein yollkommen unrichtiges 
Bild von den tatsächlichen Vorgängen. Dies ist vor allem darauf zurück", 
zuführen, daß aus einzelnen Urkunden F~zerpte gemacht ~~rden, welche aus 
dem Zusammenhang gelöst geeignet sind, ein en-tstelltes Bild von den V(')r= 
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Beilage 1/2 Beibla.tt zur P8.rlamentGkorresponde112; 7. April 1959 

gängen zu geben. :tazu kommt, daß die Auswahl der Unterlagen, welche bei 
Abfassung des Entvrurfes verwendet wurden, überhaupt jedem, der mit der 
Materie :nicht vertraut ist, keine Vnrstellung über die wirtschaftlichen 
Zusammenhänge zu geben vermögen, sodaß §,uch die Motive bestilmnter Ent= 
scheidungen und Maßnahmen aus dem Bericht nicht entnommen werden können, 
da man ohne Kenntnis der Zusammenhänge geradezu zu unrichtigen Beur= 
teilungen und falschen Schlüssen gelangen muß. 11 

Wenige Tage später übermittelte Sektionschef Schopf Sektionschef Doktor 

Chaloupka eine vorläufige Stellungne,hme von ca. 75 Seiten, zu welcher am 

17. XII. 1958 ein Nachtrag I erfolgte. 

Der 'lom Herrn Bundeskanzler vorgelegte Entwurf und die im Auftrag des 

Herrn Vizekanzlersverfaßte Stellungnahme samt Nachtrag hätten nun gemeinsam 

erörtert und ein gemeinsamer Entwurf für den Ministerrat ausgearbeitet werden 

müssen. Dies ist jedoch nicht geschehen. 

Statt dessen übermittelte der Herr Bundeskanzler dem Herrn Vizekanzler 

einen neuen einseitig ausgearbeiteten Entwurf mit der Mitteilung, daß er be= 

absichtie,G, diesen Entwurf in den nächsten Ministerrat zu bringen. Dieses mit 

31. I. 1959 datierte Schreiben langte beim Vizekanzler am 2. II. 1959 ein. Es 

war bekannt, daß der Vizekanzler am 4. 11. 1959 morgens 1ifien für eine seit lan= 

.gem gepante Reise nach Amerika verlassen werde. Der Vizekanzler übergab vor 

seiner Abreise den Brief vom 31. I. 1959 samt angeschlossenem Entwurf dem 

Herrn Innenminister. 

Mit Schreiben vom 4~ 11. 1959 ersuchte der Innenminister den Bundes= 

kanzler, den Entvrurf erst nach Rückkehr des Vizekanz1ers in den Ministerrat zu 

bringen, da dieser auf soziglistischer Seite das einzige bisher mit dieser An= 

gelegenheit befaßte Regierungsmitglied gewesen ist. 

Dafür, wie der Entwurf zustande gekommen ist, ist auch charakteristisch, 

daß zu den Vnrarbeiten ein Beamter des Rechnungshofes ohne Wissen und Zustim= 

mung des Rechnungshofes herangezogen ~~rde, ein Verhalten, das einerseits ein 

Eingriff in die Rechte des Nationalrates ist, dem allein der Rechnungshof 

untersteht, andererseits aber auch die Verleitung zu einem Disziplinarvergehen, 

weil einem Begmten des Rechnungshofes ohne Wissen und Zustimmung des Rechnungs= 

hofes eine solche Tätigkeit verwehrt ist. 

Aus dem Entwurf geht auch hervor, daß der Herr Bundeskanzler im Dezember 
.. .. 

1958 eine ergänzende Uberprüfung de:c Voest durch den Rechnungshof veranlaßt 

hat, ohne zu beachten, daß dieses Reoht nur dem Nationalrat zusteht. Die Regie= 

rung hat diesbezüglich keine verfassungsmäßige Kompetenz, noch weniger aber der 

Bundeskanzler allein, der von seinem Schritt nicht einmal die sozialistischen 

Mi tglieder der. Regierung verständig"~e. 
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Beilage 1/3 Bei bla tt zur ?arlt":mentskorrepondenz 7. April 1959 

II. 

Während der im Dezember 1958 vo:rgelegte Entvvurf sich darauf beschränkte, 

aus dem v,orliegenden Ali:tenmaterial Tatsachen zusammenzustellen, wobei aller=: 

dings durch aus dem Zusammenhang gerissene Exzerpte eiL entstelltes Bild von 

den Vorgängen gegeben wurde, enthält der neue Entvrorf eine Fülle unbewiesener 

Vermutung~n und Verdächtig1mgen und zeigt schon dadurch, daß die Verfasser 

nicht die Absicht gehabt haben, einen objektiven Bericht auszuarbeiten, 

Die Personen, gegen welche Verdächtigungen erhoben vrorden, sind weder 'oe=: 

frB:gt noch ist ihnen sonst die Möglichkeit einer Stellungnahme gegeben worden. 

Das Schreiben des eherr,o,ligen Leiters der Sektion V des BMfV u.rB, Sektionschef a. D, 

Dr. Steiner-Haldenstätt,an Sektionschef Dr. Chaloupka vom 10. XII. 1958, aus 

welchem sich die HaI tlosigkei t der Verdächtigungen ergibt, vrird verschwiegen. 

II I. 

Im Entwurf heißt es, daß der Bericht sich darauf beschränken müsse, ledig= 

lieh die wichtigsten Provisionsgeschäfte eingehend zu untersuchen und daß hiebei 

die Feststellung erforderlich war 9 in~wieweit die Einschaltung bestimmter Per= 

sonen als Provisionäre auf ein unmittelbares Interesse des Unternehmens zurück= 

zuführen und somit handelsüblich war oder cb diese Einschaltung auf eine von 

einer anderen Stelle ausgehenden Interventionstätigkeit bzw. auf Überlegungen 

der Vbest zurückzuführen ist, die nich-:; ausschließlich den Vorteil der Firma 

. im Auge hatten. 

Die Vdest hatte in den Jahren 1952 bis 1956 ständig CD,. 40 Auslandsvertreter , 

Der Bruttoerlös aus den mit Hilfe di~ser Vertreter abgeschlossenen Auslandsge= 

schäfte betrug 5.466",,748,OCO>-, die ausbezahlten Provisionen betrugen 71,831.000" 

a-iso im Durchschnitc 1 )31~-% des Erlöses. Der vorliegende E::'ltvrorf hat unverständ== 
\ 

licherweise aus djesen 40 Provisionsvertretern drei herau,,~gegriffen, nämlich 

Grover, Grünwald und Donau-·Eisen..rlandel (Ing, Bohmann). 

Der Entwurf untersucht nicht, wie die Provisionsverträge mit den 40 Aus= 

landsvertretern zuskndegekommen sind, und. ob der Kontakt der Vöest mit diesen 

Vertretern durch Em~fehl,L~g~n oder Interventionen hergestellt ~~rde. 

Grundsätzlich ist hiezu fol[{endes zu bemerken. Jeder Nationalrrat sowie jedes 

Mitglied der Regierung weiß) daß Vorsprachen, Fürsprachen und Interventionen für 

Personen, die ein bestim..rntes Anliegen haben, zu den Alltäglichkeiten des öffent= 

lichen Lebens gehören. Sie dienen zU'1lTeil als Information uud Referenz 1 man kann 

sich ihnen jedoch auch d8x;'i1 nicht ganz entziehen, wenn man sj_e für lästig empfin= 

det. Solche 1nterventio::1.en sind, wenn auch nicht gerade e:cNünscht, so doch unbe= 
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Beilage 1/4 Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 7. April 1959 

denklich, es sei denn, daß sie ~us verwerflichen Motiven vorgenommen werden, 

wie z.B~wenn die Intervention mit einem persönlichen Vorteil für den Inter== 

venienten verbunden ist oder wenn, wie dies z.B. im Falle Transfines geschehen 

,ist, die Interventionen gegen Entgelt zUrFinanzieru..ng einer Parteikasse vorge== 

nommen werden. 

Der Entvrurf des Herrn Bundeskanzlers behauptet nun zwar nicht, daß solche 

verwerfliche Motive vorgelegen seien, enthält aber. in bezug auf die Provisions= 

vertretungen Grover, Grünwald und Donau-Eisenhandel Verdächtigungen in der 

Richtung, "daß auf Grund der ursprünglich stärkeren und später ·weniger auffal== 

lenden Einflußnahme desBMfVuVB bezweifelt werden muß, daß nicht auch ein 

außerhalb der Vöest gelegenes Interesse vorhanden vvar." Zu diesen Verdächtigun== 

gen wird im folgenden Stellung genommen. 

IV. 

Herr Oliver J.Grover (vor 1938 Otto Grossmann) war .bis 12. II. 1934 

Direktor der Arbeiterbank in Wien. Unter dem Dollfußregime v~rde er enthoben 

und war ebenso wie andere Funktionäre der Arbeit erbank , unter ihnen der spätere 

Bundespräsident Dr. Renner, eine, Zeitlang in Haft. Im Zusammenhang mit der ns. 

Machtergreifung war er genötigt, Österreich zu verlassen/und erwarb später 

die USA-Staatsbürgerschaft. Er gehöt zweifellos zum Kreis der politisch verfolg== 

ten Personen, die nach dem Opferfürsorgegesetz - mag auch das Gesetz auf ihn 

nicht direkt Anwendung gefunden haben - morali~chen Anspruch auf Förderung und 

Begünstigung bei Gründung, Wiederaufrichtung und Stützung ihrer wirtschaftlichen 

. Existenz hatten. 

Anfang 1951, als seine Geschäftsbeziehungen ~it der Vöest begannen, war 

er bereits Vertreter der Alpine für die USA. Aus einem Schreiben der .Alpine 

Montangesellschaft an die IBV vom 1~ 10. 1958, das von den beiden öffentlichen 

Verwaltern Oberegger und Knoll gezeichnet ist, geht hervor, daß "die Betrauung 

des Herrn Oliver J. Grover mit der Vertretung in llmerika über ausdrücklichen 

Wunsch und über Intervention des damaligen Bundespräsidenten Dr. Karl Renner 

erfolgt ist, 11 Dr. Renner war Vorgesetzter Grovers in' der Arbeiterbank und kannte 

daher seine kaufmännischen Qualitäten. 

Aus dem Bericht des Herrn Sektionschefs Dr. steiner-Haldenstätt an den 

Minister für Verkehr und verstaEetlichte Betriebe vom 23. 11. 1951, Z1. 81. 356-V /5·: 

sowie aus dem Schreiben Dr. Steiner-Haldenstätts an Sektionschef Dr. Chaloupka 
1958 

vom 10. 12':; geht folgender Sachverhalt hervor: 
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Anfang 1951 war der Import von amerikaniseher Kohle zur Inbetriebnahme 

des dritten Hochofens notwendig, da aus Europa nicht hinreichend Kohie zu er= 

. hiü ten war. Verhandlungen der Vöest mit ihrem amerikanischen Vertreter Derby 

& Co. im Jänner 195'i führten zu keinem Erfolg. In di.esem Zeitpunkt unterbrei= 

tete der Alpine-Vertreter Grover dem Minister für Verkehr und verstaatl. Be= 

triebe den Plan eines KOT!pensationsgeschäftes amerikanische Kohle gegen Roh= 

eisen der Vöest. Der Minister veranlaßte hierauf durch se.in Sekretariat den 

zuständigen Leiter der Sektion V des Ministeriums, Sektionschef Dr. Steiner­

Haldenstätt , mit G~over zu sprechen, seine Pläne zu prüfen und thn mit der· 

Vöest in Verbindung zu bringen. In der Folge war Dr. Steiner-Haldenstätt allein 

mit der Angelegenheit befaßt. Minister Waldbrunner hat sich niemals erkundigt, 

wie die Angelegenheit Grover läuft.und nie im Zusammenhang mit Grover der 

Sektion V einen Auftrag erteilt oder auf ihre diesbezügliche 'I'ätigkei t einen 

Einfluß genommen. "Dr. Steiner-Haldenstätt hat die Entschlüsse in dieser Ange= 

legenheit aus eigenem gefaßt, weil er von ihrer sachlichen Richtigkeitüber= 

zeugt war. Sofern er anläßlich seiner wöchentlichen Berichte an seinen Minister 

gelegentlich auch das von Grover vorgeschlagene Projekt berührte, ist nie seitens 

des Ministers eine Einflußnahme auf die Führung der Angelegenheit erfolgt. 

Dr. Steiner-Haldenstätt hat sich in der Folge sehr bemüht, das Projekt 

Grover zustandezubringen, doch wurde der Auftrag auf Antrag des Ministers für 

Verkehr und verstaatlichte Betriebe mm Ministerrat letzten Endes nicht Grover, 

sondern der Firma Fire Creek gegeben, weil diese das beste Anbot stellte • 

. Die Angelegenheit vvurde vom Ministerium für so wichtig angesehen, daß der 

Ministerrat mit der Angelegenheit zweimal befaßt und auch zur endgültigen Ver= 

gebung des Auftrages die Zustimmung des Ministerrates eingeholt wurde. Der 

Ministerrat hat diesen Standpunkt auch gebilligt und nicht etwa die Auffassung 

vertreten, daß diese Angelegeru1eit der kommerziellen Leitung der Vöest allein 

überlassen werden soll. 

Der RechnungShof bemängelte, daß Grover für seine erfolglose Vermittlungs= 

tätigkeit eine Entschädigung von S 650.000.- erhielt, obwohl es zu keiJ;len Ge= 

schäftsabschlüssen kam< Hiezu stellt Dr. Steiner-Haldenstätt in seinem Schreiben 

vom 10. 12. 1958 fest~ daß dem Ministerium nichts von der Tatsache beka)llnt warf 

daß die Vöest unter der IJeitung des Herrn Direktors Falkenbach Herrn Gr~ver, 

trot zdem .sein Angebot nicht angenommen worden war, eine Anerkennungspr..visi:.n 

von S 650.000.- einräTh.'Ute, Das Ministerium hat auf die Gewährung dieser Pro= 

vision auch keinen EinfluiJ genommen. 

Aus den Unterlagen der Vöest (Schreiben vom 1.1.1952, Z1. 2.587,und 

Aktennf)ti~ vom 1:2 0 2. 19>2, ZL 2645) geht hervor, daß die·Vöest Grover Provi= 

sione"n von S 120,000.- und S 530,000.- zusammen S 650,000.- für seine indirekte 

~itwirkung,am ZustandekoID-'Uen zweier weiterer Geschäfte eingeräumt hat,·wobei 
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sich aus dieser Mitwirkung für die Vöest ein Mehrerlös von 600.000.- Dollar 

ergeben hat. 

V. 

Sektionschef Dr. Steiner-Haldenstätt wies mit Schreiben vom 8.6.1951 
und 20.8.1951 den öffentlichen Verwalter der Vöest, Direktor Falkenbach, an, 

den am 31. 12. 1951 ablaufenden Vertrag mit der Firma Derby & Co. nicht zu 

verlängern und einen neuen Vertretungsvertrag mit dem Alpine-Vertreter für die 

USA, Grover, abzuschließen. 

Dr. Steiner-Haldenstätt führte in seinem Schreiben vom 10. 12. 1958 zur 

Begründung dieser Maßnahmen aus, d8,ß diese Weisungen auf Ersuchen der Alpine 

erlassen wurden, die sich beschwerte, daß die Vöest das zwischen ihr und der 

Alpine, im Feber 1951 geschlossene Grundübereinkommen über Auslandsvertretungen 

verletzte. Vöest und Alpine waren damals zvrei Betriebsstätten des gleichen 

Unternehmens, die auf Grund ihrer Lage in verschiedenen Besatzungszonen getrenn= 

te öffentliche Verwaltungen hatten, Damals bestand jedoch die Absicht, die 

beiden Betriebe wieder zusammenzulegen. Durch die Vereinheitlichung der Aus­

landsvertretungen sollte vermieden werden, daß die beiden Betriebsstätten des 

gleichen Unternehmens einander im Ausland Konkurrenz machen, Die Vöest hatte 
, 

bereits mit Schreiben vom 22. 5. 1951 an das Ministerium für Verkehr und v8rsta~t~ 

lichte Betriebe mitgeteilt, daß infolge der in der letzten Zeit eingetretenen 

wirt~chaftlichen Entwicklung die Zweckmäßigkeit einer Verlängerung des Ver= 

trages mit der Firma Derby & Co. in Frage gestellt sei. Die Erteilung einer 

Weisung durch das BMfVuvB war erforderlich, weil rivalisierende Auffassungen 

zweier unter gesonderter öffentlicher Verwaltung stehenden Betriebsstätten des 

gleichen Unt ernehmens (Alpine und Vöest) bestanden u...nd die Sonderbestrebungen 

der Vöest mit den vom Ministerium zu vertretenden Gesamtinteressen im Widerspruch 

standen. 

Einem Aktenvermerk der Vöest vom 2. VII, 1957 ist zu entnehmen, daß die 

Provisionssätze für Derby & Co. beachtlich höher waren. als die Grover zuge= 

standenen Sätze, Die Vöest hat aus der Vertretertätigkeit Grovers für Amerika 

nur Lieferungen im Umfang von ca. 61/2 Millionen Schilling getätigt, weil wie 

aus den Berichten des 6sterreichischen Wirtschaftsforschungsinstitutes (Heft 

3.4.5/1952) hervorgeht, ab 1952 der USA-Markt an Foheisbnt~~zlich desinter= 

essiert war. Die Provision Grovers aus dem USA-Geschäft/insgesamt ca.S 120.000.- r 

Aus der Korrespondenz mit Grover geht hervor, daß dieser seinen ständigen 

Wohnsitz in San Francisco, USA,hatte. 

.. 
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VI. 

Ende Mai 1952 schloß die Vöest unter dem öffentlichen Verwalter Falken= 

baC'h einen Vertretungsvertrag für England mit der Firma Leopold Lazarus Ltd., 

Landon. An dieser Vertretung war Grover mit 40% unterbeteiligt. Ein ähnlicher 

für England abgeschlossener Vertretungsvertrag der Firme::, Leopold Lazarus & Co., 

an welcher Grover unterbeteiligt war, bestand, schon seit 1950 mit der Alpine. 

Der Rechnungshof steht auf dem Standpunkt, daß die Zwischenschaltung 

einer Vertretungsfd:rma überflüssig gewesen sei, weil eine große staatliche 

Eisen- und Stahlunternehmung Englands die alleinige Einkäuferin dieses Landes 

war. Demgegenüber sagt die Vöest, daß durch die Einschaltung von Lazarus & Co. 

die Lieferungen nach Engl2-nd eine große Erweiterung trotz verstärkter Konkurrenz 

anderer Lieferländer erfahren haben. 

Im Gegensatz zu der im vorliegenden Bericht aufgestellten Behe::,uptung, 

daß 1952 noch niemand (vor allem kein Konjunkturforschungsinstitut) eine 

ungünstige Prognose für den Roheis,en- und Stnhlmarkt gestellt habe, muß fest= 

gehalten werden, daß aus den Berichten des Österreichischen Wirtschaftsfor= 

schungsinstitutes von 1952 (Heft 3, 4 und 5) eindeutig hervorgeht, daß bereits 

damals mit einer .Änderung der Konjunkturlage öerechnet ivurde. 

Deshalb hat auch die Vöest abweichend von ihrem früheren Standpu~~t eine 

Vertretungsfirma eingeschaltet, um den englischen Markt besonders pflegen zu 

können. 

Aus dem Schreiben Dr. Steiner-Haldenstätts vom 10, XII. 1958 geht hervor, 

daß das Ministerium für Verkehr und verstaatlichte Betriebe auf den Abschluß 

dieses Vertretungsvert:r:ages der Vöest mit Grover bzw. Lazarus & Co. keinerlei 

Einfluß genommen hat. Es wurde weder von der Absicht, einen solchen Vertrag ab= 

zuschließen, noch von dessen Inhalt informiert. 

In dem Entwurf des Herrn Bundeskanzlers heißt es dazu: "Aktenstücke, 

wonach das Ministerium in diese Vertretungsfr8-ge eingegriffen hätte, waren 

nicht auffindbar, obwohl zweifellos die Einschaltung Grove~s bzw. Lazarus auf 

Einflüsse, die von außen auf die 7öest einwirkten, zurü'ckzuführen ist.!! Es ist 

bezeichnend, daß diese unbegründete Verdächtigung aufgestellt und mit keinem 

Wort auf die ausdrückliche Mitteilung des Sektionschef Dr. Steiner-Haldenstätt' 

hingewiesen wird, daß das Ministerium vom Abschluß dieses Vertr~ges nichts 

wußte und auf ihn keinen Einfluß genommen h~t. 
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VII. 

Zu den VQn der Vöest mit Frau Grünwald abgeschlossenen Vertretungsver= 

trägen gab Sektionschef Dr, Steiner-Haldenstätt i ~ . .'l einem Presseprozeß vor dem 

Strafsbezirksge'I'icht Wien am 19. 1. 1959 zu 3 u 2074/58 unter Wahrheitspflicht 

als Zeuge vernommen~ nachstehendes an: 

11 Die im ,Absatz 86 (des Rechnungshofberichtes betreffend Vöest) genannte,' 

!lWr. Vertreterin l1 ist eine gewisse Frau Grünwald, die zu zW8i Anlässen 

in mein Büro kam. Das muß 1951/52 gewesen sein. 

Zuerst erklärte sie, sie interessiere sich für Gin Aluminiumgeschäft in 
Ranshofen. Ich verwies sie sohin an das Wr. Büro der Aluminiumwerke 
R[mshofen. 

Das zweite 'Mal wollte sie ein Geschäft mit Drehbänken nc~ch ,Amerika 
aufziehen. Ich vergewisserte mich zuerst durch eine Anfrage beim Gen. 
Sekr. Vogl der Vöest, ob von dort aus überhaupt ein Interesse an einem 
solchen Geschäft bestünde. 

Dies wurde für den Fall der Seriosität des Vertr. bejaht, da bis nun 
keine solche Vertretung in der USA bestand. Daraufhin habe ich sie direkt 
an die Vöest verwiesen. 

1llas dann weiter dort geschah, ob es zu einem Vertragsa-bschluß kam, weiß 
ich nicht, Das Ministerium hat sich nicht so intensiv mit der Geschäfts::: 
führung der einzelnen verstaatlichten Betriebe besshäftigt. Die gegen= 
ständliche Angelegenheit war zu geringwertig." 

Daraus geht hervor" daß das Ministerium für Verkehr und verstaatlicht;; 

Betriebe b8i seiner Anfrage an die Vöest den Nrumen d8r ~rau Grünwald gar,nicht 

erwähnte und dieser lediglich mitteilte, daß sie sich direkt an die Vöest wen= 

den könne. Darin einen "einwandfreien Beweis lt dafür zu erblicken, daß ttFrau 
11 ' 

Grunwald vo~ BMfVuvB protegiert word8il ist H , wie dies im vorliegenden Berichts= 

entwurf geschieht, ist sachlich nicht gerechtfertigt. 

VIII. 

Punkt 111 des Berichtsent,vurfes beh8ndelt die Geschäfte der Firma 

Donau-Eisenhandel Dipl. -lng. Bohmann mit der Vöest. Der Entvmrf ervvähnt 

nichts, woraus sich ergibt, daß das Ministerilli'TI für Verkehr und verstaatlichte 

Betrieb'e auf den Abschluß dieser Geschäfte irgend- einen Einfluß genommen hätte •. 

Nichts destoweniger wird in den Schlußbemerkungen auch diesbezüglich ein durch 

nicht s begründeter Verdacht ausgesprochen. 

Im SchluBbericht heißt es auch limit Geschäftszahl versehene Aktenstücke, 

aus denen hervorginge, daß Dipl.-Ing. Hitzinger die in seine llmtsführung fal= 

lenden Geschäfte nicht aus eigenem, sondern über Weisung des B:NIfVuvB abgeschlos= 
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sen hat, konnten nicht vorgefunden werden, so daß der Genannte die Verant= 

wortung hiefür trägt." Diese Formulierung will in tendenziöser Weise zum Aus= 

druck bringen, daß es nicht mit Geschäfts3c,hl versehene Aktenstücke gibt, eus 

denen eine solche Einflußnahme hervorginge. Solche Aktenstücke werden jedoch weder 

erwähnt, nO,ch sind sie vorhanden. Es h!2ndel t sichdeher wieder um 8lne Verdäch= 

tigung, für die jede Gr~ndlage fehlt. 

Der Tätigkeitsbericht des Rechnungshofes über die Vöest an den No,tionalrat 

basiert auf dem ursprünglichen Einschaubericht und der Stellungnahme der öffent= 

lichen Verwaltung zum Einschaubericht • Er enthält so wie jeder B,ericht des Rech= \ 

nungshofes eine Reihe von Bemängelungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und 

Zweckmäßigkeit der Gebarung. In den meisten Fällen liegt eine Verschiedenheit der 

Auffassung zwischen den prüfenden Organen des Rechnungshofes und der Leitung des 

Unternehmens vor, wobei es erfo.hrungsgemäß leichter ist, nachträglich zu kriti= 

s'ieren, als im Zeitpunkt, in dem eine geschäftliche Entscheidung erforderlich {st 3 

die richtige Entscheidung zu fällen. Dazu kommt, daß, wenn viele Jahre später 

geprillt wird, es den überprüfenden Organen auch schwer fällt, sich in frühere, 

zwischenweilig oft stark veränq.erte Situatio"len einzufügen. Der erste Einschau= 

berich t des Rechnungshofes erfährt dn.her durch die späteren' Stellilllgnshmen und 

Äußerungen hiezu wiederb;ol te Korrekturen. Nicht der ursprüngliche Einschaubericht, 

sonderndor schließlich dem Nationalrn.t vorgelegteTä~igkeitsb~richt sind das 

Ergebnis der Prüfung. Die Verläßlichkeit des ursprünglichen Einschcmberichtes -

der von demseI ben Beamten des Rechnungshofes verfaßt vmrde, der ohne Viis sen und 

Zus timmung des Rechnungshofes an den Vora:>:,beiten für den von grundlosen Va rdiiohtigiL 

gen s~rotzond€ln_ vorliegenden zweiten Entvmrf eines Berichtes mitgewirkt hat -

kann daran gemessen werden, daß darin alleet Ernstes bemiingelt wurde,. daß die 

Vöest das L.D.-Blasstahlverfahren gegenüber dem SM-Verfahren erweitert habe. Erst 

als in der Gegenäußerung darauf hingewiesen vmrdo, daß deos von der Vöest ,aber 

auch von der Alpine entwickelte L.DrVerfahren in der genzen Welt großes Ansehen 

genieße und in einer Reihe ander,er Länder auf Grund der Erfahrungen der Vöest 

und mit deren Hilfe Unternehmungen, die d[~s gleiche Verfahren anwenden, errichtet 

'wurden, wurde dem Rechnungshof die Haltlosigkeit dieser Bemängelung klar. In 

gleicher Weise haltlos ist eine ReiheanCie:rer vom Rechnungshof vorgenommener 

und in dem vorgelegten futwurf enthaltener Bemängelungen. Obwohl in der ca. 75 
Seiten umf2.ssenden Stellungnahme ,zu dem in Dezember vorgelegtem, Berichtsentwurf 

diese sachlichem Unrichtigkeiten n.ufgezeigt vmrden, sind sie jm nunmehr vorgelegter 

Entw~rf neuerlich enthalten., 

" 
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Charakteristisch für die Unsachlichkeit des Entvrurfes ist z .B. die Tat= 

sache, daß die lirt der Geschäftsbeziehungen der Vöest mit der Firma Haselgruber 

kritisiert wird, aber die Tatso..che unerwähnt bleibt, daß die Vöest durch die 

Art ihrer Beziehungen zu Haselgruber in dessen Konkurs nur 0:1. 18.000 S verlore~ 

hat, während die Alpine im Konkurs von Haselgruber eine Forderung von ca. 

20 Millionen Schilling anmelden mußte. 

Beueichnend ist auch, daß vollkommen gleichartige Geschäfte mit der _ 

gleichen Vert'retungsfirma (Lazarus - Grover), welche der Rechnungshof bei der 

Alpine nicht beanstandet hat, bei der Vöe~t beanstandet werden. 

x. 
Der Berichtsentwurf kritisiert die Geschäfte der Vgest mit den Firmen 

Hitzinger& Co und Schäcke & Co, an denen der öffentliche Verwalter derVöest, 

Dipl.Ing. Hitzinger, zu 5~/o als persönlich haftender Gesellschafter beteiligt 

ist. Demgegenüber ist festzuhalten, daß dem Ministerium zur Zoit der Bestellung 

Dipl.-Ing. Hitzingers zum öffentlichen Verwalter b8k~nt war, daß er an den 

beiden genannten Firmen 'Qeteiligt ist~ 

Unerwähnt blieb ferner, daß seit Anfang 1954 die Lieferungen der Vöest 

an Schäcke & Co nur ca. S 4 . .000.- und die Lieferungen der Firma Hitzinger & Co 

'an die Vöest nur ca. S 2.000.- ausgemacht ho..ben, also sehr geringfügiger Natur 

gewesen sind. Ziffernmäßig von Bedeutung slnd lediglich Lieferungen der Vöest 

an Hitzinger & Co, die für die Zeit o..C; 1. 1. 1954 bis Ende 1957 ("J.. S 850~000.­

betrugen. Diese Lieferungen betreffen in der Hauptsache Bleche, die in Österrei' 

in entsprechender Quc;.lität ausschließlich von der Vöest in Linz bzv!. seit 1955 

auch von einem Konzernunternehmen d8r Vöest in Krems 8rzeugt werden. Die Bleche 

vvurden zu den üblichen für das Inland geltenden Preisen und Konditionen ver= 

kauft, die auch jedes andere eisenvero..rbeitende Unternehmen erhält, 

Dem Berichtsentwurf kann zugestimmt wGrder~, dc.ß dies zum Anlaß genommen 

werden soll, um sämtlichen öffentlichen Verwaltern der verstac.tlichten Betriebe 

in Erinnerung zu rufen, do..ß Geschäfte im Sinne dos §·10 des VerwaltGrgesetzes 

generell verboten sind, sofern nicht in jedem einzelnen Fall eineausdrückl·iche. 

vorherige schriftliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde vorliegt. 

Dipl, --lng • Hitzinger wurde, tm tzdem seine Beteiligung an don beiden ge= 

nannten Firmen bekc,nnt war, zum öffontlichen Verwalter bestellt, weil seine 

kaufmännische Qualifikation belmnnt war, die p,uch do..rin ihren Ausdruck gefunden 

hat, daß die Vöest unter seiner Leitung von 1952 bis jetzt einem überaus beacht" 

. ;. 
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lichen wirtschaftlichen Aufstieg mitmachte. In den Jahren 1954 bis 1958 allein' 

wurden 19,5, Milliarden S umgesetzt und hievon 2,62 Millücrden' S netto verdient, 

In dieser Zeit wurden 950 Millionen S an Steuern b8zahlt~ Die Belegschaft stieg 

von 13.700 auf 20.000, die Produktivität von 100 auf 280%. 
, In der Zeit 1952 bis 1958 vrurde di e Rohstahlka:pazität von 250.000 to :pro 

Jahr auf über 1 Million to :pro Jahr ausgebaut. Es wurde ein neues Kaltwalzwerk 

und ein neuesGrobwalzwerk errichtet, welche eine Produktion von 1 Million to 

Blech :pro Jahr ergeben im Vergleich zu einer Produktion von 100.000 bis 150.000 0 

Blech :pro Jahr in der Zeit vor dem Amtsantritt des jet~igen öffentlichen Vor= 

vml ters. 

XI. 

Dieser vorläufigen Stellungnahme, die nur in groben Umrissen zum Entvmrf 

erstellt werden konnte, wird eine detaillierte, Dllsführliche Stellungnahme fol= 

gen, die sich mit allen unrichtigen Tatsachen und Behau:ptungen, sowie ungerecht= 

fertigten Wertungen des vorli8genden Ent'lvurfes befassen wird. 

Es vlird daher 

beantragt, 

ein Ministerkomitee mit dem Auftrag einzusetzen, zurVor1agerm den Nationalrat 

einem reinen Tatsachenbericht ~ ohne Wertungen jeder Art .. auszuarbeiten, wobei 

alle Tatsachen aufzunohmen und die dazu erforderlichen Akten -'Unterlagen anzu= 

schließen sind, die von einem Mitg~ied des Ministorkomitees für die Beurteilung 

des Sachverhaltes als relevant angesehen werden. 

Der Ministerrat nimmt· zur Kenntnis, daß Bundesminister Waldbrunner gegen dL 

verantwortlichen Redakteure dreier :periodischer Druckschriften Privatc.nk1age we== 

gen Übertretung gegen 'die Sicherheit der Ehre eingebracht hat, wobc:::i Gegenstand 

der einen Privatanklo.,ge die Behauptung ist, d8,ß durch den Rechnungshofbericht 

beko.,nntgewordene Unkorrektheiten bei der Vöest auf Anordnungen des ehemaligen 

" . Verstaatlichtungsministeriums zurückzuführen seien und die zweite Privatanklage 

die Behauptung betrifft, Minister Vfo'ldbrunner hätte Auftrag zu Provisionsüber; 

weisungen gegeben. 

TIer Ministerrat beschließt, alle Zeugen, die in diesem Verfahren vernommen 

werden sollen, von ihrer Verschwiege~~eitspflicht zu entbinden und dem Gericht 

. auf dessen Ersuchen alle für die Beurteilung des Sachverhaltes relev8,nten Akten=-' 

unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

-.- .. -.-
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ENTWURF J)ES BUNJ)ESKANZ1ERS: 

J)er Nationalrat hat in seiner 

Sitzung von 25.6.1958 folgenden Be­

schluss gefasst: 

"J)er Tä-tigkei tsbericht des 

Rechnungshofes für das Verwaltungs­

jahr 1957 (449 der Beilage",,) und 

der Nachtrag zun Tätigkeitsbericht 

1957 (463 der Beilagen) wird zur 

Kenntnis genouDen. 

J)ie Bundesregierung wird aufge­

fordert, die in VÖEST-Bericht noch 

nicht klargestellten Punkte zu 

untersuchan und darüber ehestens 

deo Parlaaent einen Bericht zu er-

statten." 

Hiezu heehrt sich die Bundesre­

gierung, nachstehenden Bericht zu 

geben. 

Für die Untersuchung der unge­

klärten Punkte standen folgende 

Unterlagen zur Verfügung: 

REMERKUNGEN: 

J)ie Bundesregierung v'Jurde aufge­

fordert, einen Tatsachenbericht 

zu erstellen) UD die noch nicht 

klargestellten Punkte des Rech-

nungshof-Beri8htes zu klären. 10 

Hinblick auf diesen Auftrag ist 

es nicht Aufgabe der Bundesre­

gierung, eine 7JGrt"C!.ng von Tatbe­

ständen vorzunehnen; sondern nuss 

dies den Nationalrat vorbehalten 

bleibeno 

Es ist auch nicht in Sinne 

des Auftrages des Nationalrates, 

Veroutungen oder Verdächtigungen 

zu äussern. J)ie Aufgabe des Be­

richtes ist die Feststellung von 

Tatsachen. 

Sowei t die v:nhandenen Akten­

unterlagen nicht ausreichen, hät te:~ 

ergänzende Erhebungen, insbesnnderc 

Befragung der beteiligten Personen, 

J)er Einschaubericht des Rechnungs~o.'vorgenou;-:"en werden nüssen. Auf-

hofes in die Gebarung der VÖEST, fallend ist 7 daß eine Stellung-

die Stellungnahue der öffentlichen 

Verwaitung der YÖEST zuu Einschau~ 

bericht, die Gegenäusserung des 

Rechnungshofes zur Stellungnahne 

der öffentlichen Verwaltung der 

VÖEST, der Tätigkeitsbericht 1957 

saut Nachtrag des Rechnungshofes, 

d~e Akten der Sektion V des eheua­

ligen Bundesuinisteriuus für Ver-

. kehr und verstaatlichte Betriebe, 

soweit sie nach Auflösung dieser 

Sektion den B~~ übergeben wurden 

und nun in der Aktenlagerstelle 

nahue des ehenali,gen 1e i ters der 

Sekt.V von lO.J2.l958 an Sekt. Chef 

J)r.Chaloupka j weder erwähnt noch 

berücksichtigt ist, 

Zur Verv18rt'barkei t des ursprüng~ 

lichen Einschauberichtes des Rech­

nungshofes ist folgendes zu sagen: 

J)er T~gkeitsbericht des Rech­

nungshofes über die VÖEST, welcher 

deu Nationalrat vorgelegt wurde, 

basiert auf deD ursprünglichen 

Einschauberiebt des Rechnungshofes 

und der Stellu'1gnahue der öffent-
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(Verstaatli eh te Betriebe) verwahrt 

werden, die Akten des BKA-ZERP sowie 

die Protokolle der Debatten über 

den Tätigkeitsbericht des Rechnungs­

hofes in Nationalrat. 

Grundsatz der Untersuchung war 

es, nach einer gründlichen ll.naly~e 

der o.a. Unterlagen ein zusan8en-

hängendes Bild über die VOB Rech­

nung'shof geübte Kritik sowie d8r 

lichen Vervml tung zun Einschaube­

richt. Er enthält so wie jeder Be­

richt des Rechnungshofes eine 

Reihe von Benängelungen hinsicht­

lich der Wirtschaftlichkeit und 

Zweeknäs sigkeit der Gebarclng. In 

den Deisten Fällen liegt eine.Ver·· 

schiedenhai t derAuffassung zwischey:, 

den prüfenden Organen des RechnungL 

hofes und der Leitung des Unter-

diesbezüglichen Verantwortung der nehnens vor, wobei es erfahrungs­

VÖEST zu gewinnen und gewisse Schluss- genäss leichter ist, nachträglich 

folgerungen für die Zukunft zu ziehen. zu kritisieren, als in Zeitpunkt, 

,Es zeigte sich, dass vor allen ge- in deo eine~geschäftlicheEntsche~ 

wisse Geschäftsfälle und die Vor- dung erforderlich ist, die richtige 

gänge anlässlich der Einschaltung 

bestiunter Provi'sionäre von Rech-

nungshofausschuss behandelt und 

von Ngtionalrat cis nicht geklärt 

bezeichnet ~urden; Trotz das Vor-

harn anse ins bestimiter zu unter­

suchender Thene'nkreise war die 

Materie derart uDfangreich, sO dass 

sich die Bundesregie:ru ng darauf be­

schiänken nusste, le6iglich die 

wichtigsten Provisionsgeschäfte einer 

eingehenden Untersuchung zu unter­

ziehen. 

Aus den nachfolgenden Bericht 

. geht hervor, dass, un' eine Beur"': 

teilung der in Frage f!]3 stellten 

Vorgänge vornehnen zu können, die 

Feststellung erforderlich war, in­

wieweit die Einschaltung bestinnter 

Pörsonen als Provisionäre auf ein 

unni ttelbareslnteresse des Unter­

nehDens zurückzuführen undsoDit 

Entscheidung zu fällen. Dazu kOBnt, 

dass/wenn ej,ne Prüfung viele Jahre 

später vorgenonnen wird]' es den 

überprüfenden Organen Auch schwer 

fällt, sich in frühere zwischenwei· 

lig oft stark verär.derte Situa­

tionen ei nzufügen. Der erste Ein-

schaubericht des Rechnungshofes 

erfährt dahor durch die späteren 

StellungnahDen und Äusserungen 

hiezu ~derholte Korrekturen. 

Nicht der ursprüngliche Einschau­

bericht, sondern dor schliesslieh 

den Nationalrat vorgelegte Tätig-

keitsbericht stellen das Ergebnis 

der Prüfung dar. Die Verlässlich-

,keit des urspw_nglichenEinschau­

berichtes - der in übrigen von 

gleichen BeBDten des Rechnungs­

hofes verfasst wurde, welcher 

ohne Wissen und Zustiocmr:.g des 

Rechnungshofes an den Vorarbeiten 
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hfmdelsüblich war oder ob diese für den grundlose Vom utungeT). 

auf eine von einer anderen Stelle enthaltenden vorliegenden 

'ausgehen.:!e Interventionstätigkeit bzw~zweiten Entwurf ni tgewirkt hat -

auf Überlegungen der VÖEST zurückzu- k2cnn daran genessen werden, dass 

fUhren wt, die nicht ausschliess- darin allen Ernstes benängel t 

lich den Vorteil der Firna insAugo wurde, dass die VÖEST das L. D. 

hatten. rnasstahlverfahren gegenüber 

den SM-Verfp.hren erweitert habe. 

Erst als in der Gegenäusserung 

darauf hingewi~sen wurde, dass 

I./A 

das von der VÖESTjaber auch von 

der Alpine entwickelte L.D.Ver­

fahren in der ganzen Welt grosses 

Ansehen geniesse und in einer Reihs 

anderer Lände r s;n:f Grund der Er­

fahrungen der VÖEST und Dit deren 

Hilfe Unternehnungen, die das glei 

Vorfahren e.nwenden, errichtet wurda 

wurde don Rechnungshof die Halt­

losigkeit dieser Benängelung klar. 

In gleiche:r Weise halt 10 s sind, 

wie in der F~lge gezeigt werden 

wird, eine Reihe anderer von Rech­

nungshof vorgenonDener und in den 

vorliegenden Entwurf enthaltenen 

Beuängelungen. 

KnDpensationsgeschäft Kohle - Roheisen 
zur Inbetriebnahne des 3.Hochofens der VÖEST. 

Die beabsichtigte InbetriebnahDe 

des 3.Hochofens der VÖEST ~chien in 

Herbst 1950 auf Grund des danals vor­

liegenden KohlenversDrgungsplanes ge­

sichert, doch bereits anfangs Jänner 

1951 verringerten sich die Lieferun­

gen von Rtihrkohle derart, dass die 

Es ist verwunderlich, dass ~ich 

der Entwurf ni t diesen Geschäft be 

fasst, da die Kritik sich ja nur 

auf ein geplantes, aber nicht 

zU5'tande gekormen-9>e s Ge s chä:f't 

bezieht und keine Kritik an den 

auf .Antrag c1e c BT'ilfVuvR und at;;f 
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Einhaltung des KohlenveTsorgungs- Grund eines Beschlusses des liLfnister-

planes unoöglich schien. Da keine rates abgeschlossenen Geschäft 

Aussicht be stand, die ös terreichis ehen oi t der FirDa "Fire Creek geübt 

Wünschehei der daoaligen Ruhrbehörde wird. 

durchsetzen zu können, ergab sich die 

Notw'endigkei t, au.f den llnkauf von 

.aoerikanischer Kohle auszuweichen, 

wobei sich das ehenalige HUfVuvB Dit 

grössten Nachdruck für ein Koopen­

sationsgeschäft aoerikanischer Kohle 

gegen Roheisen der VÖEST nach Aoerika, 

das von Herrn Oliver J.Grover entriert 

wurde, einsetzte. 

Der Genannte, der vor 1938 den Nauen Aus ke iner der einleitend ange-

Otto Grossuann führte, leitender Funk- führten Aktenunterlagen geht hervor, 

tionär der Arbeiterbank in Wien war dass Grover über Eopfehlung des da-

und anschliessend eoigrierte, wurde oaligen BundesDinisters für Verkehr 

üher EDpfehlung des daoaligen Bundes- und verstaatlichte Betriebe zur 

oinisters für Verkehr und verstaat- VÖEST gebracht wurde. Die Unstände, 

lic hte Betriebe zur VÖEST gebracht. unter denen die Verbindung Grov'or­

VÖEST hergestell t 1JlJurde, gehen aus 

deo in dor Einleitung nicht erwähnton 

Schreiben des Herrn Sektionschefa.D. 

Dr.Ernst Steinor-Haldenstätt an Herrn 

Sektionschef Dr.Chaloupka von 

10.X11.1958 hervor. (Beilage 1) 

Herr Oliver J.Grover, der vor 

1938 den NaDon Otto GroSsDann 

fÜh:'te, war bis ZUD 12.11.1934 lei­

tender Funktionör der Arbeiterbank 

in Wien. Untor dOD Dollfussregime 

wurde er seiner Funktion enthoben 

und war ebenso wie andere Funktio':'" 

näre der Arbeitorbank,. unter ihnen 

der spätere Bundespräsident Dr.Ren­

ner, eine ~eitlang in Haft. 
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Obwohl dieses Unternehnen durch die 

anerikanische Firua D. vertreten war, 

verhandel te das BMfVuvB cÜ t Grover 

über das Koepensationsgeschäft on8 

In ZusanDonhang nit der ns.Macht­

ergreifung war Grover genötigt, 

Österreich zu verlassen/und erwarb 

spä ter die USA-Staa tsbÜl:'gerschaft. 

Er gehört zweifellos zun Kreis der 

politisch verfolgten Personen, 

welche in Sinne des § 6 des Opfer­

fürsorgegesetzes - nag auch das 

Gesetz auf ihn nicht direkt Anwen­

dung gefunden haben - noralischen 

hAspruch auf Förderung und Be­

günstigung bei Gründung, Wieder­

aufrichtung undStützung ihrer 

wirtschaftlichen Existenz hatten. 

Anfang 1951/als seine Ge­

sChäftEbsz-iGhungen ei t de r VÖEST 

begannen, war er bereit s Vertreter 

der Alpine für die USA. Aus einen 

Schreiben der Alpine r./lontange­

seIlschaft an die IBV von 1.X.1958, 

das von den beiden öffentlichen 

Verwaltern Oberegger und Knoll ge­

zeichnet ist, geht he,rvor, dass 

"die Betrauung des·Herrn Oliver 

J • Grover ui t de r Vertretung in 

Anürika über ausdrücklichen Wunsch 

und über Intervention des danaligen 

Bundespräsidenten Dr.Karl Renner 

erfolgt ist." (Feilage 2) Dr.Renner 

war Vorgesetzter des 3errn Grover 

zur Zeit/als beide in der Arbeiter­

bank tätig waren ,und kannte da-

her seine kaufnännischen Qualitäten: 

Verhandlungen, welche die VÖEST 

ni t ihren 8.DGrikanisch en Vertreter 

Derby Be Co in Jänner 1951 einlei­

tete, UD anerikanische Kohle zur 
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Beiblatt zur Parlanentskorrespondenz 7.April 1959 
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Inbetriebnahoe des 3.Hochofens zu 

erha Hen, ( .. hkt BMfVuvB Z1. (B. 3) 

81.356-V/51) führten zu keinen 

Erfolg. Nach diesen Zeitpunkt 

sprach der Vertreter der Alpine 

für die; USA, Herr Grover, bein 

Bundesninistor für Verkehr und 

verstaatlichte Betriebe vor und 

unterbreitete den Plan eines Koo­

pensationsgeschäftes aoerikanische 

Kohle gegen Roheisen der VÖEST. 

Der Bundesninisterveranlasste 

hierauf durch sein Sekretariat, 

dass der z~ständige Leiter der 

Sektion V des ~hnisteriuns, Herr 

Sektionsche= Dr.Steiner-Halden­

stätt, Dit Grover spreche, seine 
I 

Pläne prüfe und ihn nit der VÖEST 

in Verbindung bringe. In der Folge 

war Sektionscnef TIr.Steiner-Halden7 

stätt allein nit der Angelegenheit 

befasst, BundesDinister Dipl.Ing. 

Waldbrunner hat sich nicht ein 

einziges Mal erkundigt, wie die 

Angelegenheit Grover verläuft und 

nie in ZusaD::lenhang ei t Grover ' 

,der Sektion '[ einen Auftrag er­

teilt oder a~f ihre diesbezügliche 

Tätigkeit Glnen Einfluss genOD:21en. 

Sektionschef Dr.Steiner-Haldenstätt 

hat die Entschlüsse in dieser An-

ge1egenheit aus eigene':1 gefasst, 

weil er von ihrer sachlichen 

Richtigkeit überzeugt war. Sofern 

er anlässlich seiner wöchentlichbn 

Beric~lte an seinen Bundesninister 

gelegentlich auch das von Grover 

-', . 
;.': , . 
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Beilage 11/7 Beiblatt zur Parlanontskorrespondenz 7.11.pri1 195' 

•••• und räunte ihn sogar eine Ex­

klusivfrist für sein ll.nbot bis zur. 

10.März' 1951 oin, ~~ •• 

•••• wobei,nicht feststeht, ob die 

VÖEST hievon Kenntnis hatto, denn 

nach der Aktünlage fanden die ersten 

Besprechungen zwischon VÖEST und 

Grover unter Vorsitz von Sektions­

chef Dr.Steiner~Haldenstätt erst 

an 7.:tKärz 1951 statt (Zl. 72.878-

V S/51). 

In der 5itzung von 12.März 1951 

erstattete der Bundesninister fVuvB 

den Ministerrat Bericht über das ge­

plante Geschäf t oi t Grover, wobei er 

ausführte, dass eine kaufnännische 

Durchrechnung vorerst zu den Ergeb­

nis eines Verlustes von rund 50 Mil ... 

lionen S führe, der allerdings bei 

Eintri tt be stit1D ter Bedingungen, wie 

Steuernachlässe und-;)bsab sicht,igte 

günstige Verkäufe von zusätzlichon 

Roheisen nach Deutschland, eine 

vorgeschlagene Projekt ~~rührt~, 

ist nie seitens des Bundesnini­

sters eine E:"nflussnahne auf die 

Führung der Angelegenheit erfolgt 

(Be ilage 1). 

Da für d:iD Erstellung eines Ji.n­

botes durch Grover unfangreiche 

Arbeiten erforderlich waren, er­

suchte dieser, daoit seineArboit 

nicht vergeblich sei, dass bis 

ZUG 10.III.1951,.his zu welchen 

Tage er sein Anbot erstellen sollte, 

kein Abschluss nit einer anderen 

Firua gotätigt werden sollte. Diese 

Exklusivfrist wurde ihn zugesagt. 

Aus dee erwähnten Schreihen des 

Sektionschef Dr.Steiner-Haldenstätt 

von 10.XII.1958 geht horvor, dass 

or,unni tt'el bar nachder.1 Grover 

seinen Plan untorbreitet hatte, 

die Herren dor VÖEST zu ~espre­

chungen nach Wien eingeladen hat. 

Daraus geht hervor, dass die 

Exklus~rist nur sohr kurz go-

wosen sein ka-',n. 
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nennenswerte ReduJztion erfahren 

würde. Der j\1inül'terrat vries nach 1 n{. 

längeren Debatten auf die Notwen­

digkeit hin, auch andere Vorschläge 

zu prüfen. 

Über das voraussichtliche Ergebnis Diese J\erechnung ist - wie aus 

der verschj adenen Var::'anten des Grover der Gegonäussorung der VÖEST 0ei te 

Geschäftes zeigt die Aufstellung, die 87 horvorgeht - irreführend. 10 

der Rechnungshof ~n s8~neD Einschau~ Zuge der Verhandlungen sind die 

bericht (Seite 59) festhält, Verluste Roheisenpreise ständig gestiegen. 

für die VÖEST zwischen einer und 50 Bei Beginn der Verhandlungen be-

Millionen S, hingegen für dievün t:cllgon sie rund 40 Dollar, Mitte 

Grover vertretene Firna Gewinne 1951 waren sie auf 65 Dollar ge-

zwischen 6 und 90 Millionen S" In stiegen .. Der Anstieg war au f die 

den nach deo Ministerrat von 12.3. Verknappung der Roheisenvorräte 
i 

1951 folgende~ Verhandlungen wurde durch den Korea-Krieg zurückzu-
I 

sehr bald klai'geste Ilt, dass es ohne führen. 
I 

weiteres 05g1ich ~äre. das Roheisen Bei Beginn der Verhandlungen 
, . 

der VÖEST in Anerika :3tatt zu 47 $, erschien ein direkter Vorkauf von 

wie es das Koopeusatj-emsgeschäft vor.:;,' Roheisen ohne KODpensation gegen 

sah, zu Tagespre~cen ~on ca. 65 $ je . . Kohle noch un05glich. Erst ein 
I 

Tonne fob anzuse cc2,en ~:.:.nd die aoorika- Ansteigen de r Preiar-e infolge ver-
. ! _ bce stbiete;'1rlen 

ulsche Kohle von cer Grube stärkter Nachfrage nach Roheisen 

ohne die ungü~sti,h3n Tledingungen bzw. hat den freien Verkauf von Roh-
I 

Bindungen des i Gr()\"or-·Ceschäftes zu eiben~ sowie den freien Einkauf 

kaufen. Dieset Ge:~.ankG des freien von USA-Kohle ern5glicht.· 

KE..1!i:fes und Verkaufes wurde zunächst Das von Grover vorgeschlagene 
I 

von BMfVuvB n:icht akzeptiert. KODpensationsgeschäft bot - losge-

15st von Konjunkturschwankungen -

die Sicherheit eines langfristigen 

~ezuges von Koks-Kohle gegen Roh­

eisen. Die Preisschwankungen der 

beiden ß.rtikel hatten - nach d:io seD 

Plan - einander ausgeglichen, bzw. 

waren nicht wirksaD gGwl!Jrden. 
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Es war sogar bereit, a~f die Ge­

währung einer direkten Hilfe zur 

Finanzierung dieser Kohlenkäufe, 

welche die ECJ1-MisGion zusagte, zu 

verzichten, UD dRG Grover-Geschäft 

nicht fallen lassen zu nÜssen. 

Die VÖEGT hielt die Ei Cl HRI tung .des 

MinisteriuDs r::'Li t folgenden Worten 

fest: l'Vertreter des BMfVu.vBhatten 

gebundene Marschroute, :}as Anbot , 
Grovers unter allen Unständen zu 

. perücksichtigen. 11 

:Der Vertreter der ECA-Mission er­

kundigdie sich auc h bein zuständigen 

:Diese Darstellung iwt irreführend. 

Sektionschef Dr.Steiner-Haldenstätt 

erklärte einige Bedingungen der 

ECA, insbeso~dere sOlche, ~elche 

eine ausländ iS'che BevorDundung 

.der Verkaufstätigkeit der VÖEST 

'

n-
beinhai teten, für annehnbar. Er 

erklärte deswegen, dass, wenn diese 

Bedingungen nicht verändert würden, 

auf die Annahne de:r ERP-Dollar V8 r­

zich tat werden nüsste. Die se Erklärung 

stand in keinen ZusaD~enhang nit den 

Grover-Geschäft. 

Da die ECA nicht bereit war, 

ihre Bedingungen abzuändern, wurde 

der Ministerrat befragt und sch~iess­

lieh von dieser.', die Zustiuuung zu 

den Bedingungen der ECA gegeben. 

Es kann nicht festgestellt werden, 

in welchen ZusanDenhallg diese Äuße­

r1.HJg genacht ','lU rda. Das Original des 

Ak-::'cnvernerk es der VÖEST ist in den 

Unteclagen de:; Rechnungshofes nicht 

vorhanden. Es liegt nur ein von Rech­

nungshof verfaß ter l ... uszug auS diesGL! 

Akt:J'werDGrk -(-or. Es hande lt s ich o:':'~ 

fenbar UD einen subjektiven Eindruck 

des Vertreters der VÖEST. 

Diese ÄUßerung des Vertreters der 

ECA-Mission erfolgte an 2.März 1951 ~ 

ßektionschef dieses Min~B.~teriur:ls "nach ist also hie::::mtstellt wiedergegeben, 

den zwischen den MinisteriuD und 

Grover bestehenden C-3schii.:ftsllez:'e-

hungen." 

da sie in den Mai 1951 verlegt wira~ 
I 

,r2un selben Zeitpunkt zeigte sich 

. Mr. Froebel über a'ie \Einschal tung 

Grenrc'c:S Stei'Cc,·-naldenstätt gegenübco:':' 

\ 
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Ne,chdeu die ECA-Mission und das 

ZERr nicht nachließen, auf die Un­

wirtschaftlichkeit des Grover-Ge-
immer wieder 

sChäftes/hinzuweisen - in eine r ent-

scheidenden Sitzung erklärte der an­

wesende Vertreter des BHfVuvB, I!da.ß 

er nicht die Möglichkeit hät te zu-

sehr verärgert und betonte, dRß es 

auch Mr. Grav-er nicht [::öglich sein wer-· 

de, die ses Goschäf t erfolgreich durch­

zuführen, da es den Benühungen anderer 

Stellen unter seiner Patronanz nicht 

gelungen sei, diese Austauschlieferun-­

gen zu errlögli chen (Be ilage 3). 

In welchen ZusauDer.Jaang Sektions­

rat Herzog an 9.Mai 1951 diese lus­

serung nachte, kann aus den L~ten­

Unterlagen-nicht festgestellt werden. 

I~s~esondeT~ fehlt der Bericht des 

fektionsra tes Dr.Herzog an den ~1ini ste r 

und dessen Stellungnahne sowie die 

zusagen, daß Konkurrenzofferte einge- in Aussicht gestellte .Äußerung des 

h9l t. werden können, er nüsse ..... Dr.He rzog ar das Bundesklmzlerant. 

die Entscheidung seines j\1inis;:ters 1:mdererseit;,:; steht fest,' daß der 

einholenIl -, ernächtigte der Bundes- Ministerrat :ln seiner Sitzung VOTJ 

ninister fVuvB schließlich die VÖEST, 12.März 195'1 die Einholung weiterer 

Konkurrenzanbote einzuholen. IIunuehr Offerte beschlossen hRt. Il.uS den 

vertrat das Ministeriun die Auffasm::. Antrag des3andesnini:5teriuns für 

sung, daß die Forderung der von Verkehr und verstaatlichte Betriebe 

Grover vertretenen FiruR auf ein von 8.Juni :;951 ZL 75.730-V/S/51 

Eintri ttsrecht in etwaige hessere an den ]hni ;,~Grrat geht hervor, daß 

Offerte gerechtfertigt wäre. die VÖEST üher Weisung des Bundes­

uini sters JY [>1. lng. Waldbrunner 

Schließlich vrurden Grover die 

beiden günstigsten Anbote oi 11; der 

I.ufforderung; Offe rte RU f dd:.€lser 

Basis vorzulegen, übernittelt. 

Auf Grund des ;ergle ichsergebnisses 

di~r eingetroffenen Offerte erstat-

tete nunnehr der Bundesninister 

8 1I11ei tere ii.ÜGräge eingehol t hat • 

. (Beilage 3) 

Grover hr,t; also den Auftrag nicht 

erhalten, sor.dern eine andere Firua y 

die ein bess:;:res Anbot erstellt hat 9 

Der diesbez~~li~he Antrag an den 

I'hnil5terrat wurdo von Bunde sninister 

für Verkehr (~8stellt. Gegen die nach 

den Vorarbe ... '(3n des Minister±uus VOD 
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:Beilage 11/11' Beiblatt zur rarlamentskorrespondenz 7.April 1959 

f'Vuv]j dem Ministerrat in seiner Minister getro ffene Entscheidung 

Sitzung von 12.6.1951 den Vorschlag, wurde keine Einwendung erhoben. 

die Belieferung der VÖEST mit KohlG 

der beßtbietenden Firna Fire Creek 

zu ühertragen, den der Ministerrat 

auch zustinG te. 

AD 23.Novenber 1951, also nicht Diese Darstellung gibt den wesent-

ganz 5 Monate späterr, erstattete der lichen Inhalt des Berichtes der Sek-

Lei ter der daDaligen Sektion V des tion V nicht richtig "vi oder, (Siehe 

BMfVuv:B seinen I1inister einen aus- Beilage 3) 

führlichen Beric ht (Z1. 81 e356-V S/51) 

über diese Vorgänge, der vor allen 

darauf hinweist, dass die Versorgung 

der VÖEST nit Kohle sehr dringend 

und der Vorschlag Grovers sehr gün­

stig war. 

Zu diesen ist zu bemerken, dass Wenn der Bericht eine Rechtferti .. · 

die unmittelbare Veranlassung hiefür gungstendenz aufweist, dann doch 

aus den Akt nicht hervorgeht. Er er- hjch~tens eine Rechtfertigung des 

weckt jedoch den Eindruck einer ge- Leiters der Sektion V gegenüber sei,· 

wissen Rechtfertigungstondenz ~ die neL: Mini ster. 

sich damit erklären lässt, dass in 

am~ Öffentlichkeit die Kritik über 

die Einflussnah!".l€ des BIilfVuvB auch 

damals noch nicht versturl1::lt war. 

Die ven Sektionschef Steiner­

Haldenstätt obangeführten Argumen­

te sind insoferne unrichtig, als das 

BMfVuvB durch seine Haltung die Koh­

lenlieferungen ganz wesentlich ver­

zögerte, ein Urteil über das Grover­

Geschäft nicht uöglich war, weil 

kein einziges GegeLoffert vorlag und 

überdies die ameri kanische ECA-· 

gission zweifellOLl über bessere 

Diese Werturteile sind sachlich 

unrichtig, Wie schon ausgeführt wur·­

de, ist erst in Zuge der Verhandlun-­

gen ein j~nsteigen der Eise-npeeise 

eingetreten. Die Gegenofferte wurden 

nach dem 12.Y.~ärz 1951 eingeholt. De:"" 

Vertreter der anerikanischen ECA­

Mission hatte die anerikanischen In­

teressen und nicht die ooterreichi--

sehen zu wahren. 
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Beilage 11/12 Beiblatt zur I'arlanontskorrespondenz 7 ,April ~959 

Ken~tnisse des aoerikanischen 

Jll[arktes verfügte als Sektionschef 

Steiner-Haldenstätt. Ein Beweis hie­

für ist auch die schliessliche Fest­

~i~llung, dass ~as Grover-Offort 

nicht das güns tigste war. ' 

1)ie starke Einschaltung de s BNlfVuvJ3 Die VÖEST hat selbst ve'rlangt, ' 

in diese kormerzielle Aufgabe der dass das Geschäft von B~[fVuvJ3 

VÖEST war sicherIichüber den Rahnen genehnigt werde (Schreiben VÖESTjB.:;), 

der Aufgaben der Aufsichtsbehär de an Grover von 16.11[ärz 1951 aus Akt 

nach deo Vervmltergesetz' p:irausgeh~nd. 72878-V/S/51-). Es handelte sich UD, 

so bedeuts~c2 Geschäfte,dass das 

Bl\iLfVuvB die Einholung der ZustiDDung,' 

des ~Ünisterrates für erfordedicl+ ' 

Aus den vorhandenen Unterlagen ist 

ersichtlich, dass Grover ursprünglich 

die Firpa Arnold Thonas In~., dann die 
" , 

US-Ste~~ Corp. vertrat; als lstztere 

nicht Gehr interessiert war, versuchte 

er als Agent der,VÖEST gegen die 4%ige 

Provision' in Roheisen'aufzut'reten 

(l:..ktEmvernerk der VÖEST vou 9.4.'1951); 

bis er schliesslichdie Vertretung 

der Firua Hugo New bekan. 

Aus'den 'Unterlagen geht nicht her­

vor, dass der j ewei lige Wechsel ,der 

erachtete. Der ri[inisterrat hat diesen 

Standpunkt auch gebilligt, und nicht 

etwa die' Auffassung vertreten, dass. 

die Angelegenheit der kODne rziellen' / 

Leitung der VÖEST allein überlassen 

werden sOllte.(B.5a/ 
.. I, 

"\' ,"'," 

'1:, Fir[1.a auf die ni t Gro"\TGr gGführten 

Verhandlungen von Einfluß ware 

'! . 

" .,' 
, , 

" 

" " 

" ' 
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J3eilage tr/13 J3eiblatt zur ParlaDontskorrespondenz _7. April 1959 

.1'.1'1 schliessend ist noch zu boner- Hiezu s teIlt Sektionschef Steiner-

ken, dass Grover für sei ne Tätigkeit Haldenstä tt ~_n se inoT:'. Schrei ben von 

in Zusam:onhang Gi t der Versorgung 1 O~ 12. 1958 fest, das s den I'![ini$ter~;_un 

dos 3.Hochofens eine Anerkennungspro- nichts von fer Tatsache bekannt war, 

vision von S 650.000.- aus den Titel dass die VÖEST (danE'ols Leitung Direk-

zweier Exportgeschäfte, die jedoch tor Falkenbach) Herrn Grover eine An-

ohne seine ~h twirkung zustande gekon- erkennungsprovision von S 650.000.,-

nen waron, erhielt. einräunte. :Jas Ihnistoriun hat auf 

die Gewährung dieser Provision auch 

keinen Einfluss genom:.m,n. 1ms den 

Untorlagon der VÖEST ergibt si ch: 

Aus einen Goschäft betreffend 

20.000tc RC~Ji3en, welches durch d~o 

Verni ttlung der lI.ssociatod Metals ,,'(ld 

Minergls Corp. (ASmmTA) nit der B;'_­

tish Iron and Steel ~orpor2" tion abge­

schlossen wurde, erhiel t Grover aL 

Entgelt für seinerzeitige Vorarboi'; m 

hinsichtlic~'l der Liefem.ng von USL­

KOhle für den J30trieb dos 3.Hochofen:: 

bzw. der iho R.,ls Ersatz angebotone'; 

Lieforung von 20.000 to nach 3'ngla:-, 

- da er in t'3iden Fällen nicht zun 

Zug kau - (; j:le Frovision in der Hö::,o 

von $ 0.30 P'o to, rund S 120.0000-' 

Wei te rs erhielt Grovor aus einen Go­

schäft über (0.000 to Roheisen nit 

der J3ri~ish iron and Stee~ Corpora~~on 

eine Provis:on in der Höhe von 

$ 25.000.- oder S 530.000n-, weil 

sich aus se i:::.er ~~i twirkung an die s,,' 

Geschäft für die VÖEST ein NlehrerL J 

von ca. $ 5CO.000.- ergeben hat. (~21-

lagen 6,7,5,9,9a) 
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Beilage 11/14 Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 7 •. Lpril 1959 

r.!B 

Vertretung für Nordamerika. 

Seit August 1950 hatte die VÖEST für 

den Alleinverkauf von Roheisen in den 

USA östlich des Flusses Mississippi 

und des Staates Texas mit der Firma 

Derby & Co. Inc. ein Vertretungsüber­

einkommen abgeschlossen. Vrährenc1 das 

BMfVuvB anfänglich zu diesem Überein-

VÖEST und Alpine waren im Jahre 1951 

Betriebsstätten eines Unternehmens, näm~ 

lich der Reichswerke Hermall:l Göring A.G. 

Nur wegen der Lage in verschiedenen Besat­

zungszonen bestanden getrennte öffent~ 

liche y erwal tungen. Im damalit:;-en Zei t:punkt 

waren die Pläne dl?s BMfVuvB auf eheste 

kommen nur gewisse Verbesserungswün- Wiedervereinhoitlichung der beiden Be-

sehe gatte, wurde der öffentlichen triebsstätt~n in das einheitliche Untorneh-

Vervmltung der VÖEST am ,8. Juni 1951 men gerichtet. Um bei der Belegschaft 

(Zl. 7S.785-V!S!5l) die Weisung erteil~, der beiden Betriebsstätten keine Unruho 

dieses am 31. Dezember ablaufende Ver- hervorzurufen, wurden die diesbezüglichen 

tretungsübereinkommen zu kündigen Bestrebungen sehr veratraulich behandelt. 

und den Abschluß i$ines neuen Vertrages Auch die ECA-Mission r,"iün (B8i1age 10) 

nur im Einvernehmen mit dem Bundes- hatte Anfang 1950 auf die l'JotYiTendigkeii 

ministerium vorzunehmen. Um diesem 

Auftrag entsprechend Nachdruck zu ver­

leihen, hatte Se~Chef St .-H. zwei 

Briefe geschrieben.' Des weiteren wur_ 

der ZusammenlGgung der App3:r:ate von Alptne.' 

und VÖEST und insbesondere ihrer Verkaufs--

organ:i'sationen hingewieson l'nd betont" 

daß in YJashington der Eindrück einer Ü1:J'::r.--

de die ~ffentliche Verwaltung der setzung der österreichischen Eisen-und 

VÖEST am 16.6. angewiesen, keine Verkäufe Stahlinc1üstriebestehe. 

von Stahlroheisen ohne vorherige Ge­

nehmigung des Ministeriums zu ge­

nehmigen und eine schriftliche Be­

stätigung der zur Kenntnisnahme dieses 

11. uftrages verlangt. 

Am 20.2.1951 kam zwischen VÖEST und 

Alpino eine grundsätzliche Vorr:jinbarung 

über die künftige gemeinsame V8rkaufs~· 

tätit~kcit im /'lls1and zustan:1ö, In diof:,o:r' 

Vereinbarung ~iTurde orwähnt;, daß die VÖEST 

von der Firma Derby, die Al~pine von Grü\Ter 

in den USA vertreten war und daß eine Al)-.. 

klärung zwischen beiden Unternohmungen 
, , 

erforderlich sei. Im damaligen Zcütp'lL.",-kt 

war eine Koordinierung zvriscnen Derby /j; Co, 

und Grover gedacht, die Direktor 

Martetschläger von der Elso:-Jl::olc1ihg vo:::. 

schlug, weil Mr. Stone vOL1l)Jrby ~ Co. ::Loh­

eisenfachmann, während Gro"\;-c' -eLber aus,· 

gezeichnete Verbindungen vo:e fügte. 

(Beilage lOa) 
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Beilage 1I/15 Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 7. April 1959 

Die VÖEST vrar anfänglich nicht, ge­

willt, ihre oigene Auslandsvertretung 

aufzugeben und sich der Weisung des 
, 

Bundesministeriums, Grover als neuen 

Vertreter zu nehmen, -:;u fügen, vvie 

dies insbesondere aus dem in der An­

lage 3 wiedergegebenen zweiten Schrei­

ben vom 12.9.1951 herv()rgeht. 

Schließlich wurde im Sep~ember 

1951 de~och zwischen der Alpine und 

VÖEST einerseits und Herrn Grover 

. andererseits ein Vertretungsüberein­

·kommen abgeschlossen und dem Bundes­

'ministerium auch zur Kenntnis gebr~cht. 

In einem Schreiben der VÖEST vom 

22.501951 an das BMfVuvB Ze.hl 57366-VI/51 

teilte die) VÖEST mit, daß infolge der in 

der letzten Zeit eingetretenen wirtschaft·· 

lichen Entwicklung die Zweckmäßigkeit einer 

Vertragsverlängerung mit der Firma Derby 

in FI'C\.ge gestellt sei. (Beilage 11) Hier­

nach wurde seitens des Ministeriums die 

Weisung erteilt, diesen Vertrag nicht ohne 

vorheriges Einvernehmen mit elem Ministeriurr, 

zu verlängern. 

Im Zuge der Bestrebungen zur Zusammen·· 

legung Alpine-VÖESTerging 2.m 20.8.1951 an 

Direktor Falkenbach die iT eisung, den Ver­

tretungsvertrag l für die USA mit dem Ver­

treteT dm' Alpine in diesem Gobiet abzu-· 

schli.cße:m., 

Au::: dem Schreiben der Alpine an das 

BDIfVu,/9 vom 12,9.1951 (Beilage 12) ist OI'­

sichtli':;h; daß die Alpino sich darüber be­

schwer~e, c1aß die VÖEST die Vereinbarun(i' 

vo:n 20,2,1951 "U.ber die Zusammenlcbrung d,.:;::' 

Auslandsvertretungen nicht einhalte. E" 

wurde ein Einschreiten des Ministeriums 

verlangt~ 

Aus dem Akt des BMfVuvB Zahl 79075-'';-:;' 

aus JS,t=,l (B{iJ:"r3'e~ Votum (Beilage'13) r"d 

Bericht an den Minister vom 27.10e1951 

und Aktenvermerk (Beilage 14) vom 

14' 9 -J'r;;:;l)' rrpht hervor ;Jaß ;!l'e "'nfa"n'-l·'··l-. r, • :.~ .. >,; __ fj...-/ ., u- u. c....v Ö ..:_·.·.l.C 

Abneigung der VÖEST gegen die Bestellune 

eines COineinse,men Vertreters für USA sni 

ein I/Iiß7erständnis zurückzuführen war, ·ü) 

d:ie VÖEST der Auffassung wc,r,. daß' die 

geme5.nsE,men Vertreter sichnjf)ht nur [1U:~ 

Rol':,S::SG11-" nnd Eüttenprodukte, sondern a~:.h 

aLt l':,c1cÜef.':31.J.,g-flisse und. chem~sche Prod~,,·t8 

e:'streck"cen soJ.lten.N~ch Au/klärung 
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, " " Beilage 11/16 Beiblatt zurParlamentskorrespondenz 7. April 1959 
, ' .. \ 

, ,',-

Mit:t;e Oktober 1951 'sah sich die 

VÖEST veranlaßt, den gerade' in,Amerika 

weil~nden Herrn Grover aufmerksam zu 

" machen, daß sie die für Amerika er­

zeugien Mengen'Roheisen auf Lager 

legen müsse, wenn nicht ehestens Ver­

käufe getätigt würden~ Sie meldete 

. ~uCh dem Ministerium~ (laß Grover ' 

offensichtlichSc0wierigkeiten habe, 

den bisher erzielbaren Preis (von 

65 Dollar fob pro Tonne) zu erreichen, 

, eine Mitteilung, die ohne vreitere Beari. 

beitung von Sekt.Ch.ef St.-H. den Ver ... 

merk "Einlegen" erhielt. 

Das ehemalige BMfVuvB begründet'e 

, seine Einflußnahme dami,t, daß es un­
bedingt notwendig erschie'n;die Aus,­

landsvertretungen der ästerreichischen 

verstaatlichten Betriebe gleiCher Pro­

duktion zu vereinheitlichen, um gegensei­

tiges zwecklosses Konkurrenzieren auf 

)len Auslandsmärkten zu unterbinden. Au,s 

den Unterlagen ist Emch fest'stollbar, daß 

schon zu Beginn des Jahres 1951 ein 

~ereinkommen zur Verttinheitlichung 

,der Vertretung der Alpine und, der VÖEST 

zustande' kam, wobei s~ch die VÖEST , 

~tlle~dings dage#,Sen wehrte, (~ie von 
_ . . ,'. 

Grover vertretene Firma ,Th9i!las C.orp.' 

8.i1zunehmen. ,S i~ trat vielmehr für die 

Betrauung ihrer bewährten Vertreter-

dieses Mißverständnisses wurde seitens 

Alpine und VÖEST ' einvernehmlich fostge­

stellt, daß keine Meinungsverschiedenheit 

bestehe/und 'ein g~meinsamer Vertretungs­

vertrag mit Groverabgeschlossen. 

Aus dem Akt Zahl 81.356/V/S/51 

(Beilage 3) des ,BMfVuvB geht hervor, daß 

im Laufe des Jah,res 1951 die Unterbrin­

gung von Stahlroheisen in den U~~ .immer 

schwieriger 'Vlurde, 'weil die großen amcri-

kanischen Stahlfirmen nur mehr zu unzu­

länglichen amerikanischen Stockpreisen 
, ' 

zu kaufen bereit waren. 

Aus diesem Grunde wurde im November 1951 

auf Grund von Abmachungen mit der ECA ein' 

Teil der nGch den USA zu liefernden 

ECA-Quote an Roheisen mit, Genehmigurig 

der amerikanischen Stelllen nc::,ch,England' 

umgeüeitet. (Siehe Aktenvermerk der 

VÖESTvom 3.12.1951 (Beilsge 15) und 

28.11.1951 (Bei~age 16) 

VJ:'e oben gezeigt wurde, wr,r die an­

fängliche ablehnende Stell~~gnahme der' 

VÖEST auf ein Mißverständnis zurückzu­

'führen" 
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'Beilage 11/17 Beiblatt zUr Parlamentskorrespondenz 7 •. April 1959 

firmen Derby & Co. ein', Mit Schreiben 

vom.20.9.1951 (BMfVuvB Zl 79.351/6/V/51) 

wei:ölt die VÖEST, ausdrücklich darauf hin, 

daß durch die Weisung des BMfVuvB :vom 

12.9.1951 über Ausla!!-dsvertretungen ein 

erheblicher Rüc~gan~ im Auftrags stand zu 

ervmrt en is t • 

Wie der Rechnungshof tatsächlich 

nachträglich feststellte, ist es 

Grovorim Gogen~atz zur Firma Derby 

& Co. nicht gelungen, überhaupt Roheisen 

in den USA abzusetzen. 

. Aus Ednem liktenvermerk der VÖEST 

vom 207.1957 geht hervor, daß die VÖEST 

aus der Vertretertätigkeit der Firma 

Grover für das Gebiet der USA Lieferungem 

insgesa~t im Umfang von rund 224.000 Dollar, 

und hfL 29.345 (d.s. rund~~S. 6,514.000) 

getätigt hat. Die Firma Groverhat hiefür. 

Provisionen in der Höhe von Dollar 4.5~9 

und hfl. 558 (dos. insgesamt ö.S. 

122.162) erhalten. Diese Umsätze be-

zogen sich auf Walzwaren und nicht auf 

Roheisen, da zu diesem Zeitpunkt, wie 

aus Akt. Z1 81.356/V/S/51 (Beilage 3) 

des BMfVuvB zu ersehen ist, infolge des 

auf dem amerikanischen Markt eingetre­

tenen Preisverfalles von Roheisen Absatz­

schwierigkeiten entstanden, vms il'l: späterer 

Folge auch dazu führte, daß - wie schon 

erwähnt - für Amerika bestilIlB'bes Roheisen 

Il2.,ch Enc:lc.nd lJ.D.gelei tet werden mußte, uin 

gewinnbringende Preise zu erzielen. 

Aus dem gleichen Aktenvernerk ist fer-

ner zu entnehmen, dc.ß die Provisionssätze 

für die 3.merUmhische Vertretungsfirma 

Ierby & Co. beachtlich höhor wc.ren als 

die der 'i!'irn3. Grover zugestandenen Sätze. 
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Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 7. April 1959 

Unabhängig von der Frage, ob das Grover war seit 1950 bereits Ver-

Beharren auf der eigenen Vertretunge- treter der Alpine in den USA und verfügte, 

firma seitens der VÖEST ,:mf sachliche qiw ßUS dem Grundsa~:;uüborüinkommen vom 

Ervlägungen oder lediglich Betriebs- 20.2.1951 hervorgeht, über ausgezeichnete 

egoismus zurückzuführen ist, scheint Verbindungen in diesen Absatzgebieten. 

es jedenfalls auffallend, daß die Be- !us den Unterlagen des Rechnungshofes 

mühungen zur Vereinheitlichung der Aus- (Beilage 17) geht hervor, dßß Grover in 

landsvertretungen dazu führten, daß San Franzisko und Va duz wohnhaft war. 

die Vertretung nicht einer in Ar:erika 

ansässigen Firma? sondern Herrn Grover, 

der im Gegensatz zur Firma Derby & Co. 

kein Roheisen-Fachmcmn war und auch kei-

nen ständigen Wohnsitz in Amerika hatte, 

übertragen wurde. 

Auch dieses Eingreifen des BMfVuvB 

für Grover geht zweifellos über den 

Rahmen der Absichten des Vervmlterge­

setzes hinaus, denn es zeigt, daß es 

nicht die mit wirtschaftlichen Argu­

menten erklärbare Zusammenlegung der 

Auslandsvertretungen im Vordergrund 

stßnd, sondern die Einschaltung des 

Oliver J Grover. 

wie bereits gezeigt wurde, bestanden 

lfeinungsverschiedenheiten zivischen den 

beiden öffentlichen Verwaltungen der Be­

triebsstätten der Hermann Görin~verke 

(Alpine und VÖEST). Dßs BMfVuvB hatte 

gegenüber allfälligen Sonderbestrebungen 

die gemeinsGmen Interessen des GesaDtun-

"1 t€.!":g.eh';lG;~~:~·zu vertreten und mußte verhin­

dern, daß sich ein für die österreichi-~ 

sehen Interessen nßchtoiliß'er Konkurrenz-­

kampf zwischen den beiden Betriebsstätten 

desselben Unternehmens im Ausland et.t-

wickleo 

Aus diesem Grunde mußte das Mini-

sterium die Vereinheitlichung der Vertre­

tung durch Weisung regeln, was von der 

Alpine ausdrücklich erbeten wurde. 
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Boilnge nj19 Beiblatt zur Parlamentsko::-::-c:'s-pondenz 7.· April 1959 

r.jc 

Vertretung für England. 

In England bestand eine staat= 

liche Einkaufsgesellschaft, die 

British Iron & Steel Corp., Ltd. Lon= 

don (kurz BISe!), die alleiniger Ein= 
I 

käufer des Landes war. Bis 1952 wur= 

den zwischen der VÖEST und der BISe 

alle Roheisonlieferungeri in direkten 

VerhMdlungen abgeschlossen. 

Verschie«ne Bemühungen anderer 

Stellen, in die Vertretung der VÖEST 

für den Verkauf von Roheisen nach 

England eingeschaltet zu werden, 

·wurden stets von der VÖEST abgewiesen. 

Den Angaben, daß bis 1952 

zwischen der VÖEST und der BISe 

alle Roheüsenlieferungen in direk= 

ten Verhandlungen abgeschlossen wur= 

den, widersprechen die Feststellungen, 

im Grundsatzabkommen zwischen VÖEST 

und Alpine vom 20. 2. 1951 (Akten= 

zahl 79,o75jVlj51 des BMfVuvB), 

in welchem unter dem Kapitel 

IGroßbritannien" angeführt ist, 

daß die VÖEST ihre Geschäfte 

seinerzeit über die Firma Denison 

abgewickel t und erst später unmi ttel= 

bar mit der BISe durchgeführt hatte. 

Wie aus diesem ~kt hervorgeht, hat 

sich auch die Alpine im Jahr 1951 

für ihre Geschäfte in England Ver= 

tretungsfirmen bedient (Denison, 

Lazarus & Co.) und hat es nicht 

als zweckmäßig erachtet, direkt mit 

den verstaatlichen Unternehmen BISe 

in Verbindung zu treten. 

Wie QUS dem Einschaubericht 

des Rechnungshofes zu ersehen ist, 

haben sich nicht mehrere, sondern 

bl~ß eine einzige Firma, nämlich 

die Major Blackburns, um eine Ver= 

tretung in England bemüht. Hiezu 

stellte die VÖEST in ihrer Gegen= 

ä.ußerung fest, daß sich das Unter= 

nehmen Major Blackburns mit Textil= 

handel befaßte, wä.hrend es sich bei 

der Fa, LazQrus um ein altrenommier= 

tes Unternehmen der Eisenbranche 

handelte. 

347/AB VIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)64 von 103

www.parlament.gv.at



Beilo.ge 11/20 . Beiblatt zur PQrlamentskorrespondenz 7.' April 1959 

,Im,Mai 1952, anläßlich der Ver= 

handlungen einer Lieferung von 60.000 

to Roheisen an die BISC vvurde von der 

VÖEST bei einer Besprechung in Zürich 

jedoch beschlossen, dieses Geschäft 

durch die von Grover als Vertreter 

für England vorgeschlagene Firma 

Leopold Lazarus, Ltd. London, durch= 

zuführen. Ende Mai 1952 wurde sodann 

mit dieser Firma auch ein Vertretungs= 

vertrag für England und Nordirland ab: 

geschlossen - der ebenso wie der Ver= 

trag zwischen Alpine und Grover aus 

1950 vorsah ~,daß an allen Einkünften 
I 

det Firma Lazarus Herr Grover mit 40% 

beteiligt'ist. Dieses Vertretungsab= 

kommen wurde von der derz2itigen öffent= 

lichen Verwaltung sodann bis Ende 1956 

verlängert, während ab 1.1.1957 wie= 

derum direkte Verkäufe getätigt wurden. 

Akt enstücke, wonach das Mini: 

sterium in diese Vsrtretungsfrage ein: 

gegriffen hätte, waren nicht auffind: 

bar, obwohl zweifellos die Einschaltung 

Grovers bzw. Lazarus auf Einflüsse, 

die von Außen auf die VÖEST einwirkten, 

zurückzuführen sind. 

Der Vertragsabschluß der VÖEST mit 

Lazarus & Co. (Grover) erfolgte, weil 

die Firma ASOMETA gemeinsam mit Grover 

die Umleitung der 20.000 to Roheisen 

aus der ECA-Quote für,Amerikadurchführ== 

te und Erfahrungen auf dem englischen 

Markte hatte. Daher war es selbstver= 

ständlich, daß sie zu Besprechungen über 

die Placierung von 60.000 to Roheisen 

durch die VÖEST herange zogen wurde. 

(Siehe Beilagen Aktenvermerk der VÖEST 

vom 4.2.1952/Nr.3/52, Aktenvermerk der 

VÖES'l' vom 29. ~. 1952, Brief des O. Grover 

vom 21.4.1952, Aktenvermerk vorn'12. 5. 
t~52~{Beilagen 18, 19, 20, 9, 200., 20b). 

Da die Firma ASOMETA an der Firma 

Lazarus zu 2/3 beteiligt ist und Grover 

wieder mit der Firma ASOMETA liiert 

war, war es naheliegend, daß Lazarus 

und Grover von der VÖEST eIs England­

Vertreter herangezogen. wurden, zumal 

sie auch England-Vertreter der Alpine 

auf Basis einer Provisionsteilung 

40:60 wnren. 

Diese Verdächtigung, deren Haltlosig= 

keit sich schon aus dem Wc~tlaut ergibt, 

wird, durch des Schreiben des Sektions­

Chef Dr. Steiner-Haldenstätt vom 10. '12. ' 

1958 eindeutig 'widerlegt. Dr. Steiner­

Haldenstätt betont, daß das Ministerium 

- weder nuf Abschluß dieses Vertrages, 

noch auf dessen Inhalt Einf)uß genommen 

hat. 

(Beilage 1) 

·'.:r 
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Beilago II/2l Beiblatt zurParlamentskorrespondenz 7t April 1959 

Der Rechnungshof bezeichnet die 

Einschal tung eines Vertreters' in die;:;o .. 

sem Falle für überflüssig, ebenso 

die Abzweigung eines Teiles der Pro= 

vision an Grover. 

Aus dem f~tenvermerk der VÖEST vom 

3. 12. 1951, Znhl KY-A/Dr.R/Ze., wel= 

cher sich auf die Umloitung ~eines 

USA-Geschäftes nach England bezieht, 

ist aus einer Äußerung Sektions-i:hefs 

Dr. Steiner;;.Haldenstätt ersichtlich, 

daß dC'-s 1iinisterium nicht die Absicht 

h&tte; auf die Geschäftsgestion dar 

VÖEST im einzelnen EinflUß zu nehmen. 

(Beilage 15) 

Die Unrichtigkeit dieSe~ iUnnahme 

des Rechnungshofes ergibt sich aus fol= 

genden Tatsachen: 

1.) Von der BISe wurde zur direkten 

Lieferung von 1949 bis 30. Mai 

1952 an die VÖEST in Auftrag ge= 

geben •••••• 183.000 to Roheisen 

2.) Ab 1. 7. 1952 wurde von der 

VÖEST über die Firma Lazarus in 

Auftrag genommen, bzw. geliefert: 

Roheisen: 

1.7.1952 - 31.12.1955 
698.400 t im Wert von 

1.1.1956 - .Anfang 1957 
186.800 t im Wert von 

Rohstahl: 

1953 - 1955 

864.0 Mio S 

317.5 Mio S 

110.300 t im Wert von 175.8 Mio S 
995.500 t im,W.,v. 2 Mrd., 357.3 Mio S 
======================================= 
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BEdInge II/22 Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 7. April 1959 

/l.nläßlich der Debatte, iIll 

Rechnungshofausschuß vrurde mündlich 

durch den Präsidenten des Rechnungs= 

hofes ergänzt, daß in den Unterlagen 

der VÖEST über diese Geschäfts= 

verbindungen in der Zeit vom 17. 

Imgust 1951 bis 30. Mai 1952 eine 

Lücke klaffe und daß aus den Unter= 

lagen ersichtlich sei, daß die aus= 

ländische staatliche Stelle an einem' 

direkten Verkehr mit der VÖEST inter= 

essiert gewesen und die VÖEST selbst 

die Einschaltung einer Vertretung 

,für überflüssig gehalten habe. Ent; 

sprechend den Feststellungen des 

Rechnungshofes wurden in den Jahren 

1952 bis 1956 an Lazarus Provisionen 

von ca. 8.5 Mio und an Grover von 

ca. 6.3 Mio SchiÜing seitens der 

VÖEST ausbe~ahlt. 

Außerdem ist zu bemerken, daß, der' 

an Lazarus-Grover bezahlte Provisions= 

satz lediglich 1% gegenüber den han=-

,delsüblichen 2510 betrug. Die Unterbe= 

teili~lng an der Firma Lazarus & Co. 

ist auf das 'Ausmaß der von der VÖEST 

geleisteten Provision ohne Bedeutung. 

Die Äußerung de,s Präsidenten des' 

Eechnungshofes, daß über die Geschäfts= 

verbindung VÖEST - Lazarus und über die 

Lieferung von 60.000 t Roheisen an die 

BISe in den Unterlagen der VÖEST in· der 

Zeit vom 17.8,1951 bis 30.5.19~2 eine 

., __ bfiC.:.e klaffe, kann nur auf eine unzu= 

längliche Infcrmation zurückzuführen 

~ein. 

In der Unterlagenzusammenstellung 

des Rechnungshofes Nr. 122 scheinen 

unter Ziffer 11 bis 33 ~us derZeit 

vom 28. 11. 1951 bis 20.2.1952 hinrei= 

chende Informationen dieser Geschäfts=-

verb indung auf. 

Wenn von P:;~ovision<Jn der Fa. 

Lazarus inden Jc:.hren 1952 bis,1956 in 

der Höhe von insgesamt 14,8 Mio S 

gesprochen wird, EJJ zeigt dies, daß 

dem ejn entsr:ri.'.cr,c:rld hoher Umslitz 

gegenübersteh-l~ , 
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Be ila.ge II /2 3 :Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 7. },pril 1959 

Der Wechsel ih der Auffassung der 

VÖEST über Diroktvertretung bzw. 

Einschaltung eines Zwischenhändlers 

.. wird vom ehem. BMfVuvB - die VÖEST 

gab in ihrer Lntwort auf die Rech== 

nungshofkritik keine derartige Be= 

gründung ab -;- druni t erklärt, daß in== 

folge Veränderung der Konjunktur 

und l'illbote außereuropäischer Liefe= 

~ungen zu Dumpingpreisen eine beson= 

ders pflegliche Beh::mdlung des eng= 

l~hen Marktes erforderlich schien, 

was nur durch Einschaltung einer Ver= 

tretungsfirma und nicht im direkten 

Kontakt habe gelöst werden können. 

Die Richtigkeit dieser Behaup= 

tung konnte durch keinerlei Unterlagen 

bGwiesen werden. Vielmehr ist fest== 

zustel~en,m:aß im Jahre 1952 noch nie== 

mand (kein Konjunkturforschungsin== 

stitut hatte damals derartige Frog== 

nosen veröffentlicht)~auch nicht 

die VÖEST - die sich ja ursprünglich 

sogar gegen die Einschaltung Grovers 

bzw. Lazarus aussprach,-,annehmen 

konnte, daß im Jahre 1954 Roheisen 

in Eng land zu Dumpingpreisen verkauft 

werden wird. 

Die Ausführungen, daß ein Konjunk== 

tur-Rückgang auf dem Stahl- und Eisen== 

sektor im Jahre 1952 nicht vorauszu= 

sehen war und kein Konjunkturforschungs== 

institut damals derartige Prognosen 

veröffentlicht habe, ist unrichtig, da 

die Monatsberichte des österreichi.s:chen 

Institutes für Wirtschaftsforschung 

ab März 1952 fortlaufend über Konjunk= 

turabschwächung auf den Weltmärkten 

und andererseits über den Anstieg der 

Produktion der VÖEST berichten. So 

wird im Heft 3, Seite 70, ausgeführt: 

11 Üborschüsse an Stahl beginnen 

sich abzuzeichnen,tl .:iuf Seite·71 

findet sich eine Aufzeichnung, in 

welcher von einem allgemeinen Konjunk= 

tur-Rückgang gesprochen wird, da die 

Hochkonjunktur vom Jahre 1950 - 1951 
endgültig vorbei sei. Weiters wird 

festgestellt, daß sich boreits ernste 

;,npassungsschwierigkei ten voraussehen 

lassen, wenn die Rüstungsausgaben zu= 

rückgehen. 

In einer Rückschau über die Ent== 

wicklung des 1. Quartals des Jahres 1951 
wird in Heft 4/1952 auf Seite 100 aus= 

gcf15h:!"t, daß ,ünerseit s während dieses 

Zeitraumes die Roheisen- und Rohstahl-

Erzeugung gestiegen sei, andererseits 

die Exportpreise fÜF europäisches Roh= 

eisen weiter· nachließen~ die Marktlage 

ZTh~ Käufermarkt tendiere und im Hin= 

blick auf die gegebene Stahlkapazität 

eine Verschlechterung der Exportaus= 

sichten zu GrwartGn sei. 
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Beilage 11/24 Beiblatt zur Pdrlamentskorrespondenz 7. April 1959 

Auf Seite 136 der Mai-Nvmmer dieses 

institutes wird erläutert, dQß die 

europäischen Eisen- und Stahlmärkte 

durch sinkende Preise und steigende 

Konkurrenz bei einem vollkommenen Des= 

interessement der USA gekennzeichnet 

sind und die einzelnen stahlerzeugen= 

den Länder einQUder in schärfstem 

Wettbewerb unterbieten würden. 

Weiters wird ein neuerliches größeres 

Roheisengeschäft der VÖEST mit England 

herausgestrichen und dabei festge= 

stellt, daß trotz Inbetriebnahme der 

neuen Breitbandstraße und des neuen 

Stahlwerkes nur die Hälfte des Aus= 

stoßes von Roheisen im l~usland ver= 

arbeitet werden könne und daher der 

Export einen wichtigen Faktor bilde. 

Zu dem gleichen Ergebnis gelangt 

die Marktuntersuchung der Internationa= 

len Rohwarenkonferenz (n~c), welche im 

Frühjahr 1952 die übürsteigert('Jn Be= 

darfsschätzungen korrigierte, was in 

weiterer Folge zu einem Verfall der 

freien Preise führte, sodaS die amt= 

lichen Notierungen bereits im Lpril 

1952 unterschritten ,vurden. 

90 sanken die europäischen Export= 

preise auf dem stahl- und Kohlensektor 

um 20 bis 25% trotz eines nahezu 

zwei Monate andauernden Streikes der 

stahl- und Kohlenarbeiter in den USA, 

der einen beträchtlichen Produktions= 

ausfall zur Folge hatte. 

(Siehe Seite 209, Heft 7 der Monats= 

berichte des Österreichischen lnsti= 

tutes für Wirtschaftsforschung)~ 
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Beilage nj25 BE.<.olatt zur Parlamentskorrespondenz 7. April 1959 

I 

Ivlittlerweile hat die VÖEST mit 

Genehmigu~g der IBV in London eine 

eigene Niederlassung gegründet, der 

der l~bsatz der VÖEST-Produkte obliegt. 

Hiezu ist zu bemc~'ken, qaß zur 

Zeit der Aufnahmefähigkeit des Eng=: 

landmarktes die VÖEST Grover und 

Lazarus Provisionen v'3j'dienen ließ. 

Nach Rückgang des Geschäftes orrich= 

tete sie eine eigene Niederlassung. 

Wirtschaftliche Gesich "punkte hätten 

deren Gründung bereits im Jahre 1952 
erfordert. 

Im Gegensatz zu I.jA und I.jB 

konnte eine direkte Einflußnahme des 

BWIfVuvB für die Einschaltung Grovers 

bzw. Lazarus in das Englandgeschäft 

aus den yerfügbaren Unterlagen nicht 

fostgestell t werden, rlMohl der Wech= 

seI in der Imffetssung der VÖEST auch 

in diesem Falle auf eine Beeinfluahng 

der VÖEST schließen läßt. 

Diese Geschäftsstelle der VÖEST 

ist erst seit dem 1. 1. 1957 tätig. Sie 

h~t bis heute keine wesentlichen Ge= 

schäfte auf dem Englandmarkt abschlie= 

ßen können, Daraus ist zu ersehen, daß 

die Auflösung der Geschäftsverbindungen 

zur Firma Lazarus dazu führte~ daß die 

. Geschäfte dor VÖEST in England zum 

StHlstand gekommen sind. Es wäre nicht 

wünschenswert gewesen, diesen Zustand 

bereits 1952 herbeizuführen. 

Hier handelt es sich um eine Ver= 

dächtigung, dio durch.nichts begrundot 

ist und deren Unrichtigkeit sich aus 

dem Schreiben d8s Sektions-Chefs 

Dr. Steiner-Haldenstätt vom 10.12.1958 
ergibt. 

(Boilage 1) 
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Beilage n!26 Beiblatt zur Parlaoentskorrespondenz 7. April 1959 

II./D 

Aoerikanische KOhlenioporte der VÖEST nach 1954 

Wegenllirknappung der Ruhrkohle io 

Jahre 1954 war die VÖEST genötigt, ähn~ 

lieh wie~95n sich veruehrt r.üt aoeri­

k~nisGher .Kohle einzudecken.Diesbezüg­

lich ';rachte Qer Rechnungshof io Nach-
I 

trag ~uo Tätigkeitsbeticht eine Zusao-

oenstellung über die in'der Zeit von 

1954 - 1956 abgeschlossenen Kohlenge­

rschäfte. 

Die VÖEST tät igte in Jahre 1954 -

1956 Abschlüs,se auf 4,4 Mio to (715 

Diese Darstellung voroi ttelt in 

tendenziöser Weise eine unrichtige 

~~io 8) Üborseekoh1e; hievon entfiolen Vorstellung von tatsächlichen l .. blau! 

laut Jmfstellung des Rechnungshofes der KohleninportgesCh äf te .. So wird 

u,a. 3,4 % auf die von Bohnann, 1,4% der Zeitrauo 1954 bis 1956 herausge­

auf die von Grover und 47 % auf die von hoben, während in tl,llen anderen Tat-

Frau GRÜNWALD vertretenen Firnen. beständen jener von 1951, bis 1956 

zugrunde gelegt wird. 

UD einen Üherblick über die Ver­

gebung der Kohlenlieferungen zu er­

halten, ist es notwendig, nicht nur 

die Lieferungen der FirDa Sprague, 

sondorn auch jene dor anderen Groß­

lieforfiro~n, vor allen der Firna 

Castner, vertro~en durch Herzog -

Skorzil~ vergleichsweise horanzu­

ziehen. 

In den J?~ren 1953 bis Ende 1954 

war die Firna Sprague durch dilZl Firna 

Steenkolen, Utrecht, vertreten 

(Europavertreter). Ab Ende 1954 war 

Vertreter der Firna Sprague für 

Österreich auch Frau GRÜNWALDo 
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Büilage II/27 Beiblatt zur re:rlanen.tskorre§Pondenz , 7. April 1959 

In Jahre '1953 betrug der lmteil 

dc '.' Firr~1a SpraguE; an den Kohlenlie­

ferungen für die VÖEST 20,1 %, jener, 

der Firna Castner 79,9 %. In Jahre 

1954 fielen diese Anteile auf 10, 8bzw. <, 

31,h %. Nach Einschaltung der Frau 

GEÜl'-T'iiVALD erhöhte.n. sich die Lieferungen 

der Firmt Sprague in Jahre 1955 auf 

56,9 %', jene der Fima Castner sanken 

auf 28,5 %_ 1956 betrug der Anteil der 

erst gencmnten Firna 37,4 %" jener der 

Firna Castner 34 %. Wie der Rechnungs­

hof fests te 11 te. soll bei' den Aus­

schrei:hungsnoda 1i tä ten Frau GRÜNWALTI, 

die Möglichkeit gehabt haben, einen, 

Tag später als die anderen Offertleger 

ihr Offert einzureiche~,und daher in ' 

die Lage versetzt worden sei n, un eini-
:oe 

ge8 niedrig~Preise als der bishe-

rigeBastbieter zu offerieren. Wirt!cier 

Rechnungshofbericht ausführt, wu rde 

dj ese Unzulänglichkeit pi t ~'1I·7. 1956 

dUT8h Einführu':1g der verschl<-,ssenen 

Offertlegung abgestellt" Trotzden ent­

fielen in Jahre 1957 ?nf die Firna 

Sprague 45,2 %s auf die Firna Castner 

28,6 % der Kohlenbe züge de r VÖEST aus 

,de~:, USA. 1958 san1c der lmteil der Firna 

Spr,qguo auf 3C; 7 %, jener der Firoa 

Ca:;tner auf 24,3 %. 

Un ein richtiges Bild zu erhalten, 

ist es auch noch notwendig, neben den 

perzentuellen Bezügen die Bezugsnengen 

fee; tzusteJ!len. Es ergaben z. B. die 

79.9 % der Firn.a Castner in Jahre 

19:;:3 

1;;») 

40.3()0 to~: die 28,5 ~b in Jmre 

272.400 :So und die 28,6 % in 

Jahre 1951 445"600 to. 
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5.-:Jilo.ge 11/28 

,'. I 

Beilage zur Parlauent8ko rres pondep.z 7., April 1959 

1:1Tie aus 'c'~c,::,stehenden zu OHlohen 

Llt, iwt es dl~r Firr:w, Spraguo, ver­

·tr·oton durch "'rau- GRÜmvAL]), gr31ungen, 

t~(O tz gos chlo Gsener Offe rtlegung ihren 

1\~~lteil von 37 1 4 % in Jahre 1956 auf 

45,2 ,% ~u erhbhGn,d.h~ also, daß die ~ 
, J ' 

A':,,~bote der FJ.rna Sprague gegenüber 

iLcowKonkurc::enten auch zu jeneu Zei t­

p~~:1kt noch pY'2islich entsprechend 

g-i5.nstig gewsr:;sn sind~ 

J)eugegenü"ber ist nach der ges()hlos­

senen Offertleß'ung der Antei 1 der Firna 

Ca;:,;s:lcr von ";';',5 3'0 auf 28,6 % gesunken. 

Schließlich ist nicht ersichtlich~ 

warUD nur drei Exp ortfiruen erwähnt 

werden, obwo,11 die VÖEST l?i t ;t5 Export,.... 

fi.TUGn Kohler:ges chäfte durchgeführt hat 

(~eilage 21 u~d 21 a). 

~\uf die. Art der Ausschreibungen der 

Kohlonlioferrngen konnto die VÖEST bis 

1~;J5 keinen Einfluß mhr:en, da der Iu":' 

Pi:-'v von Kohle? für die verstaat~lichte 

L~l u~trie, die Bundesbahnen und gec:\Cün- '.' 

wi~tschaftlic~en Betriebe zur Gänze der 

K:,·r,leniuport Ge subH überantworte t Wi,l' " 

Ab April -: :;)5 wurde dio Kohlenir:rport 

Ges.u.b.H. dL.1T'ch ÜbernRhDoder Gosell­

schaftsantoi~_G der LändGrbank durch dia 
1 

VÖEST in oino:r solchen Weise uugebil-

dc'c, ,daß nun'. ,::j1r d io Ge schäftsführung 

dei" YÖEST Ein='luß auf die Forn der 

L:,;f~r8,usschrG ibungen dar Kohleninport 

Gc;;c~llschaft ~~~';hnen konnte. 
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'. Bqilnge 11/29 13eiblat't zur Parlaoentskorrespondenz 7. April 1959 

Des wefteren stellt der Rechnungs- In Zuge von RekonstruktionsrJaß-

hoffest, daß. bei 7 von 8 Ausschreibun- nahuen, die einen längeren ZoitrauD 

gen in den Jahren 1954 "':" t956 die Of- in Anspruch nahuen, wurden auch Maß,,:, 

fertlegung. durch die Vertreterin Fre,u nahnen getroffen, un die Vorschrif-

Grünwald oindesten's UD einen Tag nach 

Eintreffen aller andGrGn Offerte er­

;folgte, wobei ihr Preis jewei ls UD ei-

ten dee Ausschreibunggverfahrans ge­

nau einzuhalten. 
nicht 

Es Wird/behauptet, daß der Genoral-

direktor der VÖEST andere. als die nige Dolla~Cents unter deo günstigsten 

Anbot lag. Erst nach Einführung der jo:weils besten .Anbote ausgewählt hat. 
verschlossenen Offertlegung ao 16.7.1956 
(d,i. nach Beginn dor Einschau durch 

den Rechnungshof) lagen die Preise der 

von Fra~ Grünwald vertretenen Firna 

oehr den Höohstanboten zu, wobei die 

Genannte in einen Fal1.oin TelegranrJ 

vorwies, das sie crDächtigte, nötigen­

falls einen P'reisnachlaß zu gewähren. 

l>es weiter.en e'rwähnt der Rechnungshof, 

daß letztendlio·h. der G~neraldirektor 

. der VÖurselb.st Auftragsneng!3 unq Lie­

ferfiroa beetionte. 

In der Deb~tte des Reohnu~gshofaus­

schusses erklärte de r P;räsident des 

Rechnungshofesf daß ~ho solche Fälle 

(gleicher Art der Vergabe) bei anderen 

veret,aat1ichten Unternehoutlgen nicht 

bekannt seien. 

Ursprünglich Vlar die Steelcoolen,' 

Utrecht, Vertreterin der Firna X, die 

auch noch in J~hre 1954 den Bezug von 

13-.000 to US-Koh1e der VÖEST veroit­

telte. Erstoalig soheint Frau. Grünwald 

a~ 28.11.1954 als Vertreterin der ge­

nannten Firna auf. 

Dieser Sa.tz vGIDittelt einen un­

richtigea Eindruek, es :scheint, als 

ob die VÖEST darauf einen Einfluß 

genonr:'.en hätte, welcoo ooterreichi­

sehen Vertreter sich die ausländischen 

Kohlenfiroen wählen. Die VÖEST hat 

an die Vertreter der Kohlenfiroen, 

also auch an die Frau Grünwald, kei-

. nerleil?rovision bezahlt. Die Vertre­

terfiroea"hatten lediglich einen 
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Beiblatt zur Parlanentskorrespondenz 7. April J959 

Prcvisions~~spruch gegenüber ihren 

ausländischen Auftraggebern. 

In den Beilagen des Rechnungshofes 

befindet sich eine Erklärung des Koke­

reileiters, der zuglei~h Kohlenfach~ 

nann der VÖEST ist, wonach er nicht 

die Kohle dar Firoa X (vertreten durch 

Frau Grünwald), sondern jene der Firna 

Y bevorzugen würde, weil die letztere 

in der Qualität einheitlicher ist. 

Hit den erst'kürzlich überoittelten 

Schreiben (RH-Zl. 5498-11/58) gibt der 

Rechnungshof den Bundeskanzlerant he-

Eine solche Infornation besagt 

nichts, weil die gleiche Qualität 

nicht der einzige Faktor für die Er-

kannt, "daß er sich io Zuge der Prüfung stellung der Preise ist. I''k'l,ßgebond 

die Frage vorgelegt hat, ob hei der 

beanstandeten Offertlegung - die den 

Zweck einer solchen überhaupt illu­

sorisch nacht - nicht auch eine Schädi­

gung der VÖEST und dasit indirekt des 

Staates dadurch erfolgte; daß die von 

d0r Firna X (Grünwald) ang8botene~ 

-::J?reise ohne Berücksichtigung von Ver­

gleichsangeb oten andervvei tiger Unterneh­

nungen akzeptiert wurden. Er hat aus 

sind vielDehr weiters: 

1. die Höhe des Abschlusses 

2. das rUschungsverhäl tnis 
(Flüchtigkei t der KOhle) 

3. Art der Preiserstellung (cif,fob) 

4. Standort des Verbrauchers 

5. kurz- oder langfristige abschlüs-

se uSWo 

nie deutschen Firnon hatten zu 

einer Zeit, als ein Hangel an Kahlem 

die seCI Gm nde versucht, Preise fv.r aDeri-herrs chte und dadurch die Kohlen-

kanische Kohle zu erfahren. 11 preise hoch waren, ni t fLnorik:mi-

A " 1ft" d"· 1 13"1 sehen Kohl enfiroen langfristige us elner n orna lon, le a s al aga ' 

hl 
Abschlüsse getätigt, UD günstigere 

den erwähnten Schreiben angese ossen wur-
. t d ß " d t' h F" Preise zu erzielen. Es ist bekannt, de, geh hervor, a elne ou sc e lrca, 

" Z "t kt" "VO"EST daß die se Firnen trotz des nittler-dle zun gleichen el pun Wle dle -

1 
" 1: weiligen Preisverfalls der Kohle 

Kohle. aus den USA kaufte, für die g elc 18 . 

~,ualität Cß. 20-30 Cents weniger zahlte 

als die VÖEGT, was einen UD 2-3 ~h ,-,1·, 

günstigeren als den von der VÖEST be­

zahlten Preis bedeutete. 

,die danals güns tigen, io Verhältnis 

ZUil jetzigen Preisniveau jedoch 

sehr hohen Preise weiter beiahlen 

nüssen, weil sie durch die seiner­

zeitigen langfristigen Verträge 
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~ .. 
bo'ilage TI/31 Beiblatt zur FarlaDentskorrespondonz 7. April 1959 

Wie aus einen Akt des BHfVu'tB 

(ohne ll.ktenzahl) VOG 3.2.1951, den 

noch gebunden sind. Zur Kohlenpreis­

frage stellt der Rechnungshof in den 

linksseitig zitierten Schreiben Zl. 

5498-11/58 fest, daß die in dieseD 

Zusarmenhang gepflogenen Erhebungen 

z.T. ohne Erfolg hlieben, z.T. nicht 

restlos befriedigen konnt~n. 

Über die Horstellung der Kontrakte 

zwischen VÖEST und Frau Grünwald gab 

eine Visitekarte von Frau CRÜNWALD Sekt. Chef Dr.Steiner-Haldenstätt in 

beigeheftet war, hervorgeht, schrieb eineu Presseprozeß vor deo Strafbezirks-

das genannte Mini steri UD (gezeich- gericht Wien an 19.1..1959 zu 3 U 2074/ 

net von Sekt .Ihef Steiner-Haldenstätt)58 unte r Wahrheitspflicht als Zeuge 

an die VÖEST, zu Handen Dr.Vogel, 

daß ein den Herrn Bundes~::lini:B:ter eD-

pfohlener Vertreter Interesse für, 

die VArtretung von Drehbänken, Voll­

gattern und einschlägigen ~~aschinen 

vernODoen, nachstehendes an: 

"Die io il.bsatz 86 (des Rechnungshof­
berichtes betreffend VÖEST)genannte 
Iv7r.Vert'reterin" ist eine gewiss0 Frau, 
GRÜNWALD, die zu zwei Anlässen in Dein 
Büro kau. Daspuß 1951/1952 gewesen sein. 

hätte. Nach Erhalt der Antwort teilwZuerst erklärte sie, sie interessiere 

dps Bnl["""'TuvD d', d ~ Fr GRU"~T~LD sich für ein AluDinft.uDgeschäft in Rans-
~ l' .L \ J.) l es e l:) rau "Hu ~1 h f I h . . 1 . 

, 0 en. c verwles Sle so lln an das 
uit und stellte es ihr anheim, sich 

uit Bezug auf die Antwort der VÖEST 

direkt nit dieser in Verbindung zu 

setzen. ])ies darf als einwandfreier 

beweis dafür angesehen werden, daß 

Frau GRÜNW.A[;D VOf,1 BMfVuvB protegiert 

worden ist . 

Wr.Büro de r 11.1uninimJw8 rke Ransho:flen. 

Das z1Jvei te Mal wollte sie ain Geschäf t 
mi t Drehbänken nach l~uerika aufziehen. 
[eh vergewisserte eich zuerst durch eine 
Anfrage bein Gen.Sekr. VOGEL der VÖEST, 
ob von dort aus überhaupt ein Interesse 
an einen solchen Geschäft b.estünde. 

Dies wurde für den Fall der Seriosität 
des Vortr~ters ~ejaht, da bis nun keine 
solche Vertretung in der USll. bestand. 
Daraufhin habe ich sie direkt an dfu 
VÖEST verwiesen. 

Was dann weiter dort geschah, ob es zu 
einen Vertragsab schluß kau, we iß ich 
nicht, Das JIIlinisteril!TI hRt sich nicht 
so intensiv nit der Geschaftsführung 
der einzelnen verstaatlichten Betriebe 
beschäftigt. Die gegensiändliche Ange­
legenheit war zu geringwertig. 11 
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Beilage 11/32 7& April 1959 

Daraus geht hervor, daß des Mini­

steriuD :tür Verkehr und verstalltlichte 

Betri ebe bei seiner Anfrage an die VÖEST 

den Nanen der Frau GRÜNWALD gar nicht 

erwähnte und dieser lediglich nitteilte, 

daß sie sich direkt an die VÖEST wenden 

könne. Darin einen "einwandfreien Be­

weis" dafür zu erblicken, daß "FrRu 

GRÜNWALD von BMfVuvB protegiert war den 

ist",.wie dies io vorliegenden Beriehts­

entwurf geschieht, ist sachlich nicht 

gerechtfertigt. 
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Beilag8 11/33 Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 7. April l? 59 

II/E 

Provision von Blech nach Belgien 

Die VÖEST hatte für Belgien 

einen Landesvertreter, die Firma 

Prometallit, lrüs~elp mit der ein 

Exklusivvertrag bestand. 

Frau Grünwald, die, wie aus den 

Akten hervorgeht und wie bereits er­

wähnt, vom EIJ.rfVuvB an die VÖEST ver­

wiesen worden war, war bemüht, in 

die Blechgeschäfte mit der Fa. P. 

nach Belgien als Provisionsvertreterin 

eingeschaltet zu werden~ Diese Be­

strebungen lehnte die VÖEST im März 

1953 unter Berufung auf ihre exklusive 

vertragliche Bindung zunächst ab. Im 

Mai 1953 jedoch wurde die Provisions­

beteiligung der Frau Grünwald von der 

VÖEST positiv entschieden. 

Der Hinweis auf das BMfVuvB 

beweist die neuerliche Tendenz zu 

vollkommen grundlosen Verdächtigungeno 

Das Ministerium hat im Jahre 1951 

Frau Grünwald nicht an die VÖEST 

empfohlen.! sondern ihr lediglioh ~. 

unter Hinweis darauf, dass die VÖEST 

keinen Vertreter für Drehbänke in 

den USA hat - freigestellt.! sich 

selbst an die VÖEST zu wenden. 

Die Herstellung eines Kontaktes 

in Bezug auf das gegenständliche Ge­

schäft hat also nie stattgefunden$ 

weil ja überhaupt das Ministerium 

von diesen Geschäften weder wusste, 

noch irgendeinen Einfluss auf sie 

genommen hat. 

Durch die tendenziöse Formu­

lierung sc·~ l der falsCb:e Eindruck 

hervorgerufen werden.! Jass Frau Grün­

wald seitens des BlVIfVuvB im Zusammen­

hang mit dem gegenständlichen Blech­

geschäft nach Belgien an die VÖEST 

verwiesen wurde. 

Unrichtig ist" dass Frau Grün~· 

wald sich bemühte, in di.e Blechge .. · 

schäfte der VÖEST mit der Firma P~ 

nach Belgie~ eingeschaltet zu werden, 

vielmehr b8stand im Zeitpunkt, als 
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Beiblatt zur Parlamentskorrespon~E!- 7. April 19 5~ 

Die Provision der Frau Grünwald 

'1u.s dieser Geschäftsverbindung er­

reichte die Höhe von 1,,93 Mill. 

~ichilling (Ende 1958). Die Einschal­

~;-J.ng der Frau Grünwald wird von der 

'JÖEST damit erklärt, dass ihr die Ver­

m:t,tlung eines Verkaufes von CoUs 

l"J.ach :Belgien in einem Zeitpunkt ge­

L(~,:"1g, als eine deutsohe Firma einen 

~)sseren diesbezüglichen Auftrag, 

:tornierte. Aus dem Probeauftrag des 

.:lhres 1953 hätten sich in der Folge 

~::'0ssere Aufträge entwickelt. 

sich Frau Gl~nwald namens der von 

ihr vertretenen Firma ~.einschal­

tete, keine Geschäftsbeziehung 

dieser Firma mit der VÖEST. Wohl 

hatten ein Jahr vorher der General­

direktor und Chefeinkäufer der 

Firma Ph. in Linz mit der VÖEST 

Besprechungen abgehalten, doch hatten 

diese zu keinem Coeschäftsabschluss 

geführt. Die VÖEST war in Belgien 

durch die Firma Prometallit ver­

treten, doch war dieser der Ab-

schJ uss eine:ö Geschäftes mit der Fa. Ph ... 

nicht gelungen. Die VÖEST lehnte auch 

nicht die :Bestrebungen ~er Frau Grün~ 

wald ab, mit der Firma Ph. ein Ge­

schäft abzuschliessen, sondern ver­

wies lediglich, dass sie durch ihren 

exklusiven Vertretungsvertrag mit 

der Firma Prometallit gebunden sei 

und sie annehme, dass bei Zustande­

kommen eines j~ bschlusses Frau Grün­

wald eine En~:,schädigung für ihre 

Bemühungen 'S8::'~ tens der Firma Ph. 

erhalten werde (Beilage 22). 

Diese von der VÖEST gegebene 

Erklärung, nämlich die Ausnützung 

einer günstigen Gelegenheit (Stor­

nierung eines Auftrages einer 

deutschen Fir:IlCl.) durch Frau Grünwald, 

erhellt hinreichend, Warum Frau Grün­

wald und nicht der Landesvertreter 

das Geschäft abschliessen konnte~ Es 

ist überdies eine Erfahrungstatsache, 

dass nicht al~ 0 Vertreter gleich 

tüchtig sind" l~s ist unrichtig, 

dass sich die ::j'a. Ph. anfänglich 
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Beilago 11/35 Bei'blatt,pj:q.:r::Parlamentskorrespondenz 7. April 1959 

Au~ dem Schreibe~ vom 24.3.~1953 

der' VÖEST a.n Qrünwald istzuer~ehen, 

dass die- VÖEST', di~ekten Ktmtakt m1 t 
der Firma 1\ ~ereits im Jahre 1952 

(also noch '.101' dem l~ 'Sdhre~ben' d'er' 

Frau Grünwald am 9.3~1953) hatte und 

dass auch mit deren Generaldirektot­

und Chefeinkäufer vor diesem Zeit-
, 

punkt in Li;nz Besprechungen statt": 

gefunden hätten. Des weiteren konnten 

auch keine Anhal tspunkte dafür gefun-_ 

den werden, warum der Landesvertreter~ 

der ebenfalls sohon vorher mit den von 

Frau Grünwald namhaft gemachten Kunden 

in Verbindung stand.. dieses Geschäft 

nioht absohliessen konnte, sondern 

Frau Grünwald, gegen die sich sogar 

anfänglioh auch der belgisehe Kunde 

(Fa. P.) gewehrt hatte. 

Auf die in der Sitzung des Rech~ 

nungshof-Ausschusses vom 20.6.1958 ge­

stellte Frage, wer J nachdem die Ver­

kaufsabteilung der VÖEST eine Pro­

vi~ionszahlu~g abgelehnt hat, bei der 

VÖEST eine Sinnesänderung herbeiführte, 

sodass schlie8slich eine Provision an 

Frau Gl'Ünwald bezahlt wurde, erklärte 

der Präsident des Rechnungshofes, dass 

, dies aus den 'bei der VÖEST vorgefun ... 

denen Unterlagen nicht zu ersehen sei. 

(Prot.d.Parl.Korr. vom 20.e.1958, 

13. Bogen). 

gegen Frau Grünwald gewehrt habe,. 

Diese Mitteilung stammt lediglich 

von der Firma Prometal1it, Welche 

natürli'ch nicht er:t'r,eut war~ dass 

Frau .Grünwald ein deschäft gelingen 

sollte~ das: ihr sslbst nicht ge­

lang (Beilagen 23 ... ,26). Aus einem 

Schreiben de.r Firma Phi an Frau Grün,.. 

wald vom' 5~ 7.1957 geht, vielmehr 

hervor, dass diese schon seit 

dem Jahre 1950 die Generalvertre­

tung dieser Firma in Österreich 

für den Absatz von Schwarz~ und Weiss­

blechen hatte~sie Seitdem Jahre 

1952 der Firma Ph~ beim Bezug von 

Coils von der VÖEST behilflich 

war und die Firma Ph. auf die Zu~ 

sammenarbeit mit Frau Grünwald Wert 

legt (siehe Beilage 27). 

Die in der Anfrage an den Pr~ 

sidenten des Rechnungshofes aufge~ . 

stell te Behauptung" dass die Ver­

kaufsabteilung eine Provisionszahlung 

an Frau Grünwald oo!91ehnt habe und 

eine Sinnesänderung eingetreten sei,'· 

steht mit der vorhandenen Korrespon.­

denz im Widerspruch. Die VÖEST ver ... 

wies lediglich auf ihre Bindung an 

den Vertrag mit der Firma Pro..;. 

metallit. In der Folge wurde dann,;' 

offenbar um das von Frau Grünwald 

gebrachte Geschäft mit der Firma Ph. 

zustande zu bringen, mit der Firma 

Prometallit vereinbart, dass diese 

zugunsten der Frau Grünwald auf die . 
Hälfte der Provision für die mit der 
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Be:iloge 11/36 Beiblatt zur. Parlamentskorrespondenz 

Firma Ph. abgeseh+osseneri Oeschäfte 

verzichte. nies geschah mit Rü.k­

sicht d~rauf. dass der Erfolg des 

C'eschäftes nicht auf eine Tätigkeit 

der Firma Phot sondern auf die der 

Frau Grünwa1d zurückzuführen war. 

Schon im Schreiben der VÖEST an Pro-

metalli t vom 11. 5.1953 vvurde darauf 

hingewiesen~ dass die VÖEST mit der 

FirmaPh •. kürzlich telefoniert habe 

und dass für ein Ges~häft mit dieser 

Firma eine Einschaltung Jer Frau 

Grün'Nald nicht zu umgehen sein werde. 

Für die VÖEST ergab sich daher keiner­

lei Mehrleistung,sondern lediglich-

der Vorteil eines Geschäftsabschlusses, 

der ihr nicht von ihr~m zuständigen 

C'iebietsvertreter gebracht worden ware 

Es ergab sich Bneh keinerlei Nach-

teil für diesen Gebietsvertreter, da 

er Provisionen (wenn auch nur die 

Hälfte) für ein Geschäft erhielt, 

desson Abschluss ihm seIhst nicht 

gelungen war. (Beilagen 28.- 33 b) 

nie weitere Geschäftsentwicklung 

in den Jahren 195.3 bis 1956 zeigt 

auchs dass die von der Frau Grünwald 

de~ 7öEST gaorachten Geschäfte mit 

Belgien ungefähr den zwanzigfaohen 

Umfang der Geschäfte hatten, welche 

die Firma Prometallit während dieses 

Z8it~aumes selbst bringen konnte. 

Diese Geschäfte brachten der VÖEST 

von 1953 bis 1957 Gewinne von 24,5 
MilL, Schilling. 

Der' Verkauf für Belgien stellt 

sich wie folgt dar: 
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, Be ilnge II/37 Beiblatt zur Parlamentskorresponde1]-z 7. April 1959, 
in Schilling 

Auf die weitere Frage, ob 3 da die 

Provision in die Schweiz überwiesen 

wurde, vom Rechnungshof Anzeige wegen 

Verdachtes eines Devisenvergehens er­

stattet wurde, antwortete der Präsident 

des Rechnungshofes, dass diese erst 

'nach Verhand~ung im Rechnungshof-Aus­

schuss in Frage käme" 

Prometalli t 

Grünwald 

Prometallit 

Grunwald 

Prometallit 

Grünwald 

1'52 1953 

12,158.0011 ",058.000 

22,302~000 

28!3~0.000 

1954 1?55 

5,975.000 6,352.000 

54,592.000 22,070.000 

60,567.000, 28,422.000 

1956 '1957 

2,492.000 

43,325.000 56,270.000 

45,817.000 

Daraus geht hervor, dass während der 

Tätigkeit der Pfalz AG, die Bruttoerlöse 

beträchtlich angestiegen sind. Der durch,· 

schni ttl iche Anteil des Brnttoerlöses :lee:' 

Fa. Pfalz AG für Belgien beträgt in den 

Jahren 1952 bis 1956 81.15 %. Betrachtet 

man jedoch den Zeitraum ab 1953, in dem 

zum ersten Iv1ale die Fa. Pfalz AG eing8-

schaltet wurde, so ergibt sich der prozen­

tuelle Anteil bis 1956 mit 87.2 %. 
Im Zeitraum 1953 - 1957 wurden an die 

Pheni:x:-Vverke 73,133 to Goils, b((i e~,-:: ... 

Bruttoerlös von 1~8~ 560.164 S bei We:>:ks--­

selbstkosten von 1~9!323.322 S und einem 

Erlös v~n 24,~15.695 S, ~eliefert. 

Es steht fest, dass die' Zahlungen dE:;~::' 

VÖEST ins Ausland auf Grund eines Genehmi·­

gungsbescheides der Österreichischen Natio.· 

nalbank vom 26.11.1953 vorgenommen wurden" 
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Beilage II/38 Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 

In ~en Schreiben der Frau. Grünwald 

an die VÖEST vom 9"3,1953~ der VÖEST an 

Grunwald vom 24.3.1953s des Landesvertre­

ters an die VÖEST vom 8.:4.1953~ der VÖBST 

an den Landesvertreter vom 11,5 .• 1953 und 

der VÖEST an Grunwald vom 23.5.1953 ist 

nämlich ausschliesslich von den persönli­

chen Provisionsansprüchen,und einer per­

sönlichen Vermittlungstätigkeit der Frau 

Grunwald,die Sprache, erst in der Folge 

trat eine'Änderung ein. 

In ihrem Schreiben. vom 22.6.1953 an 

die VÖEST erklärte Frau Grünwald nämlich, 

dass sie nur im Namen unJ für Rechnung der 

Pfalz AG die Verkäufe vermittelt habe u:nd 

die Verkaufsprovision daher auch auf· deren 

Bankkonto in Basel· zu uberweisen sei.. Ab..;. 

schliessend- erklärte sie, dass sie ordnungs­

halber darauf aufmerksam mache~ dass der 

gesamte Schriftwechsel mit der Pfalz AG 

über ihre Adresse, Wien 111., Daponteg. 1, 

zu fuhren ist. 

Auf Grund eine::- Eingabe des Rechts­

anwaltes der Frau Grünwald führte der 

Rechnungshof vor kurzem Erhebungen beim 

Zentralrneldeamt durch,9 die erga ben~ dass 

Frau Grünwald nur bis 1954 in Wien gemel­

det war, was er dem BKA mitteilte. Mit 

Rücksicht auf die Feststeliungen in ~ei..;. 
nemEinschauberichts dass Frau Grünwald 

a©ht Offerte bei der VÖEST in der Zeit 

VO"'1 1954 - 1~56 vorlegte ,und auch nach..;. 

her wiederholt bei der VÖEST vorsprach 

. (auch 1957 wu~den noch Angebote. von ihr 

vorgelegt), wurde der Rec~nungshof er­

sucht~ weitere ergä~z8nde Erhebungen im 

Gegenstand dunh'Ziufütr:.:n. 

7. April 1959 
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Beilage 11/39 Beiblatt zu:r Parl~mentsko:rresPo1'l.d~mz , . 7... April 1959 

Mit Schre.ibenBH ... Zl. 5212-11/58 vom 

25.12Q1958 teilte deI' Rechnungshof "in Eht ... 

sprechung dieses Ersuchens mit" dass ··im 

Zentralmeldeamt keine weiteren po1izeili;" 

ehen Meldungen der Frau Grünwald auflie­

gen und daher diese Frage nicht klärbar . : 

sei. Als Ergebnis seiner Erhebungen bei Durch das Zitat des handschriftli-

der Nationalbank bezüglich der Devisen- ah.en Vermerks auf einem Schreiben der Na-

ausländereigenschaft der Frau Grünwald tionalbank vom 3.5.1954 geht eindeutig 

stell t der Rechnungshof fest. dass der Na.- die Tendenz dieses Berichtes und dessen .. ' 

tionalbank: weder die genauen Aufenthal ts- Unsachlichkeit hervor.; In dem Schreiben 

zei ten noch die im Rechnungshofberichtder Nationalbank vom 3.5 .. 1954 an das Zen.­

erwähnten Umstände iliber das belgische Blech .. tralbüro fÜ; d~s Devisen- und Valutenge-I . . 

geschäft bekannt waren und dass auf einem sohäft,,' auf welchem sich jener handschri:tt-

Schreiben vom 3.5.1954 sich folgender Ver- liehe Vermerk befindet, wird festgestellt" 

merk der Nationalbank befindet:Dr. A~ 

weist in einem Telefongespräoh in diesem 

Zusammenhang darauf hin, dass Frau Grün­

wa.ld auf Grund ihm persönlich bekannter 

Verhältnisse devisenrechtliche ~nlände'" 

rin sein dürfte. Ferner. ist in einem Ver. 

merk der Nationalban1,c vom 27 .. 401954 "die .. 

Frage festgehal ten~ Fall Devis.enauslän­

derin, wie.erklärt sich ihre lange Akqui­

sitionstätigkeit in Österreich. In einer 

Beilage desobangefüh.rten Schreibens. ver­

Weist der Rechnungshof nochmals auf seine 

Feststellung, dass er sich auf Grund sei ... 

ner Erhebungen nicht der Meinung ver­

sehliessen kann, dass die Nationalbank 

sich über den tatsächlichen Devisensta­

tus der Frau Grünwald selbst nicht völlig 

klar ist. 

In der Ei rwähnten Zuschrift an das 

BK! vom 25.12.1958 stellt der Rechnungs­

hof ausdrücklich fest, dass die Aktennotiz 

dass Frau Grunwalc;l Devisenaw31änderin. ist, 
und auf die Fotokopie ein<%, :Bescheinigung 

der USA-Botschaft, Konsularanteilung in 

Wien vom 14.12.1953 verwiesen, wonach die 

Genannte einen dauernden Wohnsitz in 8~ 

51 Kew Gardens, Long Islands, New York,: 

habe. 

Ein Aktenvermerk des Re6hnungshofe~ 

vom 18.12.1958 hält festJ"dass sich dei' 

Reohnungshof auf Grund seiner Erhebungen 

der Meinung nicht verschliessen kann .. 

dass sich die Nationalbank über den tat ... 

säehlichen Davisanstatus der Frau Grün- . 

wald selbst nicht völlig klar ist" .. 

Bezüglioh des handschriftlichen Va~ 

.merks wird demgegenüber gemäss den ge­

pflogenen Erhebungen des Rechnungshofes 

bei der Nationalbank seitens des zustän­

digen "Funktionärs die Auskunft erteilt, 

dass der handschriftliche Vermerk ledig­

lich einapersönliche Meinung des Verfas­

sers darstelle und nicht als offizielle 

Erklärun.g 
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BoilngG II/40 Beiblatt z~r Parlamentskorresponde~~ 

der VÖEST~ in der festgehalten wird, dass 

Frau. Grünwald am 22.6~1953 schriftlich 

der VÖEST bestätigt, dass nicht sie; sondern 

die Pfalz AG provisionsberechtigtist, mit 

dem Schreiben der Rechtsabteilung der 

. VÖEST an den. Verkauf vom 11.11-:2.953 

in Widerspruch steht, aus dem hervorgeht, 

dass eine ProYisionsvereinbarur,g zwischen 

Grünwald undVÖEST und nicht mlt der 

Pfalz AG bestanden haben muss" 

Sohliesslich erklärt der Rechnungs­

hof, dass sich Unklarheiten auch daraus 

ergaben, dass sich bei der kürzlich er­

gänzend durchgeführten Erhebung bei der 

VÖEST Unterlagen vorfanden~ die früher 

trotz Verlangen der Prüfungsorgane deß 

Rechnungshofes nicht erla~gt werden 

konnten, andererseits auch diesmal ge­

wünschte Unterlagen nicht greifbar 

waren. 

der Nationalbank angesehen werden kenne. 

(Sch1"Qiben des RH an das BKA~Z1.34/11/58)., 

Es kann bei der vorstehend geschilder. 

ten Sachlage der VÖEST nicht zugemutet weJ: 

dens selbst zu erkennen, ob Frau Grünwald 

Devisenausländerin sei oder nicht, zumal 

die VÖEST ja im Besitze des Bescheides 

der Nationalbank vom 26.11.1953 ist, wel­

cher die h'ovis:lonsüberweisungen ins Aus­

land nach den gegenständlichen Geschäften 

genehmigt hat. 

Ergänzend' wird noch darauf hingewie­

sen, dass aus einer Reihe von Akten der 

Österreichischen Nationalbank der Jahre 

1952 - 1954 hervorgeht, dass die Nationa1~ 

bank Frau Grünwald als Devisenausländerin 

behandel t. 

Nr o 902/639/952 

Nr, 212.873/52 

N:~. 201.428/53 

.N!'~ 258.140/54' 

Nr., 235.147/55 

(Beilage 2J. a) 
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Beilage 11/41 Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 7. April 1959 

III./F. 

Blechzutellung an Donau-Eisen-Handel, Di'pl.lng.Bohmann 

In den Jahren ab 1954 vmr die in-

ländische Nachfrage auf dem Walzwaren­

sektor derart groB, daß sie durch die 

Seit 1954 ist die Produktion der 

Werke an Walzwaren, insbesondere an Ble­

chen, sprunghaft gestiegen, so daß der 

inländische Produktion nicht zur Gänze steigende Bedarf des Handels immer mehr 

befriedigt werden konnte, Das Wo.lzstahl- und mehr erfüllt werden konnte. 

büro nahm daher eine Kontingentierung 

auf Grund des Bezuges der einzelnen 

Händler und Abnehmer im Jahre 1954 vor. 

~er Rechnungshof beanstandet, daß 

die Firma Donau-Eisen-Handel, Dipl.lng. 

Bohmann, Wien I, Canovagasse 5, die 

erst im Jahre 1954"gegründet worden ist 

und daher keinerlei Bezwj'srechte hatte, 

bei der Blechzuteilung besonders begün­

stigt worden ist. 

Diese Tats3-che ermöglichte auch, 10 

bis 15 Handelefirmen, die 1954 noch keine' 

Bezüge aufweisen konnten, mit Anlaufkon­

tillß'enten zu bet.:3ilen. Zu den 10 bis 15 

vorgenannten Firmen gehörteunter ande~üm 

die Firma "Donau-Eisenhandels-Gesellscho.ft". 

Der Berichtsentwurf enthält keine Erklä-

rung, warum er gerade diese Firmo. besön- , 

ders erwähnt. So hat z.B. die Firma Karl 

Rosenauer, die im Jahre 1954 noch keine 

Zuteilung hatte, im Jo.hre 1956 mehr bezo­

gen o.ls die Firma "Donau-Eisenhandel"r 

(Beilage 34 a). Aus dem Schreiben dec 

Walz -rstahlbüros an die VÖEST vom 9.12.1958 

geht hervor, daß vom Gesichtspunkt de~ 

Kontingentierung c~urch das V{alzstahlbü~'o 

keine Einwendung get)'en das Ausmaß der Be­

lieferung der "Donau-Eisenhandel" bestcjht, 

Es bestehen keine gesetzlichen Vorschrif­

ten, welche .do.s Ausmaß der Inlandsbelie­

ferune einzelner Firmen regeln. Die 7en 

der VÖEST erzielten Inlandspreise sinowsj. 

allen Firmen gleich. Es ist nicht vor; cänd-· ' 

lieh, was der Rechnungshof vom Gesicht~ -

punkt einer Prüfung der Gobccrung so ben,:in" 

gelt hat. 
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Beilage nl 42 Beiblatt zur Pnrlnmentskorrespondenz 7. April 1959 

Der Rechnungshof kritisierte vor Die erwähnte Kritik des Rechnungshofes 

ellem, deß sie vnn dem ihr zu Inlends- könnte die VÖEST nur dann betreffen, v7enn 

preisen zU[;eteil ten Grobblech ca e 533 to nechgevriesen wird, daß die VÖEST dcwon ge­

zU wesentlich höher on Exportpreisen ex- vvui3t hat, daß die Firma Donau.-Eisenhandol 

portierte und auf diese I'i eise einen Zwi-die für das Inland bezogenen Bleche ins 

schengewinn von rund 3/4 Mill.S;'(bl"~+.to )l\.usland exporti~l würde~ Anhaltspunkte 

erzielte, der der VÖEST hätte zufo.lleri für eine solche Annahme sind jedoch nicht 

können, wenn sie diese Bleche selbst vorhandene Die Firma Donau-Eisenhandel be-

exportiert hätte~ Die österreichische zog die Bleche als inländischer Händler~ 

Marktordn'Lltlggestettet nämlich grund- Der Hiuvwis; d:iß der Zwischengewinn von 

sätzlich nur dell) Erzeuger aber nicht rund 3/4 Miiiiönen Schilling der VÖEST hätte 

dem Händler Inlandblech zu exportie- zufallen können, wenn sie diese Bleche selbst 

ren. Durch die geltenden Verkaufs- und exportiort hätte, könnte d8.hingehend er·· 

Lieferbedingungen wird der Händler 

daher in jedem einzelnen Geschäfts-

wei tert v/erden, daß der VÖEST ein Export­

mehrerlös von hunderten Millionen Schilling 

fall verpflichtet, das zu Inlandskond:i .. zugefallen wäre, wenn sie den Inlandmarkt 

tionen gekaufte Meterial dem Inlands- überhaupt nicht beliefert hätte, sondern 

verbrauch zuzuführen. ihre gesamten ErzeuGnisse im Ausl8.nd zu 

höheren Preisen verkeuft h&t"tc" i'"uf Grund 

der vorgenommenen KontinGeYlticrung konnte 

die VÖEST jedoch nur diejenige Menge expor­

tieren, die für den Inlandbedarf nicht benö­

tigt wurde. Die Firma Donau-Eisenhandel 

hat höchstens ca 1 3/4 % der gesamten von dBr 

VÖEST an inländische ,Firmen verkauftrm Bleche 

celiefert erhalten~ 

Wie aus dem Schreiben des Walzstahlbüros 

an die.VÖEST vom 5e12.1958 hervorgGht) 

wurden alle inländischen Firmen, die Bleche 

bezogen, zu wioderholten Malen c1aro.uf. E',uf­

merksam gemecht, daß die gelieferten Bloche 

ausschließlich für den Inlandsbod·::Tf be­

stimmt aind und nicht exportiert wO.yden 

dürfen. Die VÖEST hatte jedoch bei keiner 

der inländischen Firmen eine Überprüfuncsmög­

lichkeit,ob die für das Inland gelieferten 

Bleche nicht exportiert werden e Die diesbe­

züg'liche Kontrollmöglichkeit stand nur dem 
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Beilage II/43 Beiblatt zur Parlamcntskorrespondenz 7. April 1959 

Durch die widmungswidrige Verwen­

dung hat die Firma Donau-Eisenhandel 

die österreichische Fertigungsi'ndu-

Bundesministerium für Handel und Yliederauf­

bau bei Erteilung der Exportbewil1ie;ung zu. 

(Beilage 34) 

Die vom österreichischen Handel mit 

Bewilligung des Bundesministeriums für Handel 

und Vliederaufbau durchGeführten Exporte be­

trugen 

1954 

1955 

1956 

1957 

4.000 to 

8.400 to 

8.000 to 

13.500 to 

Von dieser Menge exportierte c~ie Firma 

Donau-Eisenhande1 im Jahre 1956 3.17 % und 

im Jahre 1957 2.5 %. Hingegen hat die Firma 

Haselcruber in den Jahren 1956 und 1957 

ca. 80 % dieser Mencen exportiert. Die von 

ihr exportierten Mengen decken sich ungefähr 

mit jenen Blechmengen, welche Haselgruber 

über die Firma Ehre~letzberger bezog. Die 

FirrriaEhrert1etzberger ist eine zum Alpine 

Konzern gehörige ,Handelsfirma, die für In­

landszwecke die an Hadelgruber gelieferten 

Bleche von der VÖEST zu Inlandsrreisen bezog. 

Zum Zwecke der vom Nationalrat gevlünschten 

Untersuchung der noch ungeklärten Punkte 

müßte neben den ß'cringfül:-;igen Fällen y,~e 

Donau-Eisenhande1 die Belieferung der Firma 

Ehrertletzbergerbzw. Hase1gruber untersucht 

werden. 

Soferne der Bericht, über den Auftrag 

hinausgehend, sich nicht mit cter VÖEST, son­

dern den inländischen H2.ndelsfirmen befassen 

strie geschädigt, denn diese war zu je- will, die von der VÖEST Waren bezogen haberr~ 

ner Zeit info1ge des überaus großen ~::[ta eine Untersuchung sämtlicher Exporte 

Mangeis gezwungen, teureres Import_ 

blech zu v.erarbeiten. 

vorgenommen werden, v:relche inländische Hall" 

delsfirmen a~f Grund der Genehmigung des 

Bundesministeriums für Handel und Wiederauf-' .~. 

bau getätigt haben. 
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Beilage nf 44 Beiblatt zur Parl~mentskorresponden~ 7. 11. pril 1959 

Die Erklärung der VÖEST, daß die 

überhöhten Anforderungen der Firma 

Donau-Eisenhandel ohnehin stark gekürzt 

w02:'den sind, bemerkte der Rechnungshof, 

daß anderen Große,bnehmern. und Handels­

firmen, die län;;er im Geschäftsverkehr 

Da Eyporte ohne Bewilligung der zu­

ständigen Behc:::-den nicht vorgenommen wer­

den konnten, könnte von einer "unerlo,ubtdl" 

Vcrbringung ins Ausland nur gesprochen 

werden, wenn keine Exportbewilligung der 

zuständigen Behörde vorläge. Daß die 

mit der VÖEST st~nden und ebenfalls Firma Donau-Eisenhanc1el unorlaubt, c1o,s 

einen weitaus !Jöheren Bedarf anmeldeten, heißt, ohne Exportbewilligung, Bleche 

' .. viel geringere Mengen zugetüilt wurden, ins Ausland geschmuGgelt hätte, vfird wohl. 

oQwohl bei diesen die Möglichkeit einer nicht behauptet:. Es kann daher wohl nux 

unerlaubten Verbringung ins Ausland eine mangelhD.fte Überprüfung durch die für 

nicht gegeben war. 0.ie Erteilung von Exportbewilligungen zu-

Diese starke Beteiligung der Firma 

Bohmann mit Blechen ist jedenfalls auf­

f211end; die wirtschaftlichen Gründe, 

die die VÖESTveranlaßt haben, die Firma 

Bohmann günstiger als die übrigen Ab­

nehmer zu beliefern, konnte aus den 

Zlrr Verfügung gestellten Unterlagen 

ntcht festgesttlll t vrorden. 

ständige Behörde vorlieben. Ein solches 

Verschulden kann jedoch nicht der VÖEST 

angelastet werden. 

347/AB VIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 89 von 103

www.parlament.gv.at



, . 

lleilage II/45 Beiblatt zur Parlanentskorreapondenz 7. April 1959 

I' -' III./G 

Provisionäre neben einer eißenen Verkaufsgesellechaft der VÖEST 

~r Reohnungshof beanstandet auch, Neben der Firna Donau-Eisen-man-

daß - obwohl die VÖEST in ItE>,lien im. del (Bohnann) waren trotz dor in 

J~hre 1954 eine Konzerngesellschaft Italien bestehenden Zweigstellen der 

zun Absatz ihrer Produkte erriohtete~ VÖEST noehdrei weitere UnternehDun~ 

die im selben Jahr gegründete Firna gen als Vertreterfirneriin diesen 

Donau-Eisen-Handel, Dipl.-IngaBohnann, Land tätig. 

für Verkäuf~ nach Italien Provisionen Diese drei Firuen hatten einen 

bezog. Änteil von 51,79 % vonverprovisio­

nierten Bruttoerlös der VÖEST Mai­

land,· während der Anteil der Firaa 

Bohnann nur 3,57 % betrug. Aber nicht 

nur in Italien, sondern auch in der 

Bundesrepublik waren zwei Vertreter-

firnen neben der Gesch~s6telle Frank­

furt tätig. 

Er enpfahl daher, dieee Ve~itt- Die gewünschte Erkl~ng könnte 

lerfirna ehestDöglich aus den italie- wohl dureh die Befragung der VÖEST 

nischen Geseh~en auszusehal ten, dB i gefunden werden. 

ihre Tätigkeit ohne weL. teres von der 

Mailänder-Geschm sstelle der VÖEST 

tl:ia~1\loen werden könne. Die VÖES~ 

kündigte in ihrer Antwort eine Ein-:-

5chrä~~ung des Gesch~sunfanges nit 

dieser Firoa an. 

Für die ]eantwortungder FrBge, 

warau diesG wirtschaftlich wohl 

naheliegende Einschränkung nicht 

schon f~her erfolgt ist, konnte aus 

den vorhandenen Unterlagen keine 

Erklärung gefunden werden. 

Wie aus einer Aufstellung der 

VÖEST zu entnehuen ist, wurden 

ihren früheren Vertretern in Italien 

'" r:'···.·v Y'I" 

Es WU?de. -Qfi~r ke-ia JTersU8-h 
<, 

untarnonre'n., die VÖEST l\ach den Grund 

für die Prov1sionsfes,aetzung zu 
,~ -. , . 
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Beilage 11/411 Beiblatt zur Par1aDontskorrespondenz 7 . .April 1959 

durchschnittliebe Provisionssätze . fragen. Der Satz von 1,308 % liegt 

inder Höhe von 0,46 - 1·,16 konze-jedenfal1s niedriger, als die von der 

diert, während Bohuann solche von VÖEST allgeDein gewährten Provisions-

1,308 gewährt wurden. Es ze igt sich· sii tze, welche io Durchschnitt 1, 314 7~ 

auch hier wEder eine Begünstigung. 

DiEj BundesregieIU ng v.d. rd die 

Beanstandung des Rechnungshof es 

zum Anlaß nehnen; UD die öffent­

lichen Verwalter der verstaatlich-

betragen. (Beilage 39) 

Gegen eine solche genore lle An­

weürung bestehen Bedenken, we.i1 die 

Zweckmäs sigke i t einer solchen NIaß­

nahno in den einzelnen Ländern und bei 

ten Betriebe anzuweisen, in Hinkunft d~ti. e:inaEf1nen Firt:'1on verschieden zu 

in jenen Ländern, .wo eigene .tlus1ands ... beurteilen ist. TIns untor r/o er­

vertretungen bestehen, nebenbei keine wiihnto Beispiel der eigenen ll.us1ands-

weiteren l"rovisionäre nehr zu ver- vertretung in England beweist, daß 

wenden und alle rechtlichen }~ög1ich- die vorgesch'lagene,.· I~aßnahne auch eine 

kei ten· auszuschöpfen, Provisionen, folgenschwe:r:8 Beeinträchtigung der 

die sich aus früheren Tätigkoitorn Geschäftsbeziehungen zun·betreffendon 

solcher Provisionäre ergeben, ein- Land nnch sich ziehen kann. 

zustellen. 
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Beilage 11/47 Beiblatt zur Parlanentskorrespondenz 7 .. April 1959 

III./H 

Verkauf von Roheisen an ein Eisenwerk über Zwischenhändler 

11.b Sopter.Jbe,r 1952 erfolgten die 

ersten Lieferungon von Roheisen 

seit~ns der VÖEST an das Österrei-

Es ist nicht sehr verständlich, 

waruu sich der Rechnungshof uit die­

ser Frage befaßt, da,sie ohne Belang 

chisehe Stahlwerk Fa.Haselgrubor für eine Prüfung der Wirtschaftlich­

und zwar direkt ohne Einschalt.ung .la keit und Zweckuäßigkeit der Gobarung 

eines Zwischenhä~dbrs. Iu Jahre 1953 der VÖEST ist. Die VÖEST erhielt die 

wurden keine Lieferungen durchgeführt. gleichen Preise, ob sie nun an Hasol­

Von 1954 bis einschließlich Septeu- gruber direkt oder über einen Zwischen-

ber 1956 wurde das für d io gem:n,nte händler lief8jt·ce. 

Firua bostinmtG Rotsiilen von der VÖEST Es ist unverständlich, warUD in 

über die Firua Donau-Eisenhandel, der Einschaltung eines Zwischenhänd­

Dipl.-Ing.BohDcmn, geliefert und auch lers nicht eine stärkere finanzielle 

diesel:' in Rechnung, ge s te 11 t. (Ein- Sicherung erblickt wi~d. Der Rech-

s~haubericht S 66~. Ab Oktober 1956 nungshof kaD zu dieser Auffassung 

wurde Haselgruber wi edel.' direkt von 

de r VÖEST b elie fert. 

Die Erklärung der VÖEST, daß die 

Einschaltung der FirTIa Donau-Eisen­

handel aus Erwägungen der finanziel­

len Sicherung erfolgte, 'beze;ichnete 

der Rechnungshof in seiner Gegenäus­
~erung .. als 1'l;icht gerecl;ltfertigt. 
,Gegenaus::1erung S. 72.) 

Im Rechnungshofausschuß wurde kri-

,tisiert, daß zur Zeit, als di e Boni­

tät der Firma Haselgruber noch nicht 

fraglich war, die im J~hre 1954 ge­

gründete Firua Donau-Eisenhandel, 

Dipl.Ing.Bohuann, eingeschaltet 

worden ist und erst später, als 

sich die Situation der Fi:rua ver­

schlechterte, die VÖEST wieder 

den Direktverkehr Dit ihr aufnahu 

unQ sCDi t auf die Siehe rste llung 

offenbar in einen Zeitpunkt, als die 

Firua Haselgruber noch nicht in Kon­

kurs war und als finanziell gosundes 

Unternehuen Eugeseheu wurde. Heute 

steht fest, daß Forderungen gogen 

Hase igruber uneinbringlich sind, 

während solche gegen die Firoa 

Donau-Ei senhandel oi nhringlich. sind. 

Die VÖE3T hätte aus Gründen dor finan­

ziellen Sicherung die Einschaltung 

eines Zwischenhändlers auch be ibo­

halten,. wenn sie nicht durch offen-

bar von Haselgruber herbe igaführte 

Interventionon und Einflußnahu(}l zur 

AufnahuIG von Direktlioferung an die 

Firua Haselgru'ber veranlaßt war •. Dieso 

Einflußnah U8 trbetriebsfreude r Stellen" 

(UD die Diktion des J3erichtsentwurfes 

zu verwenden) erfolgte seitens des 

durch den Zwischenhändler verzichtete. Schrottverbandes. Die DirektbeIie-

347/AB VIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)92 von 103

www.parlament.gv.at



Beilage II/4F1' Beiblatt zur P~rlaDentskorrespondenz 7. April 1959 

Die VÖEST hat sonit der Firna 

Bohnann das Risiko der Geschäfts-
" 

verbindung ni t der Fa.Haselgruber 

ferung Haselgrubers ist also nicht 

"auf Übe rlegungen der VÖEST zurück­

zuführen", sondern "auf eine von 

zu einen Zeitpunkt abgenonoen, als ,;:;.ceiner anderen Ste lle ausge'hender 

sich die finanzielle, Situation dieser Interventionstiitigkeit tl • 

FirUla verschlechterte. "Erwägungen der Da jedoch die VÖBST zur Bonität 

finanziellen Sichorung ll
, die die öf- der Firma Haselgrubar kein VertrEiUen 

fentliche Verwaltung der VÖEST, wie sie hatte, bestand sie darau~ nur 

angibt, veranlaßt haben, die Firna gegen Barzahlung zu liefern. 

Haselgruber z$i tweilig über_ Boll- N8ch Eröffnung des Konkurses' 

mann und z;eitw'eiligHrekt mH B.oh~ der Firns. Hasclgruber erwies sich die 

eisen zu beliefern;: hätten SUl" Handlungsweis0 der VÖEST als überaus 

We.hrung der l~teressen der VÖE8T uLls~chtig. Sie hatteiin Konkurs Hasel-

die umgekehrte Massnahme verlangt.. grube;r lediglich eine Forderung von 

S 18.000.- anzuDelden, während die 

Forderungon der Alpine einschließlich 

ihrer Konzernbetriebe ca. 22 Mill.S, 

"und die Forde rungen des Schrottver­

bandes C8. 12 ltIill.Schilling betrrtgen. 
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Beil;age Il/4, Beiblatt zur Po.rlGmentskorrespondenz 7. April 1959 

1I!/J 
Einschaltung der in I bis 111 erwähnten Provisionäre 

auch bei anderen verstaatlichten Unternehmungen_ 

Abschließend ist zu den bisherigen 

Ausführungen noch zu berichten, daß 

zur ~eantwortung der parlamentarischen 

Anfrage die Österreichische Industrie­

und ßergbauverwaltungs-Gesellschaft 

m.b.R. über Auftrag des Bundeskanzlers 

mit Schreiben vom 17.7.d.J. bei der 

Österreiehischen Stickstoffwerke AG, 

der Vereinigten Metallwerko Ranshofen­

Berndorf AG, der Bleiberger BGrgwerks~ 

Union bzw. deren Verkaufsgesellschaft 

Metall & Farben AG und der Österreichi: 

schen-Alpine Montangesellschaft ange= 

fragt hat, ob sie Geschäfte mit den 

in Frage stehenden Vertretern (bzw. 

mit den mit diesen liierten Firmen) 

abgeschlossen haben. 

Von der Österreichischen Stick: 

stoffwerke AG wurde gemeldet, daß 

über Grover Ronsehwefel aus den USA 

bezogen und Stiekstoffdünger nach 

Griechenland verkauft und überdies 

von der mit ihm liierten Firma Roh"': 

phosphate aus USA bezogen wurde~. 

Die Vereinigten Metallwerke Rans: 

hofen-Berndorf AG hat über die mit 

Grover liierto Firma Silizium-Metall 

gekauft ° und .duminium verkauft, 

Die Bleiberger Bergwerks-Union 

bzw. deren Verkaufsgesellschaft Met~ll 

~ Farben AG bezog Zink von Frau Grün= 

wald, die auch bei der Umarbeitung der 

Zinkkonzentrate eingeschaltet war. 

Der Auftrag des Nati~nalrates betraf 

lediglich die Untersuchung der ungeklär= 

ten Punkte des Rechnungshofberichtes 

über die VÖEST. ZU irgendwelchen Unter= 

suchungen bei 8nderen Unternehmungen 

wurde kein Au{trag erteilt, sodaß zu der 

im Auftrage d~esBundeskanzleramt es von 

der IBV durchgeführten Anfrage keine 

Veranlassung bestand. Diese Anfrage bo= 

faßt sich auffallenderweise lediglich 

mi t den Vertretungen durch GrOVer und 

GrUnwald. Die VÖEST hat jedoeh jährlich 

ungefähr 40 Vertretungsfirmen boschäf:::: 

tigt, wie' aus der angeschlossenen Bei= 

lage ersichtlich ist (Beilage 39). Eine 

objektive Untersuchung hätte erfordert, 

daß bei allen 40 Firmen geprüft wird, 

wie die Provmsmonsverträge zustande go= 

kommen sind und ob der Kontakt aer 

VÖEST mit diesen Vertretern durch Empfe~= 

lungen oder Interventionen hergestellt
O 

wurde. Auch die ilnfrage an andere ver= 

staatlichte Firmen hätte, sofern sie 

überhaupt gestellt wurde, sich nicht 

bloß auf die genannten zwei Vertreter 

beschränken dürfen. 
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Beilage Ti/50 BeiblGtt zur Parlamentskorrespondenz 

}'ür die ÖstGrrcichische-.!apine 

Montangesellschc.ft hC1.t GroverVer= 
, . . 

. kaufsgeschäfteüber Stabeisen, V'lalz= , ' . 
draht und'Grobbleche nGchUSA und 

'über Halbzeug nach EnglDnd vermittelt. 

Von 'der Provision für das England= 

geschäft entfielen in der gleichem 

, Weise wie bei der VÖEST 40% auf Grover 

Und 60% auf Lazarus. 

Die von diesen Firmen abge~ 

schlossonen Geschäfte erstrecken sich 

auf die Zoit von ·1950 ···1958. 

, 
".'. 

, . 

7. April 1959 
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Beilage 11/51 Beiq,lo,tt ~ur P!;lrlqmentskorrespondenz 7,. April 1959 

IV 

ÖFFENTLICEE VERYll.LTUNG DER VÖEST 

Der Rechnungshof beanstandet ein­

zelne Geschäftshand.lungen des mit 

Uirkunc' vom 1.7.1952 eingesetzten 

öffentlichen Verwalters der VÖEST, 

Dip1.Ing. Hitzingür. Zunächst wurde 

bemängelt, daß zwischen der VÖEST und 

den beiden Firmen Hitzinger & Co. und 

Die vorliegende Darstellung läßt eine 

sehr wesentliche Tatsache unerllähnt, näm­

lich daß -die kritisierten Geschäftsvor­

fälle sofern man von Blechlioferungen an 
I -

die Firma Hitzinger & Co. absieht, sich 

im wesentlichen Guf die Zeit bis Ende 1953 

beziehen und zu diesem Zeitpunkt der 

Schäcke & Co., an denen Generaldirek- öffentliche Verwalter selbst dafür Sorge 

tor Hitzinger zu 50 % als persönlich trug, daß w'eitere Geschäfte unterblieben 

haftender Gesellschafter betoiligt ist, ' (Beilagen 35 ..:::38). Nach dem 1. Jänner 

Geschäfte getätigt wurden, wobei z.B. 1954 betrugen die Lieferungen der VÖEST 

die VÖEST von Schäcke & Co. nach Bestel- an die Firma Schäcke & Co. nur 4420 S, 

lung Dipl.Ing. Hitzingers zum öffent~ 'die Lieferungen Hitzinger & C~an die 

1iohen Verwalter Waren im werte von rd. VÖEST nur 1972 S. Seitens der Firma 

e25.000 S innerhalb, eines Jahres bezogen Schäcke & Co. wurde an die VÖEST seit dem 

bat, obwohl von dieser in den Jahren 1. Jänner 1954 nichts geliefert. 

vorher bloß Waren im Vierte von 5000 S Die Lieferungen von Blech an die Firma 

gekauft worden sind. Yiie ferner aus Hitzinger Pe Co. - insgesamt wurden von 

dem Einschaubericht zu ersehen ist, 1952 bis 1957 nur oa. 195 to oder 0.007 % 
wurden eie an beide Firmen erteilten der G~samtproduktion geliefert, - erfolgten 

Aufträge ohIle Ger;e'nofferteii'lholung ver~ ZULl jeweiligen inländischen Bezugspreis 

geben (Seite 29, ZU. 1, 2, 3) und und den gleidhen Lieferbedi!lf,.l'U1lr;en, wie 

waren überdies die der Firma Schäcke sie für andere Firm,en galten.' Der Firma 

& Co. eingeräumten Zahlungsbedingungen Hitzinger & Co.' konnte nicht zUGemutet 

(Seite 31, Zif. 6) günstiger als die zu nerden, auf BleohlL;ferungen von der VÖEST 

dieser Zeit allgemein üblichen. UngeaCh-üborhaupt zu verzichten, da sie eie Bleche 

tet der günstigeren Zahlungsbedingungen für die Produktion von Waren venvendete, 

erfuhr die Firma Schäcke & Co. eine 

weitere BevorzUo~ beim Vollzug der 

Zahlung (Einschaubericht S. 31). Die 

Tatsnche, daß diese Geschäfte in der 

angeführten Form erfolgten, wurde von 

der VÖEST in ihrer Antwort nicht be-

die zum Export bestimmt waren/und Bloche 

nur von der VÖEST erzeugt vmrden. Hätte 

der öffentliche Verwalter um Genehmigung 

zum Abschluß dies~r Geschäfte nach § 10 

Venvaltergesetz ersucht, ~o hätte die Ge­

nehmib~ billigervleise nicht ve~7eigert 

stritten. Während die Blechabnahme der werd~n können. 

Großhändler von der VÖEST sich um ca. Der Vergleich in der Richtung, daß 

63 % im Laufe der Zeit erhöhte" stiegen die Blechabnahme der Großhändler von der 
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Beilage 11/52 Beiblatt zur Parlamentskorresponc1enz 7. April 1959 

die Blechbezüge der Firma Hitzinger 

& Co. von der VÖEST auf ca. ,180 % an. 

Mit Rücksicht auf den untc;r III/F er-

VÖEST um ca. 63 % gestieGen sei, währcmd 

die Blechbezüg'e der Firma Hitzinger & Co. 

c:mf ca. 180 % anstiecen, läßt unbc_ 

wähnten besonders empfindlichen Blech- rücksichtigt, ,daß es sich bei der Firrra 

manGel, der zu einer strengen Kontingen- Hitzinger & Co. im wesentlichen nicht um 

tierung führte.und auf den Zwang der 

Fertigungsindustrie,teures Blech zu 

importieren, bedeutet die Zuteilung in 

der dreifachen HBhe des berechtigten 

'Lnspruches eine besondere Begünstigung. 

.iX'l6.ßcrdem wurden dieser Firma ZahlunG's­

konditionen wie Stundungen und Nicht-

eine Handelsfirma, s,ondern um' einen Fcrti_ 

guncsbotrieb handelte, der t;rBßtenteils 

für den Export tätig war~ Im übritTen 

gibt es ke:1-neVorschrifi~en, auf Grund ,deren 

eine gloichmäßige Belieferung aller Kun­

den durchzuführen ist. Vom Standpunkt, 

der Gesamtproc1uktion betreffen lUe Ver-

vorschreibung von V i,3rzugszinsc)D im Gegen- schiec1enhei ten Eunclertstel oder Tausencl-

S&ts zu sonstigen Fällen gewährt., 

Auf Seite 52 ihrer Antwort recht':" 

f8rtigt sich die VÖF,ST: liEs trifft zu, 

daß die F'irma Hitzinger & Co. bei dür 

Bestellung ihrer W,arenbezüge gegenüber 

der VÖEST und der Eisenhoff Ges.m.b.H. 

in Verzug ist. Die genannte Firma 

(Hitzinger & Co.) begründet ihre Zah~ 

lungsrückstände damit, daß sie ihrer­

sei ts von Großabnehmern (insbesomlers 

ÖBB und Post) den LieferceGenwert eben­

falls sehr sch1eppendher8in bekommt." 
, 

FeIner wurde vom Rechnungshcilf 

, fCstcestell t (Einschaubericht S. 244) , 

daß Gen.Dir. I:r:[:;. Hitsinger hinsicht 

lich der BeGleichung der für seine 

privaten Zwecke seitens verschiedener 

l:\.bteilungenc1er VÖEST erfolgten Leistun­

gen mitunter die vorgeschriebenen Zah­

lungstermine nicht einhielt (Rechnung 

über rund S 24.000 4 !v'lono:te verspätet 

bezahlt) und sich se1l)st Ratenzahlungen 

ß'enehmigte (Rechnungen über rund 

S 18.000, Ratenzahhu::cen von 6 Monaten). 

Besonders häufig wU:2cle der Fuhrpark 

stel Promille. So wurden die Blechbezüge 

der Handelsfirma Franz Rosenauer vom 

Jahre 1954 auf 1955 um ca. 600 % erhBht 

und j enG der Firma K.arl Rosc)Dcmer, die i;n 

Jahre 1954 noch nichts bezog j vom Jahre 

1955 auf 1956 von 5 tauf 1.435 t orhBht 

(Beilc:ge 34 a). 

Die Tatsache, daß lnG. Hitzinger 

auch Gesellschc:,fterc1er FirmD, Hitzinger 

& Co. sowie Schäcke & Co. w8or, ,:var zum 

Zoitpunkt seiner Bostellunc; cüs Bffont­

licher Vervro.lter bekömnt. Uie ..erwähnt, 

vmrden die Geschäfte mit Ausnahme dor 

Blechbezüge im wesentlichen noch im JL:hre 

1953 eingestellt, sodaß die beanstandeten 

Goschäftsbeziehungen schon vor mehr 2,ls 

fünf Jahren ihr Ende gefunden haben. Dies 

ist offenbar (lo,rauf zurückzuführen, daß 

im Jahre 1953 das B~fVuvB im Zusammen­

hcmg mit einer par1amentD.rischen Anfrace 

sich mit diesen Goschäftsbeziohungen 

befaßte. 
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Beiblatt zur Po..rlamentskorres..:eonde~ . 

von ihm in Anspruch genommen,wobei. 

der i-"ufwand zu 45 % des St~ndenkilometer­

so.,tzes über den Sozio,lcmfvvemd der VÖEST 

o.,bgebucht und bl;ß 55 % vom Besteller .. 

bezo.,hlt wurden (Einschaubericht S.245). 

Gen.Dir. Dipl.Ine .- Hitz ingo'r er-

:: klärte, . die Inanspruchnahme einer Ro.,·· 

tenzahlung, die einvernehmlich mit der 

Finanz abteilung (der ihm untt-;;rstell te:cl 

Abteilung) erfolgte, s.ei als l~u~ß'leich 

für. sein unangemessenes Einkommen zu 

betracht eh (Antwort S~ 287). 

Zur Frage des Abschlusses von Ge­

schäften eines öffentlich verwalteteh 

Unternehmens mit eigenen Firman des' 

öffentlichen Vervmlters führt der Rech­

nungshof in seinem Ei~schaubericht, 

S. 33, aus: "Der RechnUngshof ist der 

ll.nsicht, daß die StGllung des öffent··· 

lichen Verwalters mit der e~nes pursön­

lieh haftenden Gesellsc~afters in einem 

Unternehmen, das [mf der Ein- und Ver­

kGufsseiteKontaktmöglichkeiten bietet, 

nicht vereinbar ist. Überdies bedürfen 

nach § 10 Verwo..lt~Igssetz 1952, 

BGBL 100/1953
1 
ReQhtsgeschäfte, die 

der öffentliche VE:,rvl8,l ter selbst odor 

durch dritte P(~rsonen mit sich - 8.1::,.-

zw,üfellos auch mit einer Firma, an der 

er als persönlich haftender Gesellschafter 

beteiligt ist - abschließt, der Ge­

nehmigung durch die zuständige Auf­

sichtsbehörde und sind andernfalls 

nichtig" e 

Es ist unbestritten, c.1aß gem. § 10 

des Verwa1ter~esetzes 1952 Geschäf~e;' 

die (ler öffentliche Verw,ü ter . se1bs-c 

oder durch (~ritte Personen mit sich, also 

auch mit Firmen, an denen er als per 

7. April 1959 

:, 
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Bdblo.tt·zur Parlamentskorrespondenz 

s5nlich huftGnd~r Gesellsch~fter betei-

ligt ist 9 (1er Genehmigung durch die zu- . 

. stänc1ige l~ufsichtsbehörde bedürfen. Pro­

tokolliert':J ;~ktenstücke, die so eine Ge­

nehmiGung beinhalten, konnten nicht aufge­

funden werden. Aucllt wurde in der Folge 

keine Genehmigung für solche Geschäfte, 

sei es für die Vercangenheit, sei es für die 

Zukunft, schriftlich erteilt. 

Es muß festgehalten werden" daß sie 

ohne ausdrücklich", Gener..r:ligu:.'1g verboten 

vw..ren. Diese Vorschrift des Verwalter­

gesetzes ist näLllich, wie auch von 

Dipl .. lng., Eitzinger in seiner Antwort 

an den Rechnungsh0f '?'llbCf;eben wird, zum 

Sc~n:t~:!;,: t.;'cC;'Gn mögliche Ko:c:!:'upt;ionsfälle 

aufgestellt ;vorden, und zwinGend cehal ten. 

iJ7eiters führt die erwähnte Antwort aus, 

daß die Korrektheit des GeschäfteS ent­

weder durch den 2. öffentlichen Vorv'Tal­

ter oder den ~;egenzeichnonden Prokuristen 

goprüft vlerc1e. Diese übernehmen somit 

ebenf2.11s die Verantwortung für die ab­

geschlossenen Geschäfteo Unter Himrois 

auf KOIDfuontaro zu § 879 ABGB6 bemerkt 

die VÖEWr fGrner~ "d8,ß auch hier das 

gegen das gesetzliche VOTbot abceschlossene 

RechtstS;eschäft zunächst als gültig 

anzusehen sei" :md nur im Wege (liner 

Klage ungüHig el~klärt werden könne. 

Der R2C/;:n'-lxcshef widerlegt diese 

Äußenlnt';8.t1 mit folt':;'0nder ll.hsicht (Gegen-

nungsDof feBtgestellten Ver3tof) der 

zwischen der VÖEST und dEm I' irfnen 

Hitzir,rj:dr & Co~ und Schäcke & Co" abge­

schlossenen Rechtsgeschäfte (Ein- und 

7. April 1959 
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BeilaGe 11/55 Beiblatt zur p~~rla~entskorrespondenz 

Verkauf) gegen die Bestirr@ungen ,des § 10 

Verwaltergesetz 1952 gehen insoferne 

völlig fehl, als s:i,ch der iiffentliche 

Verwalter seiner persönlichen Verant­

wortung für elen Abschluß solcher Ge­

schäfte auch dann nicht zu entziehe+ermac, 
wenn sie nicht durch ihn persönlich ' 

, , . 
und allein, sondern durch ihm unter­

stellte., an seine vr eisung gebundene 

Bevollmächtigte ("dritte Personen" 

im Sinne der zitierten Gesetzesstelle) 

8.bgeschlossen worden sind." 

Seite 13 des Einschauberichtes 

ist zu entnehmen, daß alle Geschäfts-

fälle über S 20.000 der Entschei-

dung der kommerz~ellen Unternehmungs­

leitunG (Gen.Dir.Hitzinger) vorbe .. ' 

h8.1 ten \irRren. 

Im Interesse einer korrekten 

Führung der verstaatlichten Betriehe 

und zur Wahrung ihres Ansehens in der 

Öffentl:iJchkeit wird die Bundesre-

gierung die vorstehenden Beanstandun-

gen des Rechnungshofes zum Anlaß 

nehmen, um sämtlichen öffentlichen Ver­

, vw .. l tern der verstaatlichten Betriebe 

in Erinnerung zu rufen, dc"ß Gbschäfte 

im Sinne des § 10 des Verwal tergesotzc~ 

'generell verboten sind, soferne nicht 

in jedem einzelnen Fall eine ausdrückliche, 

,vorherige, schriftliche Genehmiguni~: der 

Aufsichtsbehörde, in diesem Falle der 

,Bundesregierung, vorliegt. 
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, Beilage 11/56 Beiblatt zur Parla,L.::intskorrespondenz. 

V. 

Schlußbemerkung 

1ms den bisherigen lms'führungen 

ergibt, s,lch bezüglich, der Frage, wer 

die Verantwortung für die" vorstehend 

behan'del ten geschäftlichen Vorgänge 
" ' 

trägt, folgende Feststellung: 

, ])ie unter I ,A'(Kompensatiop-sge­

schäft Kohle-Roheisen zur Inbetrieb­

nahme des 3.Hochofens 'cter VÖEST)", B 

,(Vertretun(S für Nordawer:lka,), C (Ver­

tretung für England) behandelten Ge­

schäft~ wurd~n noch zur Z~i~des 

ve rstorhenen. öffentlicher. Verwalte rs 
, , ' 

])ipl.-Ing ;;Falkenbacha'.geschlo ssen. 

])ie lnisführungen zu 11, ]). (Kohlenim­

pörte der VÖE3T aus USA), E(Pro­

vision für .Blech nach Belgien) un? ' 

111 F(ihechzuteiiung), G (Provisio-

"när neben eigener Verkaufsgesell­

schaft der VÖEST), JI (Verkauf von 

Rohe,isen an ein Eisenwerk , über' 

Zwische~händler) faJLien b'er~l t's in 
" ' , , .. 

die Zeit der, derze i tigen öffentlichen 

'Verwaitung undida sie Ein~ und Ver­

kaufsgeschäite zum Gegenstand' haben, 

in die Zuständigkei t der von Dipl.-
" ' 

:, Ing.Hitzi~ger geleiteten kaufmänni­

schen Direktion. Ebenso wurde der 
, I 

, im Kapi tel ~ c.", (Grover,Vertret'ung 

für Englanci) behandelte ursprürli5-

lieh mit 31.12~1953 ~efristete Ver­

tretungsvertrag für Englandauf 

seine Weisung für weitere 3 Jahre 

verlängert und a:t!if Stahlbau ,er­

weitort. ' 

7. !J.pril 1959 

347/AB VIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 101 von 103

www.parlament.gv.at



Beilage I'r/57 Beiblatt zur Parlaoentskorrespondenz 7~ April 1959 

Mit Geschii.ft zahl versehene 

Aktenstücke, au denen hervorginge, 

daä Diplo-Ing.Hitzinger die in 

seine Antsführung fallenden Ge­

schäfte nicht aus eigenem~ sondern 

übel' Weisung des BMfVuvB abgeschlos­

sen hat, konntSl niöht vorgefuhden 

werden, sodaß der Genannte die Ver­

antwortung hiefür trägt. 

In der Einleitung wurde bereits 

betont, daß die Hauptaufgaben der 

Untersuchung darin bestehen 1 festzu­

stellen, ob die Einschaltung der 

unter I, 11 und 111 erw~hnten Pro­

visioniireauf Veranlassung der VÖEST 

oder auf die Interessen einer be­

triebsfrenden Stelle zurückzuführen 

ist$ Hiezu ist ~u becsrken, ,daß 

Diese Forrmlierung vvi:l.l in te n­

denziöser Weise zu::" Ausdruck bringen, 

daß es' "nicht nit Gesch8.ftszab.len 

versehene Aktenstücke H gibt) aus denen 

iine solche.Einflußnahce. hervorg:ixJg"e, 

Solche .Aktenstücke werden jedoch we'~ 

der erwähnt noch sind sie vorhanden. 

Es handelt sich daher UD eine Ver,~iich­

tigung, für die jede Grundla.ge fehlt. 

Die Schlußfolgerunge:;,. 2i:'i~:,5 .':'(:::;..J:'.0 

Verdächtigungen~ die durch die ~or­

liegenden Tatsachen nicht gerecht­

fertigt sind. Überdies sind (:. (3 :1.21 dem 

Schreiben des Sektionschefs Dro Stcdner"';' 

Haldenstä tt von 1 O.,XII~, 1958' de,..::,'ge:'ogten 

Motive für von ihn getroffen8 iiIaß­

nahce n nicht beriicksich tigt < In Gegen.­

teil, es werden grunc:los 7,::,n-::luf.u.n f!,::.n 

auf Grund der UrSIJrüngJich stärkeren aufgestellt, die sic~ in eindo-d\;en 

und später weniger auffallenden Ein- Widerspruch zu feststehoüdon iLets:::;cü::;n 

flußnahDo des IßlfVuvB b"tj(;21'CrGl feIt befindoc. 

werden nuß, daß nicht auch ein Unrichtig ist auch, dp.ß d~e Gr-

auß erhalb der VÖEST gelegenes wähnten Ve rtre ter keine eigenen daue rn-

Interesse vorhanden Y19.r .. r'::"eser den Ve:c:'tretunt;sG,-"schiifto hatttn. Ein 

Zweifel wird insbesondere durch oigener kaufDännischGr Apparat ist 

die Tatsache bestärkt, daß die bei Vertret.ern nicht üblicho Die Ein-

als Provisionäre bei der YÖESTein- scha:'tung a.ls Unterprovisionäre auf 

gesc'hal teten Pe rsone:n über kein Grund von Bez iehungen, die d ieso Ver-
. , 

eigenes dauerndes Vertretungsga- treter i.D .Ausland hatten, war fur die 

schäft verfügten, und sich, ohne VÖEST sehr wertvoll~ Auf die guten Be-

einEm eigenen kaufmännischen ziehungen Grovers in den "TSA V/8,r be-

Apparat zu besitzen,ausschlioß­

lich auf Grund von Beziehungen 

als UnterprovisionäYG in Ex- und 

reJ.ts in . Februar .195"1 von Dirc1\I"'"rl.üt­

schläger (siehe Be Hage ~ 0 a) hinge­

wiesen W) rden • .Das br-:J;gi.scba Gesehst' t. 
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Beilage 11/58 . Be~blatt zur D~~laments~orre·spo~l.~--'-_ .... __ ...;...;;._..:;;:,..--=_~ .................. ~J. ~\.. .. ', _ .LJ.l,d:5;::=- 7. April 1959 

Importgesshäfte ·\'erstaatl ichter Be- mit der F::_~ma Ph. konnte die VÖEST 

triebe e:lnschal ten liessen J wobei cl::·~ese nur wegen de:c Bez::"ehungen der Frau 

Zw'ischenschal tUE,; iri den unterschiedlich- Grünwald Zl' dieser Firma erhalten. 
'. 
~sten' Branchen erfolgte. Auch die ir:l Auf- Bei den Kohlengeschäften waren Grover. 

trag' der Bundesregierung von dE?r TIW durch- und GrünwaJd nicbt 0,1 s Vertreter der 

geführte Anfrage bei den wichtigsten' ver- VÖES~ sond:3J:n als Ver"creter amerikani-

staatlic;:hten' Unt:-;rnehmungen hat das Ergeb- scher Firmen tätig und erhielten daher 

nis ' gezeitigt. QJ,SS insbesonders die bei-, auch nur von diesen Provisionen: 

den Namen Grover ',md Grünwald immer wieder Im üb:-::'gen wird Z"'clr Ergänzung 'der 

in 'grundvers'chiedenen Geschäften aufschei- Beantwortung des }~erichtsentwurfes der 

'nen., Es ist kIaum glaublich. dass diese Per- angefiihrte:1. Tatsachen auf die von Herrn 

sonen auf allen jenen Gebieten fachlich Sektionschef TIipL-Ing, Schopf im TIe~· 

vers:'erte Vertretclr waren, Ihre Einschal tung zember 1958 erstattete Stellungnal1me 

kann 1aher ,mi t 8~,!ler wirtsohaftlichen Not- samt NachtJ'o,g verwiesen. Auf diese 

wendigkeit und Z\:eck::läss.igkei tni'ch 10 be- Stellungnahme wird im Berichtsentwurf 

e;rünclet, werden. nur an eiy:er einziger!. Stelle polemisch 

Die Bunde'srcgie ':ung wird diese Bean- Bezug genor:menL w1d zwar mit Behauptun-

,standungen des RechLungshofes zum A~,lass gen" deren UnriGhtigkc::Ji t sofort er,-

,nehmen. um MassDahmen zu ergreifen, damit wiesen werden konnte (I.je.). Fälsc~· 
jn Hinkunft bei öen v-erstaatlichten Betrie- lich wird die Stellu::-:gnahme des Herrn 

ben. auf nicht W:. dschaftlichen Übe:~legungen Sektionschef TIipl.-I::ig .. Schopf als 

beruhende Einsch,,;,l t'lYJ.gen von Provisionären Stellungnahme des ehemaligen BMfVuvB 

oder Vertretern ~~sgoschlossen werden. bezeichne~. 

Ahschliess<o:,d muss nach Durch:::·i.cht und 

,vergleich des, ei,'~lei tend erwähten U'Y1.terla­

genmaterials fes'cgestell t werden. dass in 

del' TIiskussion (~ss T:ationalrates übGJ~ den 

Tätigkeitsberich~ 1957 samt NachtrCl.gweni­

ger yragen ungel:ärt und~nbeantwo~~2t ge­

blieben wären~ V,f,mn der Tätigkeits'i~ericht 

des Re,chnungshof'.cs klare::::' gefasst worden 

'wäre und für' 'diu 'BeLLrteilung wesent:iche 
, ' 

Momente. die im3inE'chaubericht feiotge-

hälten sind~ berücksichtigt worden 

r wären. 

',' 
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